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Reinhold

Jost

Vorwort des Ministers

Liebe Mitbürgerinnen

und Mitbürger,

dieses Jahr feiern wir ein besonderes Jubiläum:

Am 3. Oktober 2025 wird der 35. Jahrestag der Wiedervereinigung

Deutschlands begangen. Die Feierlichkeiten finden in diesem Jahr in Saar-

brücken statt.

Am Tag der Deutschen Einheit 1990 wurde Deutschland wieder offiziell zu

einem Staat. Aber dieses Datum symbolisiert noch so viel mehr: Das

Versprechen, die Werte von Demokratie, Freiheit und Menschenrechten zu

schützen. Es ist ein Tag, an dem die Einheit und der gesellschaftliche

Zusammenhalt nach dem Ende einer jahrzehntelangen politischen,

ideologischen und gesellschaftlichen Spaltung gefeiert werden.

Der Tag der Deutschen Einheit steht seit jeher als kraftvolles Symbol für

Demokratie und Rechtsstaatlichkeit. Er erinnert uns an den hohen Wert

von Meinungsfreiheit, freien Wahlen und gesellschaftlicher Teilhabe -

Errungenschaften, die nicht selbstverständlich und die Anstrengungen sie

zu verteidigen wert sind. Gerade in Zeiten geopolitischer, wirtschaftlicher

und gesellschaftlicher Herausforderungen ist es wichtig, dies im Fokus zu

behalten.

Denn in solchen Zeiten versuchen extremistische Akteure aller Phänomen-

bereiche, gesellschaftliche Unsicherheiten gezielt auszunutzen.

Sie verknüpfen gesamtgesellschaftliche Anliegen mit extremistischen

Narrativen, um auf diese Weise die Grenze zwischen extremistischen und

gemäßigten Positionen der politischen Mitte zu verwischen. Ziel ist,

extremistische Rhetorik gesellschaftsfähig zu machen.

In jüngster Zeit beobachten wir eine weitere besorgniserregende Entwick-

lung. Gerade im Rechtsextremismus, aber auch im Linksextremismus und

im Islamismus sehen wir, dass immer jüngere Menschen, auch schon

Kinder, sich radikalisieren. Junge Menschen werden gezielt durch radikale

Inhalte im Netz angesprochen und verfangen sich in extremistischen



Milieus, die demokratiefeindliche, oft gewaltverherrlichende Weltbilder

verbreiten. Gerade die starke Nutzung sozialer Medien, die heute selbst-

verständlich im alltäglichen Leben, insbesondere von Jugendlichen ist,

kann diese Dynamik verstärken und eine Radikalisierung beschleunigen.

Die extremistische Szene ist sozusagen ein fester Bestandteil des digitalen

Raums.

Auch im Saarland sind in der jüngeren Vergangenheit Jugendgruppierun-

gen im extremistischen Kontext in Erscheinung getreten. Der digitale

Raum steht rund um die Uhr zur Verfügung und kennt keine Ländergren-

zen. Soziale Medien sind für Jugendliche leicht zugänglich und erfordern

keinerlei technisches Vorwissen. Über verschlüsselte Chats, geschlossene

Gruppen und einflussreiche Szene-Akteure gelingt es in einer vermeintli-

chen Anonymität und Konsequenzenlosigkeit, junge Menschen mit ihren

zum Teil menschenverachtenden Botschaften zu erreichen und sie ın

alarmierend kurzer Zeit für ihre extremistischen Weltbilder zu gewinnen.

Ein besonderer Fokus der saarländischen Verfassungsschutzbehörde liegt

deshalb auf extremistischen Jugendgruppierungen, deren Vernetzung und

Radikalisierung häufig im digitalen Raum beginnt und die dann Aktivitäten

in der Realwelt entfalten. Ziel ist dabei insbesondere, frühzeitig solche

Gruppen zu erkennen, die im Saarland Aktivitäten entfalten, aus denen

sich Gefahren sowohl im verfassungsschutzspezifischen wie auch im

polizeilichen Sinn entwickeln könnten. Dieser sicherheitspolitischen

Herausforderung stellen wir uns. Die Sicherheitsbehörden allein werden

diese Entwicklung nicht aufhalten können. Die Radikalisierung von

Kindern und Jugendlichen zu verhindern ist vor allem eine gesamtgesell-

schaftliche Aufgabe. Alle Bürgerinnen und Bürger im Saarland sollten

sensibel für diese Herausforderung sein und prüfen, wie sie einen Beitrag

dazu leisten können, dass diese Entwicklung sich nicht ungehindert

fortsetzt und zu einer manifesten Gefahr für unser freiheitliches,

pluralistisches und liberales Gemeinwesen wird.

Zum 35. Jahrestag der Deutschen Einheit möchte ich nochmals auf die

besondere Bedeutung dieses Ereignisses hinweisen. Es ist weit mehr als

ein historisches Datum. Es ist ein lebendiges Symbol für Freiheit, Demo-

kratie, Frieden und Zusammenhalt - Werte, die auch heute noch essenzi-

ell sind und die Gesellschaft prägen. Es ist daher unsere gemeinsame Ver-

antwortung, für Freiheit, Toleranz und ein starkes, solidarisches Miteinan-

der einzustehen.



Die Verfassungsschutzbehörde des Saarlandes wird auch weiterhin

entschlossen ihren gesetzlichen Auftrag erfüllen und Bedrohungen für

unsere freiheitliche demokratische Grundordnung beobachten. Dabei wird

sie ihre wichtige Funktion als „Frühwarnsystem” wahrnehmen und in

Zusammenarbeit mit den Sicherheitsbehörden des Bundes und der Länder

neue Entwicklungen sorgfältig beobachten, analysieren und

bewerten.

Die saarländische Verfassungsschutzbehörde gibt in ihrem Lagebild, das

sie jährlich veröffentlicht, einen umfassenden Überblick über verfassungs-

feindliche Bestrebungen sowie Organisationen und Gruppierungen im

Saarland für das Jahr 2024.

Die größte Gefahr für unsere Demokratie geht weiterhin vom Rechtsextre-

mismus aus. Nicht nur das Personenpotenzial im Saarland ist in diesem

Phänomenbereich angestiegen, sondern auch die Anzahl der

Straftaten. Die prägende und dominierende Bedeutung des Internets

innerhalb der rechtsextremistischen Szene, die bereits seit einiger Zeit

beobachtet wird, zeigte sich auch im vergangenen Jahr weiterhin deutlich.

Die enorme Reichweite und die Möglichkeit zur anonymen Nutzung haben

in den letzten Jahren generell stark an Bedeutung gewonnen. Die rechts-

extremistische Szene hat dieses Potenzial, insbesondere die Chancen, die

Soziale Medien und Messenger-Dienste bieten, erkannt und nutzt diese

vielfältigen Kommunikationswege gezielt, um Propaganda zu verbreiten,

Anhänger zu mobilisieren, sich zu vernetzen und sowohl die interne als

auch externe Kommunikation zu fördern. Die rechtsextremistische Szene

griffim vergangenen Jahr erneut ihre klassischen Themenfelder „Asyl und

Migration” auf, um damit für ihr menschen- und demokratieverachtendes

Gedankengut zu werben. Daneben rückte im Berichtsjahr das Agitations-

feld „Queerfeindlichkeit” sowohl im virtuellen Raum als auch bei rechts-

extremistischen Demonstrationen in den Fokus.

Besorgniserregend ist der stetige Anstieg der Reichsbürger im Saarland

auf mittlerweile 280 Personen. Die Szene stellt sich zwar immer noch

äußerst heterogen dar, jedoch konnte auch im Jahr 2024 ein gestiegener

Organisationsgrad der saarländischen Reichsbürger und auch eine

bessere regionale Vernetzung von Einzelpersonen festgestellt werden.

Im Phänomenbereich Linksextremismus fällt ein Anstieg von Straftaten

auf. Dies steht mutmaßlich in Zusammenhang mit den im Berichtsjahr

2024 noch bevorstehenden Bundestagswahlen und dem schon damals zu

erwartenden „Aufschwung“ der „Alternative für Deutschland“ (AfD) sowie



 



 



l. Der Verfassungsschutz im Saarland

1. Gesetzliche Grundlagen

Die wichtigste gesetzliche Hand-

lungsgrundlage für den Verfas-

sungsschutz im Saarland ist das

Saarländische Verfassungsschutz-

gesetz (SVerfSchG). Eingriffe in die

Rechte der Bürgerinnen und Bürger

unterliegen den rechtsstaatlichen

Grundsätzen des Gesetzesvorbe-

halts sowie der Verhältnismäßig-

keit und sind gerichtlich nachprüf-

bar.

2. Aufgaben

2.1 Beobachtungsaufgaben

Die zentralen Aufgaben des Verfas-

sungsschutzes sind im 8 3 Abs. 1

SVerfSchG zusammengefasst.

Hiernach beobachtet die Verfas-

sungsschutzbehörde

Bestrebungen in der Bundesre-

publik Deutschland, die gegen die

freiheitliche demokratische

Grundordnung, den Bestand oder

die Sicherheit des Bundes oder ei-

nes Landes gerichtet sind oder

eine ungesetzliche Beeinträchti-

gung der Amtsführung der Ver-

fassungsorgane des Bundes oder

eines Landes oder ihrer Mitglieder

zum Ziele haben,

sicherheitsgefährdende oder ge-

heimdienstliche Tätigkeiten

im Geltungsbereich des Grundge-

setzes für eine fremde Macht,

Bestrebungen in der Bundesre-

publik Deutschland im Geltungs-

bereich des Grundgesetzes, die

durch Anwendung von Gewalt

oder darauf gerichtete Vorberei-

tungshandlungen auswärtige Be-

lange der Bundesrepublik

Deutschland gefährden,

Bestrebungen und Tätigkeiten der

Organisierten Kriminalität in der

Bundesrepublik Deutschland,

Bestrebungen in der Bundesre-

publik Deutschland, die gegen

den Gedanken der Völkerverstän-

digung (Artikel 9 Abs. 2 GG), ins-

besondere gegen das friedliche

Zusammenleben der Völker (Art.

26 Abs. 1 GG) gerichtet sind.

Die Beobachtung durch den Verfas-

sungsschutz erfolgt durch gezielte,

planmäßige Sammlung und Aus-

wertung von Informationen. Die

Auswertungsergebnisse werden

dem Minister für Inneres, Bauen

und Sport regelmäßig und umfas-

send übermittelt, um die Landesre-

gierung in die Lage zu versetzen,

Bestrebungen und Tätigkeiten im

Sinne von Absatz 1 zutreffend be-

urteilen und entsprechende Ab-

wehrmafßnahmen einleiten zu kön-

nen. Darüber hinaus dient die Über-

mittlung auch der Aufklärung der

Öffentlichkeit über Bestrebungen

und Tätigkeiten nach Absatz 1.
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2.2 Mitwirkungs- und

Beteiligungsaufgaben

Neben den beschriebenen Be-

obachtungsaufgaben hat der Ver-

fassungsschutz noch sogenannte

Mitwirkungs- und Beteiligungsauf-

gaben. So wirkt er auf Ersuchen der

zuständigen öffentlichen Stellen

nach S 4 SVerfSchG mit bei der Si-

cherheitsüberprüfung von Perso-

nen sowie bei technischen Sicher-

heitsmaßnahmen zum Schutz von

Tatsachen, Gegenständen oder Er-

kenntnissen, die im öffentlichen

Interesse geheimhaltungsbedürftig

sind. Die Befugnisse im Zusam-

menhang mit Sicherheitsüberprü-

fungen sind im Saarländischen Si-

cherheitsüberprüfungsgesetz

(SSÜG) geregelt. Zu den Beteili-

gungsaufgaben des Verfassungs-

schutzes zählen u. a. die Beantwor-

tung von Anfragen der zuständigen

Stellen im Rahmen der Zuverläs-

sigkeitsüberprüfungen nach $S 5

Waffengesetz, nach 8 7 Luftsicher-

heitsgesetz und nach S 12b Atom-

gesetz, im Rahmen des Visumver-

fahrens und bei der Erteilung von

Aufenthaltstiteln nach 8 73 Aufent-

haltsgesetz sowie im Rahmen des

Einbürgerungsverfahrens.

3. Arbeitsweise

Die Informationsgewinnung des

Verfassungsschutzes erfolgt so-

wohl in offener als auch in verdeck-

ter Form. Bei der offenen Beschaf-

fung von Informationen werden

aus offen zugänglichen Quellen,

Warum Verfassungsschutz? -
Befugnisse

Offene Informationsbeschaffun

Ro Auskünfte (freiwillig)

N, Besuchvon Veranstaltungen

Se Open Source Intelligence

Verdeckte Informationsbeschaffun

oo
fr

Kö) Vertrauenspersonen

A Observation

&@ Geheime Foto- und Videografie

Bay

PÄN NachrichtendienstlicheHilfsmittel

NGNo N) ame nach G10
_ Heimliche Tonaufzeichnungen
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die in der Regel auch jeder Bürge-

rin/ jedem Bürger zur Verfügung

stehen (Printmedien wie z.B. Zei-

tungen, Zeitschriften, Plakate,

Flugblätter etc. sowie elektroni-

sche Medien wie z. B. Internet,

Rundfunk, Fernsehen etc.) Erkennt-

nisse gewonnen. Darüber hinaus

darf der Verfassungsschutz auch

Informationen mit nachrichten-

dienstlichen Mitteln verdeckt erhe-

ben. Hierzu zählen die in $ 8 SVerf-

SchG aufgeführten Mittel, wie z.B.

das Führen von Vertrauensperso-

nen, die planmäßige Observation,

Schleswig-

Hamburg Holstein

Niedersachsen

Nordrhein-

Westfalen

Rheinland-

Pfalz

Baden-

Mecklenburg-

Vorpommern

Württemberg

Brandenburg

Thüringen

Hessen



Bild- und Tonaufzeichnungen so-

wie die Überwachung des Brief-,

Post- und Fernmeldeverkehrs, nach

Maßgabe des Artikel 10-Gesetzes.

Der Verfassungsschutz trägt als

wichtige Säule der deutschen Si-

cherheitsarchitektur mit dazu bei,

die Sicherheit der Bundesrepublik

Deutschland und seiner Bürgerin-

nen und Bürger zu gewährleisten.

Deshalb arbeitet die hiesige Verfas-

sungsschutzbehörde im Verfas-

sungsschutzverbund mit dem Bun-

desamt für Verfassungsschutz so-

wie den übrigen Landesbehörden

für Verfassungsschutz eng und ver-

trauensvoll zusammen.

Die Verfassungsschutzbehörde hat

keine polizeilichen Befugnisse und

ist gegenüber Polizeibehörden

nicht weisungsbefugt. Sie darf

auch nicht die Polizei im Rahmen

der Amtshilfe ersuchen, Maßnah-

men zu ergreifen, zu denen sie

selbst nicht befugt ist. Dieses

„Trennungsgebot" schließt jedoch

einen kontinuierlichen Informati-

onsaustausch zwischen Polizei

und Verfassungsschutz nicht aus.

Das „Trennungsgebot‘ beinhaltet

kein informationelles Zusammen-

arbeitsverbot. Gerade vor dem Hin-

tergrund der in der Vergangenheit

festgestellten Defizite im Aus-

tausch von Informationen zwi-

schen Nachrichtendiensten, Polizei

und Justiz wurden verschiedene

14

Zusammenarbeitsforen eingerich-

tet, die sich bis heute bewährt ha-

ben. Hierzu zählt insbesondere das

„Gemeinsame Terrorismusabwehr-

zentrum“ (GTAZ) in Berlin, das der

Aufklärung und Abwehr des is-

lamistisch motivierten Terrorismus

dient. Das GTAZ hat maßgeblich zu

einem verbesserten Informations-

fluss zwischen den beteiligten Be-

hörden beigetragen. Um dies auch

auf andere Phänomenbereiche zu

übertragen, wurde das „Gemein-

same Extremismus- und Terroris-

musabwehrzentrum“ (GETZ) ge-

gründet, das seinen Standort mitt-

lerweile in Köln hat. Schwerpunkt

der dortigen Zusammenarbeit ist

die Bekämpfung des Rechts-,

Links- und des auslandsbezogenen

Extremismus, der nicht islamis-

tisch motiviert ist, sowie die Spio-

nageabwehr. Auch im Saarland

wird im Rahmen der bestehenden

gesetzlichen Möglichkeiten ein en-

ger Austausch zwischen den Si-

cherheitsbehörden praktiziert. So

arbeitet der Verfassungsschutz im

Wege des Informationsaustau-

sches eng und vertrauensvoll mit

der Landespolizeidirektion zusam-

men.

4.Kontrolle

Der Verfassungsschutz ist an klare

gesetzliche Vorgaben gebunden.

Sein Verwaltungshandeln ist, wie

bei allen anderen Behörden, ge-

richtlich nachprüfbar.



• 

• 

• 

• 

• 



Die Abteilung V Verfassungsschutz ist zurzeit wie folgt aufgebaut:

Abteilung V

Verfassungsschutz

Justiziariat —
Sicherheits-

angelegenheiten

[ | I |

Linksextremismus, Rechtsextremismus/-

zentrale Aufgaben

terrorismus, Reichsbürger,

Extremismus, Scientology Terrorismus

| ReferatV1 |

Spionage- und Cyberabwehr,

s Proliferationsbekampfung,
operative Unterstützung Wirtsch, 'hutz,

Beratungsstelle für Prävention

Referat V2 | ReferatV3 | Referat V4 | Referat V5
1

|
]

Kontrollmechanismen-

Abteilung V (Verfassungsschutz)

Parlamentarische

Kontrolle

Kontrolle durch N
die Öffentlichkeit

- Bürger

(Anfragen, Informationen,

Unterrichtung über G10-

Maßnahmen)

- Medien

(Presse, Rundfunk, TV)

- Öffentlichkeitsarbeit

Gerichtliche Kontrolle

- Genehmigung von

Überwachungsmaßnahe

n im Schutzbereich von

Art. 13 GG

- Klagen gegen

Maßnahmen der

Abteilung V

Verwaltungskontrolle

- die Landesbeauftragte

für Datenschutz und

Informationsfreiheit

- Landesrechnungshof
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in höchstem Maße Mahnung, mit

aller Kraft und Entschlossenheit

jeglicher Ausformung von Rechts-

extremismus schon im Entstehen

entgegenzuwirken. Sie zeigen aber

auch die große Herausforderung

auf, vor der die Sicherheitsbehör-

den bei der Erkennung sich radika-

lisierender Einzelpersonen oder

Kleingruppen stehen. Immer mehr

in den Vordergrund getreten ist da-

bei die Herausforderung, insbeson-

dere rechtsextremistisch motivierte

Personen oder Kleingruppen, die

sich ohne erkennbare Szeneanbin-

dung in der Anonymität des Inter-

nets radikalisieren, zu erkennen

und - im Falle der Identifizierung -

ihr Gefährdungspotenzial einzu-

schätzen und zu prognostizieren.

Die seit längerer Zeit zu beobach-

tende prägende bzw. dominante

Rolle des Mediums Internet inner-

halb der rechtsextremistischen

Szene war auch im vergangenen

Jahr unverändert festzustellen. Die

große Reichweite und die Anony-

mität der virtuellen Welt haben

nicht nur im Allgemeinen in den

letzten Jahren zunehmend an Rele-

vanz gewonnen. Die rechtsextre-

mistische Szene hat dieses Poten-

zial, insbesondere das der Sozialen

Medien und Messengerdienste, er-

kannt und nutzt seine vielfältigen

Möglichkeiten zur Verbreitung von

Propaganda, zur Mobilisierung, zur

Vernetzung und zur internen wie

20

externen Kommunikation. Es kön-

nen dadurch regelrechte Parallel-

welten entstehen, die in ihren Aus-

wirkungen weit über die Funktion

einer Vernetzungs- und Informati-

onsplattform hinausgehen. So wa-

ren die schnell und einfach verfüg-

baren Sozialen Medien und Mes-

sengerdienste auch im Jahr 2024

weiterhin ideale Multiplikatoren für

rechtsextremistische Ideologien,

Verschwörungserzählungen, politi-

sche Hetze und Hasspostings.

Die rechtsextremistische Szene

griff im vergangenen Jahr erneut

ihre klassischen Themenfelder

„Asyl und Migration” auf, um damit

für ihr menschen- und demokratie-

verachtendes Gedankengut zu wer-

ben. Daneben rückte im Berichts-

jahr das Agitationsfeld „Queer-

feindlichkeit” sowohl im virtuellen

Raum als auch bei rechtsextremis-

tischen Demonstrationen, insbe-

sondere im Zusammenhang mit

Gegendemonstrationen zu Chris-

topher Street Day-Veranstaltungen

(CSD), zunehmend in den Fokus.

„Queerfeindlichkeit“ ist innerhalb

des Rechtsextremismus kein neues

Phänomen, allerdings stellte die

Vielzahl an realweltlichen Aktionen

und Störversuchen, die bisweilen

von einer hohen Zahl zumeist jun-

ger Neonazis ausging, eine besorg-

niserregende neue Qualität dar.

Insbesondere zur Jahresmitte 2024

kam es bundesweit wiederholt zu



(versuchten) rechtsextremisti-

schen Störaktionen von öÖffentli-

chen Veranstaltungen zum CSD

bzw. zu einer Mobilisierung für sol-

che Aktionen. Organisiert und

durchgeführt wurden die Aktionen

vielfach von gewaltorientierten

rechtsextremistischen Online-

Gruppierungen wie etwa „Jung &

Stark“ (JS) oder „Deutsche Jugend

Voran“ (DJV). Neben JS sowie DJV

existieren weitere Online-Gruppie-

rungen, die sich mit mehreren Prä-

senzen auf verschiedenen Plattfor-

men wie Instagram und TikTok be-

wegen. Im Jahresverlauf 2024

konnten auch im Saarland Anhä-

nger entsprechender Gruppierun-

gen identifiziert werden. Verbin-

dendes Merkmal der bundesweit

aktiven Gruppierungen JS und DJV

ist die in den Sozialen Medien statt-

findende Anwerbung überwiegend

junger, teils minderjähriger Akteure

innerhalb wie auch außerhalb der

rechtsextremistischen Szene, de-

ren online erfolgende Vernetzung

und Radikalisierung sowie schließ-

lich die Organisation realweltlicher

Aktionen. Ein weiteres Feindbild

von Gruppierungen wie JS und DJV

ist das linke bzw. linksextremisti-

sche Spektrum.

Die genannten Online-Gruppierun-

gen sind ein Beispiel für den weiter

fortschreitenden Wandel innerhalb

der rechtsextremistischen Szene in

Deutschland sowie im Saarland.

Aktivisten orientieren und sortieren
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sich neu. Zu Lasten klassischer or-

ganisationsbezogener Aktivitäten

zeigt sich im Zuge auch allgemein

festzustellender Individualisie-

rungsprozesse zunehmend ein En-

gagement in losen Netzwerken,

schnelllebigen Ad-hoc-Kleingrup-

pen sowie als nicht vernetzte Ein-

zelpersonen.

Thematisch versuchten Rechtsext-

remisten in 2024 unverändert Kri-

sen und Proteste zu nutzen, um

den Staat, seine Institutionen und

seine Repräsentanten zu diffamie-

ren und verächtlich zu machen.

Hierbei verfolgten sie das Ziel, die

Verunsicherung von Teilen der Be-

völkerung auszunutzen und zu ver-

stärken, um das Vertrauen in den

Rechtsstaat zu untergraben. Zum

Jahreswechsel 2023/2024 ver-

suchten Rechtsextremisten auch

die sog. „Bauernproteste” für ihre

Zwecke zu vereinnahmen. Im Saar-

land scheiterte dieser Versuch al-

lerdings.

Dreh- und Angelpunkt der Akteure

der „Neuen Rechten” in Deutsch-

land war im abgelaufenen Jahr un-

verändert die Migrationspolitik, der

„Kampf gegen den Bevölkerungs-

austausch“ und die Forderung nach

„Remigration“. Hierbei versuchte

die „Neue Rechte” die fremden-

feindlichen und autoritären Argu-

mente im politischen Diskurs zu

„normalisieren‘, um somit an-

schlussfähig für breitere Teile der



Gesellschaft zu werden. Zu den

hiesigen Akteuren der „Neuen

Rechten” gehörte auch in 2024 die

„Identitäre Bewegung Saar“ (siehe

hierzu 2.2.1), die im Berichtszeit-

raum jedoch nahezu unsichtbar

blieb.

Unter dem Begriff „Neue Rechte“

versteht man eine geistige Strö-

mung, deren Ziel die intellektuelle

Erneuerung des Rechtsextremis-

mus ist. Sie versucht, sich von der

deutlich am historischen National-

sozialismus orientierten „Alten

Rechten” abzusetzen. Es handelt

sich zudem um ein informelles

Netzwerk von Gruppierungen, Ein-

zelpersonen und Organisationen,

in dem nationalkonservative bis

rechtsextremistische Kräfte zusam-

menwirken, um antiliberale und

antidemokratische Positionen in

Politik und Gesellschaft zu etablie-

ren. Akteure der „Neuen Rechten“

wollen die Errungenschaften libe-

raler Gesellschaften abschaffen.

Neben einer ausgewiesenen

Flüchtlingsfeindlichkeit kommt

auch den Themenfeldern Antifemi-

nismus, Islamfeindlichkeit sowie

Ablehnung der LGBTQ+-Commu-

nity eine hohe Bedeutung zu. Die in

Teilen auch antisemitisch agieren-

den Akteure der „Neuen Rechten“

weisen Verbindungen zur „Alterna-

tive für Deutschland“ (AfD, rechts-

extremistischer Verdachtsfall) so-

wie deren Jugendorganisation
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„Junge Alternative für Deutschland“

(JA) auf.

Im Bereich der rechtsextremisti-

schen Parteien und diesbezügli-

cher Verdachtsfälle nimmt die „Al-

ternative für Deutschland“ (AfD,

rechtsextremistischer Verdachts-

fall) u.a. hinsichtlich Mitglieder-

zahlen, medialer Aufmerksamkeit

und gesamtgesellschaftlicher Be-

deutung eine hervorgehobene Stel-

lung ein. Der im regionalen rechts-

extremistischen Spektrum über

Jahre hinweg dominierende Lan-

desverband Saar der „Nationalde-

mokratischen Partei Deutschlands“

(NPD) konnte den bei ihm nicht erst

seit kurzem feststellbaren Ab-

wärtstrend nicht umkehren. Auch

der öffentlich proklamierte „Aus-

tritt" aus der Partei „Die Heimat“

kurz nach der Umbenennung zur

Jahresmitte 2023 konnte letztlich

nicht für positive Impulse sorgen.

Somit steht der saarländische Lan-

desverband der NPD, deren Mitglie-

der und Protagonisten vielfach ein

höheres Lebensalter aufweisen,

unverändert vor existentiellen Her-

ausforderungen. \Weitere rechts-

extremistische Parteien im Saar-

land wie z.B. die „Freie Bürger

Union“ (FBU) blieben im vergange-

nen Jahr weitestgehend unsicht-

bar.

Einen deutlichen Aufschwung ver-

zeichnete im Berichtszeitraum hin-

gegen die rechtsextremistische



 



1.4 Politisch motivierte

Kriminalität (PMK)

Nach Angaben des saarländischen

Landespolizeipräsidiums (LPP)

wurden im Saarland im Jahr 2024

insgesamt 548 Straftaten regis-

triert, die auf den Phänomenbe-

reich PMK-rechts entfallen. Im Ver-

gleich zum Vorjahresniveau (367

Fälle) ergibt sich damit ein erhebli-

cher Anstieg von etwa 50 %.

Den Schwerpunkt bilden hier wie

seit Jahren die Propagandadelikte

gemäß 8 86a StGB, die vielfach

durch unbekannte Täter begangen

wurden und deren Anteil an der Ge-

samtzahl der Straftaten der PMK-

rechts sich auf knapp über 50 % be-

läuft. In einigen Fällen wurden bei-

spielsweise Hakenkreuze auf

Wände gesprüht oder Parolen wie

„Heil Hitler“ und „Sieg Heil” geru-

fen. Zu den Propagandadelikten

zählen auch neonazistische Grafi-

ken oder Kurzfilme, die mitunter zu

Propagandazwecken über Messen-

gerdienste oder Soziale Medien

verbreitet werden.

Im Vergleich zum Vorjahr war bei

den Gewaltdelikten der PMK-rechts

ein leichter Rückgang um vier Taten

auf insgesamt 20 in 2024 zu ver-

zeichnen. Bei 14 Taten handelte es

sich um Körperverletzungsdelikte

gemäß 8 223 StGB oder deren Ver-

suche. Daneben wurden auch zwei
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gefährliche Körperverletzungen ge-

mäß 88 223, 224 StGB oder deren

Versuche erfasst.

Ähnlich dem Anstieg der Gesamt-

zahl der PMK-rechts ist auch bei

der Zuordnung der Straftaten nach

deren Zielrichtung ein Aufwuchs

der Fälle antisemitisch motivierter

Taten zu verzeichnen. Hier stieg die

Zahl von 35 Delikten im Vorjahr auf

A9 in 2024. In diesem Zusammen-

hang ist zu konstatieren, dass anti-

semitische Straftaten nicht nur den

Bereich der PMK-rechts betreffen,

sondern sich auch auf andere Phä-

nomenbereiche der PMK erstre-

cken.

Hinweis:

Eine gesetzlich verbindliche Be-

stimmung, was als Antisemitis-

mus zu betrachten ist, existiert

nicht. Hier kommt die durch die

Bundesregierung erweiterte Defi-

nition der International Holocaust

Remembrance Alliance (IHRA) zur

Anwendung. Die IHRA-Definition

lautet:

„Antisemitismus ist eine be-

stimmte Wahrnehmung von Ju-

den, die sich als Hass gegenüber

Juden ausdrücken kann. Antise-

mitismus richtet sich in Wort oder

Tat gegen jüdische oder nichtjüdi-

sche Einzelpersonen und/oder

deren Eigentum sowie gegen jüdi-

sche Gemeindeinstitutionen oder



{3

religiöse Einrichtungen.” Die Er-

weiterung durch die Bundesregie-

rung hat folgenden Wortlaut:

„Darüber hinaus kann auch der

Staat Israel, der dabei als jüdi-

sches Kollektiv verstanden wird,

Ziel solcher Angriffe sein.”

Extremistisch motivierte Straftaten

bilden lediglich eine Teilmenge der

PMK. Hierbei handelt es sich um

diejenigen Straftaten, bei denen es

Anhaltspunkte dafür gibt, dass sie

darauf abzielen, einzelne Prinzi-

pien der freiheitlichen demokrati-

schen Grundordnung zu beein-

trächtigen oder zu beseitigen."

Vor diesem Hintergrund sind von

den 548 im Jahr 2024 bekannt ge-

wordenen Delikten 477 (ca. 87%)

als extremistisch eingestuft. Bei

der Entwicklung der extremistisch

motivierten Gewalttaten ergibt sich

ein ähnliches Bild. Von den 20 re-

gistrierten Gewalttaten der PMK-

rechts sind 17 (85%) als extremis-

tisch eingestuft worden.

Entwicklung der rechtsextremistisch motivierten Straftaten

innerhalb der letzten fünf Jahre

2020 2021 2022 2023 2024

Straftaten 249 207 274 312 477

davon Ge- 13 11 18 18 17
walttaten

2. Einzelaspekte der

Beobachtung

2.1 Parteien

2.1.1 Partei „Der III. Weg“

2.1.1.1 Allgemeine Entwicklung

Die neonazistisch geprägte Kleinst-

partei „Der III. Weg‘ wurde 2013

von ehemaligen Aktivisten der NPD

sowie anderen Rechtsextremisten

1 Extremistisch motivierte Straftaten bilden eine

Teilmenge der „Politisch motivierten Kriminali-

tät“. Die Fallzahlen in allen Phänomenbereichen
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gegründet. Ihr Sitz befindet sich im

rheinland-pfälzischen Weidenthal

(Landkreis Bad Dürkheim), dem

Wohnort des stellvertretenden Par-

teivorsitzenden. Untergliedert ist

die Partei in vier Landesverbände

und 27 regionale Organisationsein-

heiten, die sog. Stützpunkte. Im

vergangenen Jahr setzte die Partei

den Ausbau ihrer Strukturen fort.

basieren auf den Angaben der Landespolizeidi-

rektion des Saarlandes (vormals Landespolizei-

präsidium (LPP)).



Wie in den Vorjahren verzichtete

„Der II. Weg“ weitgehend auf die

Durchführung größerer überregio-

naler Veranstaltungen. Um den ver-

fassungsrechtlichen Status als Par-

tei nicht zu verlieren, muss „Der II.

Weg‘ an Wahlen teilnehmen. Da-

her trat die Partei 2024 bei den

Kommunal- und Landtagswahlen

in Brandenburg an. Auf kommuna-

ler Ebene konnte „Der III. Weg‘ le-

diglich in einem Landkreis ein Man-

dat gewinnen. Auf Landesebene er-

hielt die Partei weniger als ein Pro-

zent der Stimmen und spielt somit

politisch keine Rolle.

2.1.1.2 Ideologie

Die ideologischen Aussagen der

Partei „Der III. Weg‘ sind national-

sozialistisch, antisemitisch und

rassistisch geprägt. In ihrem „10-

Punkte-Programm”“ propagiert die

Partei u.a. die Schaffung eines

„Deutschen Sozialismus” sowie die

Entwicklung und Erhaltung der „bi-

ologischen Substanz des Volkes“,

also ein Volksverständnis, wonach

alle, die im Sinne der Partei nicht

als deutsch gelten, ausgeschlossen

werden sollen.

Die fundamental ablehnende Hal-

tung der Partei gegenüber dem de-

mokratischen Rechtsstaat kommt

in ihrer politischen Agitation deut-

lich zum Ausdruck, insbesondere

bei den mit aggressiver Rhetorik

vorgetragenen Themen Asyl und
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Zuwanderung. „Der III. Weg insze-

niert sich als weltanschauliche

Avantgarde und ist bemüht, das

Ideal einer „Volksgemeinschaft“

durch soziale Initiativen zu fundie-

ren.

2.1.1.3 Situation im Saarland

Nachdem die Partei „Der III. Weg‘

bereits im Herbst 2023 mit einem

Informationsstand auf dem

Neunkircher Stummplatz auf sich

aufmerksam gemacht hatte, war im

Jahresverlauf 2024 ein starker An-

stieg an Aktivitäten und Veranstal-

tungen der Partei im Saarland zu

verzeichnen. So wurden wiederholt

in mehreren Städten und Gemein-

den des Saarlandes Flyer verteilt

sowie Aufkleber im öffentlichen

Raum angebracht. Auch im virtuel-

len Raum hat die Partei im Saarland

ihre Social Media-Aktivitäten ins-

besondere auf TikTok sowie Tele-

gram stark ausgeweitet. Die Ver-

größerung ihrer Reichweite im In-

ternet dürfte mit ursächlich dafür

gewesen sein, dass im zurücklie-

genden Jahr eine deutliche Zu-

nahme von Mitgliedern, vornehm-

lich mit einem jüngeren Lebensal-

ter, innerhalb der saarländischen

Parteistrukturen festgestellt wer-

den konnte.

Angeführt wird die Partei „Der III.

Weg“ im Saarland von einem in

Neunkirchen ansässigen 28-Jähri-



gen, der hier bereits im Vorfeld sei-

ner Tätigkeit für die rechtsextre-

mistische Kleinpartei u.a. im Zu-

sammenhang mit einer zu Jahres-

beginn 2020 vom Bundesminister

des Innern und für Heimat (BMI)

verbotenen neonazistischen Verei-

nigung bekannt wurde. Der aus

Rheinland-Pfalz stammende 28-

Jährige ist auch mitverantwortlich

dafür, dass die Partei im Saarland

Strukturen aufbauen konnte. Für

das Jahr 2025 ist mit einer Etablie-

rung der saarländischen Partei-

strukturen unter der Bezeichnung

Stützpunkt Saarland zu rechnen.

Die Aktivitäten der hiesigen Anhä-

nger der Partei „Der III. Weg“ be-

schränkten sich im abgelaufenen

Jahr allerdings nicht nur auf das

Saarland. So beteiligten sich wie-

derholt saarländische Parteiange-

hörige auch an Veranstaltungen

des „III. Wegs“ in anderen Bundes-

ländern, insbesondere im benach-

barten Rheinland-Pfalz.

2.1.2 Rechtsextremistischer

Verdachtsfall

„Alternative für Deutschland“ (AfD)

2.1.2.1 Allgemeine Entwicklung

Die Partei „Alternative für Deutsch-

land“ (AfD) wurde im Februar 2021

durch das Bundesamt für Verfas-

sungsschutz (BfV) als rechtsextre-

2 VG Köln, Urteil vom 08.03.2022-13K 326/21.

3 Mit Urteil vom 13.05.2024 hat das OVG die Be-

rufung zurückgewiesen (5 A 1218/22).
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mistischer Verdachtsfall einge-

stuft. Dagegen klagte die AfD vor

dem Verwaltungsgericht (VG)

Köln.? Mit Urteil vom 8. März 2022

bestätigte das VG Köln die durch

das BfV vorgenommene Einstufung

aufgrund des Vorliegens ausrei-

chender tatsächlicher Anhalts-

punkte für verfassungsfeindliche

Bestrebungen. Gegen dieses Urteil

wiederum legte die AfD Berufung

beim Oberverwaltungsgericht

(OVG) Nordrhein-Westfalen ein.

Am 13. Mai 2024 bestätigte das

OVG Nordrhein-Westfalen in sei-

nem Urteil, dass das BfV die AfD als

Verdachtsfall beobachten und die

Öffentlichkeit hierüber unterrich-

ten darf. Gegen die Nichtzulassung

der Revision wurde seitens der AfD

Beschwerde beim OVG eingelegt.

Das OVG hat der Beschwerde mit

Beschluss? vom 16. September

2024 nicht abgeholfen und sie dem

BVerwG zur Entscheidung vorge-

legt, das die Beschwerde mit Be-

schluss vom 20. Mai 2025 zurück-

gewiesen hat. (Az. 6B 12/24).°

In einer Pressemitteilung vom 13.

Mai 2024 führte das Gericht zu sei-

nen Entscheidungsgründen aus.

Demnach zeigte es sich überzeugt,

dass bei der AfD hinreichende tat-

sächliche Anhaltspunkte für Be-

strebungen vorliegen, die gegen

“ OVG NRW, Beschluss vom 16.09.2024 - Az. 5

A 1216/22.

> Das Urteil ist somit rechtskräftig.



die Menschenwürde bestimmter

Personengruppen gerichtet sind.

So bestehe der begründete Ver-

dacht, dass jedenfalls ein maßgeb-

licher Teil der AfD deutschen

Staatsangehörigen mit Migrations-

hintergrund nur einen rechtlich ab-

gewerteten Status zuspreche. Zwar

sei die rein deskriptive Verwendung

eines „ethnisch-kulturellen Volks-

begriffs” als solche nicht verfas-

sungswidrig, wohl aber deren Ver-

knüpfung mit einer politischen

Zielsetzung, mit der die rechtliche

Gleichheit aller Staatsangehörigen

infrage gestellt wird. Auch er-

kannte das Gericht Anhaltspunkte

für die Missachtung der Menschen-

würde von Ausländern und Musli-

men sowie für demokratiefeindli-

che Bestrebungen bei der AfD.

Die im Jahr 2013 gegründete AfD

gliedert sich in einen Bundesver-

band und 16 Landesverbände so-

wie eine Vielzahl von Bezirks-,

Kreis- und Stadtverbänden. Im Ver-

lauf des Jahres 2024 wuchs die

Mitgliederzahl der AfD nach eige-

ner Aussage der Partei um ca.

10.000 Personen auf über 50.000

Mitglieder an.®

6 Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) vom

14. November 2024.

7 Der Begriff des „solidarischen Patriotismus“

steht für eine Verknüpfung von sozial-politi-

schen mit nationalistischen Positionen. Das so-

lidarisch-patriotische Lager in der AfD und ihrer

Jugendorganisation „Junge Alternative für
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Da sich der bereits in den letzten

Jahren beobachtete Prozess der

ideologischen Harmonisierung der

AfD ausweislich fortgesetzter ver-

fassungsschutzrelevanter Äuße-

rungen und Positionierungen von

Parteifunktionären auch im Be-

richtsjahr fortgesetzt hat, ist davon

auszugehen, dass mit dem Anstieg

der Mitgliederzahl auch das extre-

mistische Personenpotenzial in der

AfD entsprechend zugenommen

hat. Für die Homogenisierung

spricht auch, dass liberalkonserva-

tive Positionen öffentlich kaum

noch wahrnehmbar sind und die

Positionen des sog. solidarisch-

patriotischen Lagers’ inzwischen

zumeist unwidersprochen vertre-

ten werden.

2.1.2.2 Ideologie

In den Verlautbarungen der AfD

und ihrer Repräsentanten kommt

vielfach ein ethnisch-abstam-

mungsmäßig geprägtes Volksver-

ständnis zum Ausdruck, das im Wi-

derspruch zum Volksverständnis

des Grundgesetzes steht.? Weiter-

hin nimmt die Behauptung eines

vermeintlich politisch forcierten

Verdrängungsprozesses zu Lasten

der von der AfD als ethnisch-

Deutschland“ (JA) steht für eine völkisch-natio-

nalistische Ausrichtung und eine Vielzahl

rechtsextremistischer Positionen und Bezüge.

® OVG NRW, Urteil vom 13.05.2024 - 5 A

1218/22.



deutsch verstandenen Bevölkerung

zentrale Bedeutung in ihrer Agita-

tion ein. In diesem Zusammenhang

werden regelmäßig rechtsextre-

mistische und verschwörungstheo-

retische Narrative wie das einer

„Umvolkung“ oder eines „Großen

Austauschs° aufgegriffen, ver-

mehrt auch unter Verwendung al-

ternativer Begriffe wie „Bevölke-

rungsaustausch” oder „Ersetzungs-

migration‘. Als Endpunkt dieses

konstruierten Transformationspro-

zesses imaginiert die AfD die Zer-

störung der ethnisch-kulturellen

Identität des „autochthonen deut-

schen Volkes” und letztlich dessen

substanzielle Vernichtung.

Darüber hinaus fanden sich auch

im Berichtsjahr zahlreiche frem-

den- und muslimfeindliche Positio-

nen in den Verlautbarungen der

AfD. Insbesondere Asylsuchenden

und Migranten aus islamisch ge-

prägten Herkunftsländern wurden

oftmals verallgemeinernd eine kul-

turelle Inkompatibilität sowie ein

ausgeprägter Hang zur Kriminalität

unterstellt. Das Narrativ pauschal

gewaltbereiter und mithin gefährli-

cher Migrantinnen und Migranten

wird durch die Verwendung von

Wortkreationen wie „Messerkul-

tur“, „Messereinwanderung‘, „Mes-

sermigration oder „Messermän-

ner” suggeriert. In anderen Verlaut-

barungen werden dem Islam durch

9 Soziales Netzwerk Facebook (18.08.2022).
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die kontinuierliche Propagierung

einer drohenden „Islamisierung

unserer Heimat“” Eroberungsten-

denzen unterstellt.

Verlautbarungen der AfD weisen

außerdem Diffamierungen und Ver-

unglimpfungen politischer Gegner,

aber auch des Staates und seiner

Repräsentanten in Gänze auf. Diese

haben nicht eine Auseinanderset-

zung in der Sache, sondern eine ge-

nerelle Herabwürdigung und Ver-

achtlichmachung des politischen

Systems der Bundesrepublik

Deutschland zum Ziel.

Auch 2024 waren innerhalb der

AfD auf allen Ebenen gefestigte

Verbindungen zu Akteuren und Or-

ganisationen des extremistischen

Teils der „Neuen Rechten” feststell-

bar. Dabei handelt es sich nicht um

zufällige, sondern um strukturelle

Verbindungen innerhalb eines stra-

tegisch agierenden Netzwerks, die

in wesentlichen Teilen von gemein-

samen oder jedenfalls ähnlichen

politischen Überzeugungen getra-

gen werden. Charakteristisch für

dieses Netzwerk sind gegenseitige

Veranstaltungseinladungen, Inter-

views oder Gastbeiträge für Online-

formate.



2.1.2.3 Situation im Saarland

Der saarländische Landesverband

der AfD wurde im Juni 2013 ge-

gründet. Neben dem Landesver-

band existieren im Saarland zudem

sieben AfD-Kreisverbände. Eigenen

Angaben der Partei zufolge sei die

Mitgliederzahl im Saarland seit

dem Jahr 2022 von 405 auf über

1000 im Jahresverlauf 2024 ange-

stiegen, ein Zuwachs von knapp

150 %."°

In den zurückliegenden Jahren

machte die AfD im Saarland weni-

ger durch politische Willensbil-

dung als durch interne Macht-

käampfe und Ausschlussverfahren

sowie Klage- und Gerichtsverfah-

ren auf sich aufmerksam.

Gleichwohl konnten in der jünge-

ren Vergangenheit immer wieder

Veröffentlichungen und Beiträge zu

den Themen Islam und Migration in

Deutschland, insbesondere in Sozi-

alen Medien festgestellt werden, in

denen sich die AfD im Saarland mit

den völkisch-nationalen Strömun-

gen innerhalb der Gesamtpartei

und anderen Akteuren der „Neuen

Rechten‘ solidarisiert. In den Äuße-

rungen spricht sich die Partei u.a.

gegen die „Islamisierung des

Abendlandes“ und für eine „Remig-

10 Saarbrücker Zeitung vom 16.06.2024.

11 Internetplattform „X“ (vormals „Twitter“),

AfD-Landesverband Saar (23.01.2025).
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ration“ von Migranten aus, Begriff-

lichkeiten der „Neuen Rechten‘, die

vornehmlich von der rechtsextre-

mistischen „Identitären Bewegung‘

(IB) verwendet werden. So bewarb

die AfD Saarland zu Jahresbeginn

2025 aufX ihren „Abschiebekalen-

der“, den sie im Gegenzug für

Spenden anlässlich des Bundes-

tagswahlkampfs anbot. Einzelne

Seiten des Kalenders waren u.a.

mit den Aufschriften „ABSCHIEBEN

MILLIONENFACH“ sowie „REMIG-

RATION FÜR DEN TALAHON“ verse-

hen.'! Die ideologische Nähe der

AfD Saarland zur IB wurde im be-

sonderen Maße dadurch deutlich,

dass der Landesvorsitzende der

Partei im August 2023 im Rahmen

einer Diskussionsveranstaltung an

einer Saarlouiser Schule ein T-Shirt

trug, welches mit der Aufschrift

„UNSER VOLK ZUERST. AUTARKIE -

SOUVERÄNITÄT - REMIGRATION“,

einem Slogan der IB, versehen

war.'?

2.1.3 „Junge Alternative für

Deutschland“ (JA)

2.1.3.1 Allgemeine Entwicklung

Die im Jahr 2013 gegründete

„Junge Alternative für Deutschland”

(JA) war im Berichtsjahr die offizi-

elle Jugendorganisation der AfD

12 https://www.sr.de (10.08.2023).



(rechtsextremistischer Verdachts-

fall). Sie gliederte sich in 16 Lan-

desverbände und hatte in 2024

nach eigenen Angaben rund 4.300

Mitglieder.”” Auf dem Bundespar-

teitag der AfD (rechtsextremisti-

scher Verdachtsfall) am 11./ 12.

Januar 2025 im sächsischen Riesa

wurde mit Wirkung zum 1. April

2025 die Aberkennung der JA als

offizielle Jugendorganisation der

Partei sowie die Gründung einer

neuen Jugendorganisation be-

schlossen.

Die JA wurde seit Januar 2019 vom

BfV zunächst als Verdachtsfall be-

arbeitet. Das VG Köln bestätigte

diese Einstufung im März 2022."

Gegen das Urteil legten die JA und

die AfD (rechtsextremistischer Ver-

dachtsfallJ Berufung beim OVG

Nordrhein-Westfalen ein. Mit Urteil

vom 13. Mai 2024 hat das OVG die

Berufung zurückgewiesen"; gegen

die Nichtzulassung der Revision

legten die JA und die AfD (rechts-

extremistischer Verdachtsfall) Be-

schwerde beim BVerwG ein’® (siehe

hierzu auch 2.1.2.1).

Bereits im April 2023 stufte das BfV

die JA als gesichert extremistische

Bestrebung ein, wogegen die JA

Klage erhob und Eilrechtsschutz

13 Onlineplattform Instagram (1. März 2024).

14 VG Köln, Urteil vom 08.03.2022 - Az. 13 K

208/20.

15 OVG NRW, Urteil vom 13.05.2024 - Az. 5 A

1217/22.

beim VG Köln begehrte. Am 5. Feb-

ruar 2024 beschloss das VG Köln

im Eilverfahren, dass die Einstu-

fung der JA als gesichert extremis-

tische Bestrebung durch das BfV

nach summarischer Prüfung recht-

mäßig ist. Gegen den Beschluss ha-

ben die JA und die AfD (rechtsext-

remistischer Verdachtsfall) Be-

schwerde beim OVG Nordrhein-

Westfalen eingereicht. Die Ent-

scheidung in der Hauptsache steht

noch aus, ebenso wie die Entschei-

dung des OVG über die Be-

schwerde.

Nach Feststellung des VG Köln vom

5. Februar 2024 haben sich die tat-

sächlichen Anhaltspunkte seit dem

Urteil des Gerichts vom 8. März

2022 zur Gewissheit verdichtet,

dass eine zentrale politische Ziel-

vorstellung der JA der Erhalt des

deutschen Volkes in seinem ethni-

schen Bestand sei und ethnisch

„rremde” nach Möglichkeit ausge-

schlossen bleiben sollten. Ein der-

gestalt ethnisch-abstammungsmä-

ßiger Volksbegriff verstoße gegen

die Menschenwürde. Hinzu komme

bei der JA eine fortgeführte massive

ausländer- und insbesondere is-

lam- und muslimfeindliche Agita-

tion.?’

16 BVerwG, Az. 6B 22/24.

17 /G Köln, Beschluss vom 05.02.2024 - Az. 13

L 1124/23.



2.1.3.2 Ideologie

Die Ideologie der JA ist durch einen

ethnisch-kulturell geprägten

Volksbegriff bestimmt, der im Wi-

derspruch zum Volkverständnis

des Grundgesetzes steht. Der Er-

halt des „autochthonen Staatsvol-

kes“ wird von der JA zum obersten

politischen Ziel erklärt. Sichtbar

wird dieser Volksbegriff z.B. in ei-

nem von der JA veröffentlichten

Beitrag auf Instagram, in dem sta-

tistische Zahlen zum steigenden

Anteil von Jugendlichen mit Migra-

tionsgeschichte aufgeführt und als

„Bevölkerungsaustauch“ _stilisiert

werden.

Insbesondere der Begriff „Remigra-

tion“ war im Berichtsjahr zentraler

Bestandteil der völkischen und

fremdenfeindlichen Agitation der

JA. So folgten offensive Forderun-

gen nach „Remigration” etwa auf

die islamistisch motivierten An-

griffe in Mannheim am 31. Mai

2024 („REMIGRATION HÄTTE DIESE

TAT VERHINDERT“®?) und in Solin-

gen am 23. August 2024 („Remig-

ration oder Solingen“).

Die personellen und strukturellen

Vernetzungen der JA zu Organisati-

onen der Neuen Rechten nahmen

im Berichtsjahr weiter zu. So war

z.B. ein JA-Bundesvorstandsmit-

18 Onlineplattform Instagram (2. Juni 2024).
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glied bei der Feier zum zehnjaähri-

gen Bestehen der „Identitären Be-

wegung- (IB) am 1. Juni 2024 im

sächsischen Bernsdorf anwesend.

2.1.3.3 Situation im Saarland

Der AfD-Landesverband im Saar-

land erkannte die JA als Jugendor-

ganisation bereits im Oktober 2014

an. Gemäß 8 11 der AfD-Landessat-

zung im Saarland hat die JA das

Ziel, das Gedankengut der AfD in

ihrem Wirkungskreis zu vertreten

und zu verbreiten sowie die beson-

deren Anliegen der Jugend inner-

halb der AfD zu wahren. Die JA Saar

verfügt über Programm-, Satz-

ungs-, Finanz- und Personalauto-

nomie und hat das Recht, Anträge

an die Organe des Landesverban-

des zu stellen. Vertreter der JA Saar

in Organen der Partei müssen Mit-

glieder der AfD sein.

In den zurückliegenden Jahren ist

die JA im Saarland bereits mehr-

fach durch die Organisation von

patriotischen Wanderungen,

Stammtischen und sog. „Sonn-

wendfeiern“ nachrichtendienstlich

in Erscheinung getreten.

Zudem sind zumindest in Teilen die

o.a. verfassungsfeindlichen Positi-

onen und Äußerungen der JA sowie

die Nähe zum Spektrum der „Neuen

19 Onlineplattform Instagram (24. August

2024).



Rechten” auch innerhalb des saar-

ländischen Landesverbandes fest-

zustellen. Exemplarisch ist hier das

Willkommensgeschenk der JA

Saarland an Neumitglieder heraus-

zuheben, mit dem im Dezember

2023 auf der Plattform X geworben

wurde.?® Hierbei handelte es sich

um das Buch „Regime Change von

rechts“ eines hochrangigen, in Ös-

terreich ansässigen Protagonisten

der „Identitären Bewegung“ (IB).

Diese IB-Gallionsfigur gastierte An-

fang August 2024 im Rahmen ihrer

bundesweiten „Lesereise” auch im

Saarland. Wie die Person auf ihren

Social Media-Profilen bekannt gab,

werde sie die „Lesereise” zur Vor-

stellung ihres neuen Buches „Re-

migration: Ein Vorschlag“ nutzen.

An der entsprechenden Vor-

tragsveranstaltung im Saarland

nahmen auch führende Köpfe der

JA Saarland teil.

2.2 Parteiunabhängige bzw. -unge-

bundene Strukturen

Zu den parteiunabhängigen bzw.

ungebundenen Zusammenschlüs-

sen zählen z.B. Kameradschaften,

Bruderschaften, Vereine sowie an-

dere strukturierte Personenverbin-

dungen. Die jeweiligen Organisati-

onsgrade, das Auftreten sowie die

Zielsetzungen differieren mitunter

erheblich.

2° Internetplattform „X“ (vormals „Twitter“),

Junge Alternative Saarland (02.12.2023).
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2.2.1 „Identitäre Bewegung Deutsch-

land“ (IBD) / „IBD Sympathisanten-

kreis Saar/Regionalgruppe Saar“

In Deutschland tritt die IBD weiter-

hin mit einem Selbstverständnis

als aktionsorientierte außerparla-

mentarische Jugendorganisation

mit elitärem Anspruch auf. Ideolo-

gisch präsentiert sich die IBD anti-

liberal, antipluralistisch sowie anti-

individualistisch. Sie propagiert die

ideologischen Konzepte „Ethnoplu-

ralismus” und „Großer Austausch‘.

Diese gehen von einer vermeintlich

vorherrschenden „ethnokulturellen

Identität‘ der europäischen Völker

aus, die durch eine Masseneinwan-

derung kulturfremder Einwanderer

bedroht sei. Volk, Kultur und Na-

tion stellen für die IBD eine un-

trennbare Einheit dar.

Die IBD nutzt intensiv soziale Netz-

werke, um Berichte, Videos und Fo-

tos ihrer Aktionen zu verbreiten.

Ihre Wirkmacht ist jedoch in hohem

Maße abhängig von virtueller

Reichweite und medialer Reso-

nanz. Hier hat das sog. „Deplatfor-

ming‘, die Sperrung von Kanälen

und Präsenzen durch Social Media-

Anbieter, bei vielen wichtigen Sozi-

alen Medien die virtuelle Reich-

weite der IBD sowie die ihrer maß-

geblichen Repräsentanten in den

letzten Jahren stark eingeschränkt.



Parallel zur schrumpfenden Reich-

weite verringerte sich auch die me-

diale Resonanz auf ihre Aktivitäten

deutlich, sodass ein wesentlicher

Zweck der öffentlichen Aktionen

der IBD - der Transport ihrer ideo-

logischen Botschaften über die me-

diale Berichterstattung einge-

schränkt wurde.

Die IB Saar ist in den Sozialen Me-

dien insbesondere auf Instagram

und Telegram aktiv. Analog zu den

Vorjahren war sie allerdings auch

im Berichtszeitraum weitestgehend

inaktiv. Zu den wenigen Lebenszei-

chen der IB Saar gehörte zu Jahres-

mitte 2024 ein Beitrag auf ihrem

Telegram-Kanal, der über eine

„Banneraktion” der Gruppierung

auf der Grimburg in der rheinland-

pfälzischen Verbandsgemeinde

Hermeskeil berichtete. Auf Lichtbil-

dern sowie in einem Video sind ins-

gesamt drei vermummte Aktivisten

zu erkennen, welche eine Deutsch-

landfahne sowie ein Transparent

mit der Aufschrift „Remigration ist

alternativlos“ am Turm der Burg be-

festigten.

2.2.2 „Hammerskins“ (HS)

Bei den „Hammerskins“ handelt es

sich um ein Anfang der 1990er

Jahre gegründetes internationales

Skinhead-Netzwerk, das in mehre-

ren Ländern (u.a. Deutschland und

Frankreich) über Ableger verfügt.
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„Hammerskins” betrachten sich

selbst als die Elite der rechtsextre-

mistischen Szene. Ihre Ideologie ist

von Rassismus und Neonationalso-

zialismus geprägt. Ziele sind die Er-

haltung der „Reinheit der weißen

Rasse” sowie die Vereinigung aller

rechtsextremistischen weißen

Skinheads in einer weltweiten

„Hammerskin Nation”. Der organi-

satorische Aufbau lehnt sich an

den von Rockergruppierungen an.

Es werden interne Koordinierungs-

treffen und rechtsextremistische

Konzerte im In- und Ausland

durchgeführt.

Mit Wirkung vom 19. September

2023 hat das Bundesministerium

des Innern und für Heimat (BMI)

die rechtsextremistische Vereini-

gung „Hammerskins Deutschland”,

einschließlich ihrer regionalen

Chapter sowie die Teilorganisation

„Crew 38°, gem. 8 3 Abs. 1 Satz 1

Vereinsgesetz verboten, da sie sich

durch eine Wesensverwandtschaft

mit dem Nationalsozialismus ge-

gen die verfassungsmäßige Ord-

nung sowie gegen den Gedanken

der Völkerverständigung richtete

und ihr Zweck und ihre Tätigkeit

den Strafgesetzen zuwiderliefen.

Durchsuchungsbeschlüsse wurden

in insgesamt zehn Bundesländern

vollstreckt. Im Saarland wurden

Durchsuchungen in insgesamt

sechs Objekten durchgeführt, da-

runter auch im Clubheim der



Gruppe, der sog. „Hate-Bar“ in Dil-

lingen, die im Zuge des Verbots in

Gänze beschlagnahmt und zu

Gunsten des Bundes eingezogen

wurde. Bei der „Hate-Bar“, die ein

saarländischer „Hammerskin”-Pro-

tagonist im Jahr 2015 erworben

hatte, handelte es sich um eine der

zentralen Anlaufstellen der „Ham-

merskins” in Deutschland.

In der „Hate-Bar“ fanden in den zu-

rückliegenden Jahren zudem regel-

mäßig Auftritte renommierter

rechtsextremistischer Musiker

statt. An diesen Veranstaltungen

nahmen in der Spitze über 100 Per-

sonen teil. Das Besucherspektrum

war dabei nicht nur auf saarländi-

sche Szeneangehörige begrenzt,

sondern erstrecke sich bisweilen

auch auf zumeist einschlägig be-

kannte Personen aus dem gesam-

ten Bundesgebiet sowie dem be-

nachbarten Ausland.

Eine Besonderheit für die Struktur

der „Hammerskins“ in Deutschland

stellte die saarländische Unterglie-

derung dar, die unter „Chapter Sar-

regau firmierte. Diesem Ableger

gehörten sowohl französische als

auch saarländische „Hammerskins“

an.
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Die Aktivitäten des „Chapters Sar-

regau‘ kamen nach dem Verbot

durch das BMI vollständig zum Er-

liegen. Auch im Jahr 2024 konnten

keine Versuche zur Restrukturie-

rung bzw. Neuorganisation der

Szene beobachtet werden.

2.3 Weitgehend

unstrukturierter

Rechtsextremismus

2.3.1 Subkulturell geprägte

Rechtsextremisten

Bei den subkulturell geprägten

Rechtsextremisten steht weniger

eine politische Basisarbeit als viel-

mehr der Erlebnischarakter im Vor-

dergrund, etwa der Besuch ein-

schlägiger Musikveranstaltungen

oder die Teilnahme an Demonstra-

tionen. Bezeichnend sind deshalb

in der Regel fehlende feste Organi-

sationsstrukturen einerseits und

eine Konzentration auf rechtsextre-

mistische Musikveranstaltungen

andererseits. Den Besuchern wird

ein Gefühl der Zusammengehörig-

keit vermittelt, die Kommunikation



und der Informationsaustausch

werden gefördert und die Bindung

an die Szene gestärkt. Diesen Sze-

neangehörigen fehlt der Wille zu

Ideologiediskussionen und dauer-

hafter politischer Aktivität sowie

zur Einbindung in feste organisato-

rische Strukturen. Nach dem Ende

der staatlichen Maßnahmen zur

Eindämmung der Corona-Pande-

mie im Jahr 2022 lebte diese Art der

extremistischen Betätigung sehr

schnell wieder auf und dürfte sich

auch weiter verstetigen. Auffallend

ist die landesweite Vernetzung der

Szene auch im virtuellen Raum; re-

gionale Schwerpunkte konnten

nicht festgestellt werden.

2.3.2 Rechtsextremistische

Musikszene und Veranstaltungen

Rechtsextremistische Musikveran-

staltungen erlebten nach dem

Wegfall der pandemiebedingten

staatlichen Beschränkungsmaß-

nahmen vor einigen Jahren ein

Comeback und kamen ihrer Bedeu-

tung innerhalb des deutschen

Rechtsextremismus wieder nach.

Rechtsextremistische Musikevents

dienen der Szene zur Rekrutierung

und Vernetzung, sind aber auch

von großer Bedeutung für die Be-

schaffung von Finanzmitteln. Die

saarländischen „Hammerskins“

führten bis zum Verbot im Septem-

ber 2023 in regelmäßigen Abstän-

den Veranstaltungen mit musikali-

scher Umrahmung in ihrer Dillinger
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„Hate-Bar“ durch. Nach ihrem Ver-

bot und der Schließung bzw. dem

Einzug der Dillinger „Hate-Bar” zu

Gunsten des Bundes ist für die hie-

sige Szene eine wichtige musikali-

sche Veranstaltungsörtlichkeit

weggebrochen.

Musikalische Veranstaltungen in

kleinerer Runde können jedoch

auch im privaten Umfeld sowie bis-

weilen flankierend bzw. umrah-

mend zu Vortagsveranstaltungen

oder Szenefeiern durchgeführt

werden. So stellte im abgelaufenen

Jahr ein langjährig bekannter

Rechtsextremist aus dem Saarland

seine privaten Räumlichkeiten für

vereinzelte Darbietungen von

rechtsextremistischen Solointer-

preten bzw. Musiker-Duos zur Ver-

fügung. Die entsprechenden Ver-

anstaltungen verzeichneten dabei

keine Außenwirkungen.

3. Bewertung/Prognose

Der Rechtsextremismus muss

auch weiterhin als die gröfste Ge-

fahr für die freiheitliche demokra-

tische Grundordnung betrachtet

werden. Die Bekämpfung rechts-

extremistischer Bestrebungen ge-

hört damit unbestritten zu den

wichtigsten gesamtgesellschaft-

lichen und damit auch sicher-

heitsbehördlichen Herausforde-

rungen im Saarland.



Insbesondere der Anstieg des

rechtsextremistischen Personen-

potenzials im Saarland und der

rechtsextremistisch motivierten

Straftaten im Berichtszeitraum so-

wie die vorliegende Erkenntnislage

bekräftigen abermals die Wichtig-

keit, sich dieser Aufgabe als Verfas-

sungsschutz konsequent und

nachhaltig zu stellen.

Trotz des Wegfalls bzw. der media-

len Abnutzung von Agitationsfel-

dern der Vorjahre, wie z.B. der

Corona-Pandemie, des russischen

Angriffskriegs gegen die Ukraine,

der Entwicklung der Energie- und

Lebenshaltungskosten sowie der

Inflation, finden Rechtsextremisten

immer wieder neue Anknüpfungs-

punkte, um tagesaktuelle politi-

sche Themen im eigenen Sinne um-

zudeuten, zu besetzen und ihre ver-

fassungsfeindliche Propaganda zu

verbreiten. Dabei nutzen sie ge-

schickt die Sozialen Medien, um

Desinformationen und Verschwö-

rungsmythen zu verbreiten, die

Ängste und Unsicherheiten in der

Bevölkerung schüren. Aktuelle The-

men wie die Migrationspolitik, der

Klimawandel oder geostrategische

Konflikte werden auch zukünftig

instrumentalisiert werden, um das

Misstrauen gegenüber demokrati-

schen und rechtsstaatlichen Insti-

tutionen zu verstärken und die ei-

gene politische Ideologie zu propa-

gieren. Durch die gezielte Anspra-
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che von gesellschaftlichen Rand-

gruppen und das Ausnutzen beste-

hender sozialer und wirtschaftli-

cher Spannungen werden Rechts-

extremisten auch weiterhin versu-

chen, neue Anhänger zu gewinnen

und ihre Basis zu vergrößern.

Der AfD (rechtsextremistischer Ver-

dachtsfall) kommt in diesem Zu-

sammenhang eine besondere Be-

deutung zu. Aufgrund ihrer bun-

desweiten Organisationsstruktur

als Partei und ihrer mittlerweile

nicht unerheblichen politischen

und gesellschaftlichen Bedeutung

hat die AfD das Potenzial, rechtspo-

pulistische und rechtsextremisti-

sche Positionen und Narrative in

die Mitte der Gesellschaft und in

den politischen Diskurs zu tragen

und salonfähig zu machen. Ihre

Rhetorik ist geeignet, gesamtge-

sellschaftliche Anliegen und Span-

nungsfelder mit rechtsextremisti-

schen Narrativen zu verknüpfen,

um auf diese Weise die Grenzen

zwischen extremistischen und ge-

mäßigten Positionen der bürgerli-

chen Mitte zu verwischen. Dies

kann dazu führen, dass eigentlich

extremistische Haltungen eine grö-

ßere Akzeptanz in der Bevölkerung

finden. Durch ihre Präsenz in einer

Vielzahl von Parlamenten auf Bun-

des- und Länderebene und dem da-

mit verbundenen Zugang zu diver-

sen Medienplattformen verfügt die

AfD dabei über eine erhebliche

Reichweite.



Das tatsächliche Gefahrenpoten-

zial der AfD für die freiheitliche de-

mokratische Grundordnung ist al-

lerdings abhängig vom Einfluss der

völkisch-nationalen Kräfte auf die

Gesamtpartei und ihrer Unterstruk-

turen. Dies trifft auch im besonde-

ren Maße auf den saarländischen

Landesverband der AfD zu, der sich

aktuell augenscheinlich mit dem

völkisch-nationalen Lager solidari-

siert. So konnte zuletzt weder eine

Distanzierung vom Bundesverband

der AfD noch von ostdeutschen

Landesverbänden der Partei festge-

stellt werden. Dies wiegt auch des-

halb besonders schwer, da im Rah-

men der Landtagswahlkampagnen

der AfD in Brandenburg, Sachsen

und Thüringen in der 2. Jahres-

hälfte 2024 regelmäßig verfas-

sungsschutzrelevante Positionen

von dort führenden Parteimitglie-

dern vertreten wurden. Diese Posi-

tionen wurden von saarländischen

AfD-Parteifunktionären und -glie-

derungen regelmäßig wider-

spruchslos übernommen und über

Soziale Medien weiterverbreitet.

Die Dominanz der völkisch-natio-

nalen Kräfte auf Landesebene und

deren Einflussbereich haben sich

aktuellen Beobachtungen zufolge

auch auf nachgeordnete Partei-

strukturen der AfD im Saarland

ausgeweitet. Insofern scheint sich

der festgestellte Trend einer ideo-
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logischen Harmonisierung inner-

halb der AfD Saarland weiter fort-

zusetzen.

Vor diesem Hintergrund ist es uner-

lässlich, dass die Sicherheitsbe-

hörden im Saarland ihre Bemühun-

gen zur Bekämpfung rechtsextre-

mistischer Bestrebungen weiter in-

tensivieren. Dies erfordert eine

enge Zusammenarbeit zwischen

verschiedenen staatlichen und zi-

vilgesellschaftlichen Akteuren so-

wie eine verstärkte Aufklärungsar-

beit, um die Bevölkerung für die Ge-

fahren des Rechtsextremismus zu

sensibilisieren.

Eine umfassende Beobachtung und

die kontinuierliche Analyse rechts-

extremistischer Aktivitäten sind

ebenso entscheidend wie die kon-

sequente Verfolgung rechtsextre-

mistisch motivierter Straftaten.

Darüber hinaus müssen präventive

Maßnahmen ausgebaut werden,

die insbesondere Jugendliche vor

der Anziehungskraft rechtsextre-

mistischer Ideologien schützen

und ihnen alternative Perspektiven

aufzeigen.

Nur durch ein gemeinsames und

entschlossenes Vorgehen kann es

gelingen, die freiheitliche demo-

kratische Grundordnung nachhal-

tig zu schützen und eine gesell-

schaftliche Spaltung, die durch

rechtsextremistische Agitation be-

günstigt wird, zu verhindern. Der



 



 



III. Reichsbürger und Selbstverwalter

1. Ideologie

„Reichsbürger“ und „Selbstverwal-

ter“ sind Gruppierungen und Ein-

zelpersonen, die aus unterschiedli-

chen Motiven und mit unterschied-

lichen Begründungen, u.a. unter

Berufung auf das historische Deut-

sche Reich, verschwörungserzäh-

lerische Argumentationsmuster

oder ein selbst definiertes Natur-

recht, die Existenz der Bundesre-

publik Deutschland und deren

Rechtssystem ablehnen, den de-

mokratisch gewählten Repräsen-

tanten die Legitimation absprechen

oder sich gar in Gänze als aufer-

halb der Rechtsordnung stehend

definieren und deshalb die Besorg-

nis besteht, dass sie Verstöße ge-

gen die Rechtsordnung begehen.

Die Definition verdeutlicht bereits

die ausgeprägte personelle, organi-

satorische und ideologische Hete-

rogenität des Milieus der „Reichs-

bürger” und „Selbstverwalter“.

Statt aus einer streng hierarchisch

aufgebauten Organisation besteht

die Szene aus einer Vielzahl unter-

schiedlichster Gruppierungen und

Kleinstgruppen sowie Einzelperso-

nen. Nicht selten stehen Gruppie-

rungen in Konkurrenz zueinander.
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Die beiden Erscheinungsformen

„Reichsbürger” und „Selbstver-

walter“ unterscheiden sich nicht

in ihrer Zielsetzung, sondern viel-

mehr in der Argumentation für

ihre verschiedenen Handlungs-

weisen, was eine klare Differen-

zierung erschwert.

„Reichsbürger“ bestreiten grund-

sätzlich die Existenz der Bundesre-

publik Deutschland und erkennen

in der Folge deren staatliche Befug-

nisse nicht an. Auf der vermeintli-

chen Grundlage verschiedener his-

torischer und völkerrechtlicher Ver-

hältnisse Deutschlands, oftmals

einhergehend mit revisionistischen

Ansichten, fordern sie die Wieder-

herstellung eines „Deutschen

Reichs“. Eine der geläufigsten Er-

zählungen ist die Annahme, das

Deutsche Reich sei nie untergegan-

gen, sondern lediglich handlungs-

unfähig. Eine weitere These der

„Reichsbürger“ geht davon aus,

dass das Grundgesetz als deutsche

Verfassung nie Gültigkeit erlangt

hätte. In diesem Kontext wird die

Bundesrepublik als eine Firma

(„BRD-GmbH“) auf dem Gebiet des

Deutschen Reichs, die rein privat-

rechtlich handele, angesehen.

„selbstverwalter“ hingegen beru-

fen sich auf ein wie auch immer ge-

artetes, selbst definiertes Natur-

recht oder „die Menschenrechte”,



nicht selten in Verbindung mit ver-

meintlichen UN-Resolutionen. Sie

erklären zumeist gegenüber Behör-

den schriftlich ihren „Austritt“ aus

der Bundesrepublik Deutschland.

Als Konsequenz nehmen sie sich

als außerhalb des Staates der Bun-

desrepublik Deutschland sowie

dessen Rechtsordnung stehend

wahr und beanspruchen für sich

selbst sowie ihren Besitz eine Art

„selbstverwaltung‘. Mit dieser Ar-

gumentationsgrundlage werden

Bußgeldbescheide, Steuern oder

anderweitige staatlich verordnete

Abgaben seitens dieser Szenean-

gehörigen abgelehnt.

Gesamtbetrachtend beinhaltet das

Spektrum der „Reichsbürger” und

„selbstverwalter“ unterschiedli-

che, sich jedoch teils überschnei-

dende Ideologien und Ansichten.

Häufig sind rassistische, fremden-

feindliche, antisemitische, ge-

schichtsrevisionistische, esoteri-

sche und verschwörungserzähleri-

sche Erklärungsmuster vorzufin-

den. Auch wenn es sich hierbei teil-

weise um rechtsextremistische Ide-

ologieelemente handelt, kann nur

ein geringer Anteil des Personen-

kreises zusätzlich dem Rechtsext-

remismus zugeordnet werden. Ins-

besondere die staatsfeindliche Hal-

tung sowie verschwörungserzähle-

rische Anschauungen begünstigen

jedoch den Anschluss an antisemi-

tische Erklärungsmuster, die auch
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im Phänomenbereich Rechtsextre-

mismus von Bedeutung sind.

Ein nicht unerheblicher Anteil der

„Reichsbürger“ und „Selbstverwal-

ter“ bewegt sich in einem von Ver-

schwörungserzählungen gepräg-

ten Weltbild wie beispielsweise der

„Q-Anon Theorie“. Diese basiert auf

der Überzeugung einer angeblich

gezielt gesteuerten Weltverschwö-

rung durch eine vermeintliche

„Elite“, insbesondere die „jüdische

Finanzelite“. Dadurch entsteht eine

Anschlussfähigkeit an die rechts-

extremistische Szene und den Phä-

nomenbereich „Demokratiefeindli-

che und/oder sicherheitsgefähr-

dende Delegitimierung des Staa-

tes“, die es ermöglicht, die eigene

Weltanschauung auch dort zu pro-

pagieren.

2. Erscheinungsformen

So komplex die verschiedenen Ar-

gumentationsmuster und Weltan-

schauungen der „Reichsbürger“

und „Selbstverwalter“ auch sein

mögen, so nahezu identisch sind

deren Zielrichtung und Vorgehen.

Ideologische Schnittmenge ist eine

der fundamentalen Ablehnung des

Staates und dessen Vertreter. Sie

sind bestrebt, die eigenen Ansich-

ten zu verbreiten, eigene Interes-

sen durchzusetzen und vor allem

staatliches Handeln abzuwenden

oder zu erschweren. In diesem Zu-



sammenhang werden oftmals Wi-

dersprüche gegen staatliche Be-

scheide oder anderweitige Erklä-

rungen an eine Vielzahl öffentlicher

Stellen und Behörden versandt.

Unter Verwendung pseudojuristi-

scher und pseudohistorischer Be-

gründungen wird versucht, staatli-

che Maßnahmen zu umgehen so-

wie über die vermeintlich tatsäch-

lich vorherrschende Gesetzeslage

aufzuklären. Dabei handelt es sich

nicht immer um „harmlose“ Schrei-

ben. Nicht selten wird den Adressa-

ten mit „Zwangsgeld”, „Wider-

stand” oder gar deren „Inhaftie-

rung gedroht. Der Ursprung hier-

für liegt in der grundlegenden Ab-

wehrhaltung gegenüber dem Staat

und den von ihm erlassenen Maß-

nahmen, die als illegitim angese-

hen werden. In Einzelfällen kann

hierdurch eine Aggressionsspirale

in Gang gesetzt werden, die von

verbalen bis im schlimmsten Fall

zu körperlichen Angriffen reichen

kann.

Eine weitere Form ihrer Ablehnung

gegenüber dem staatlichen System

Ausdruck zu verleihen, ist die sog.

„Abmeldung“ von der Bundesre-

publik Deutschland. In vielen Fäl-

len wird der „Austritt aus der BRD

GmbH” durch Rückgabe der amtli-

chen Ausweisdokumente und einer

behaupteten Verlegung des Wohn-

sitzes ins Ausland erklärt. Von den

Personen werden in der Folge häu-

fig Fantasieausweise verwendet,
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welche die angebliche Zugehörig-

keit zu einem historischen oder er-

fundenen Staatengebilde beweisen

sollen. Produziert werden diese

Dokumente von Protagonisten der

jeweiligen Reichsbürgerbewegun-

gen oder sogenannten Milieumana-

gern. Bei den Letztgenannten han-

delt es sich um Personen, die mit

der Verbreitung der Ideologie und

Weltanschauung der „Reichsbür-

ger” und „Selbstverwalter” vor-

nehmlich wirtschaftliche Interes-

sen verfolgen. In einigen Fällen de-

monstrieren „Reichsbürger” und

„selbstverwalter“ ihre Abwendung

vom deutschen Staat auch durch

die Manipulation von amtlichen

Kfz-Kennzeichen.

Teilweise wenden sich insbeson-

dere „Reichsbürger” an russische

diplomatische Vertretungen

und/oder die US-amerikanischen

Streitkräfte, da manche davon

überzeugt sind, dass Deutschland

nach wie vor ein besetztes Gebiet

sei, somit das Kriegsrecht herrsche

und folglich nach wie vor die Sie-

germächte des Zweiten Weltkrie-

ges die eigentliche Hoheitsgewalt

ausübten.

Einige Reichsbürgerströmungen

proklamieren eigene „Staaten“ oder

„Königreiche”, die sogar über ei-

gene Verwaltungsapparate oder

Banksysteme verfügen sollen. In

diesem Zusammenhang konnten



bundesweit Bemühungen festge-

stellt werden, Immobilien zu er-

werben, um dort Veranstaltungs-

und Schulungsräumlichkeiten zu

etablieren oder schulische Einrich-

tungen für Kinder und Jugendliche

einzurichten. Aufgrund der gene-

rellen Ablehnung des staatlichen

Systems wird auch das staatliche

Schulsystem nicht anerkannt und

führt zumindest vereinzelt zu Kon-

fliktpotenzial mit staatlichen

Schulbehörden.

3. Gefährdungsaspekte

Zur konkreten Bewertung der Ge-

fährdungsaspekte ist eine differen-

zierte Betrachtung der „Reichsbür-

ger“ und „Selbstverwalter” erfor-

derlich. Zu unterscheiden sind fol-

gende Personengruppen:

Personen, die sich vordergründig

der „Reichsbürger“-Ideologie be-

dienen, um sich in einem oder

mehreren konkreten Einzelfällen,

staatlichen Maßnahmen zu ent-

ziehen (z.B. Abwendung von Buß-

geldbescheiden), allerdings keine

tatsächlichen Anhänger des Phä-

nomens sind.

Einzelpersonen, die von der

„Reichsbürger”-Ideologie über-

zeugt sind, und durch vielfache

Schreiben an Behörden oder

sonstige Stellen, ihrer Ablehnung

des staatlichen Systems Aus-

druck verleihen.
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„Reichsbürger“-Bewegungen

bzw. Strömungen, die durch ge-

meinschaftliches, aber gewalt-

freies Zusammenwirken versu-

chen, die Ideologie zu verbreiten,

neue Anhänger zu finden, und ei-

nen Gegenpol zum System der

Bundesrepublik

schaffen wollen.

Deutschland

Einzelpersonen und „Reichsbür-

ger“-Bewegungen bzw. Strömun-

gen, deren Handeln zur Verfol-

gung ihrer politischen Ziele da-

rauf gerichtet ist, Gewalt anzu-

wenden, Gewaltanwendung vor-

zubereiten, zu unterstützen oder

zu befürworten.

Dadurch, dass alle „Reichsbürger“

und „Selbstverwalter“ den deut-

schen Staat per se ablehnen, stel-

len diese in ihrer Gesamtheit zu-

mindest eine abstrakte Gefahr für

die freiheitliche demokratische

Grundordnung dar. Eine Gefahr im

polizeilichen Sinne geht hingegen

hauptsächlich von letztgenannter

Personengruppe aus.

Das hohe Gewaltpotenzial dieser

gewaltorientierten „Reichsbür-

ger“ und „Selbstverwalter” zeigt

sich häufig durch aktive Wider-

standshandlungen gegen staatli-

che Maßnahmen, auch unter An-

wendung körperlicher Gewalt und

vereinzelt dem Einsatz von Waf-

fen.



Dies wurde bereits durch die Fälle

der „Reichsbürger“ Adrian U. (Els-

teraue/SN) und Wolfgang P. (Geor-

gensmünd/BY) im Jahr 2016 deut-

lich. Während Adrian U. anlässlich

einer Zwangsvollstreckungsmaß-

nahme einen Polizeibeamten mit

einer Schusswaffe verletzte, er-

schoss Wolfgang P., ebenfalls im

Rahmen von Zwangsvollstre-

ckungsmaßnahmen, einen Polizis-

ten. Beide Personen wurden wegen

Mordes bzw. versuchten Mordes zu

lebenslangen Haftstrafen verur-

teilt. Neben legalen befand sich

Wolfgang P. auch im Besitz von il-

legalen Waffen.

Welche Gefahren von „Reichsbür-

gern” für die freiheitliche demokra-

tische Grundordnung und zugleich

im polizeilichen Sinne ausgehen

können, wurde insbesondere im

Zuge der Exekutivmaßnahmen ge-

gen die Gruppierung um Heinrich

XII. P. R. im Dezember 2022 deut-

lich. Das von der Generalbundesan-

waltschaft geführte Ermittlungs-

verfahren u.a. wegen des Ver-

dachts der Bildung einer terroristi-

schen Vereinigung gemäß 8 129a

StGB richtete sich gegen eine Viel-

zahl von Beschuldigten; Haftbe-

fehle wurden zunächst gegen 25

Beschuldigte vollstreckt. Im Rah-

men eines der größten Terrorver-

fahren der jüngeren Geschichte in

Deutschland wurden in insgesamt

elf Bundesländern mehr als 160
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Objekte durchsucht. Hierbei wur-

den u.a. Schusswaffen, Munition

und sonstige gefährliche Gegen-

stände aufgefunden. Des Weiteren

konnten militärische Ausrüstungs-

gegenstände wie speziell angefer-

tigte Uniformen und ballistische

Schutzwesten sowie Nachtsicht-

und Funkgeräte sichergestellt wer-

den.

Den Mitgliedern der Gruppierung,

unter denen sich auch aktive und

ehemalige Bundeswehrangehörige

und Reservisten sowie drei Polizei-

beamte befanden, wird vorgewor-

fen, dass sie die bestehende Ord-

nung in Deutschland stürzen und

durch eine eigene Herrschafts-

struktur ersetzen wollten. Neben

einem sog. „Rat, der die politische

Kontrolle übernehmen sollte, war

auch die Etablierung eigener admi-

nistrativer wie auch militärischer

Strukturen vorgesehen. Den Ange-

hörigen der Vereinigung war be-

wusst, dass dieses Vorhaben nur

durch den Einsatz militärischer Mit-

tel und Gewalt gegen staatliche Re-

präsentanten hätte verwirklicht

werden können.

Dass Angehörige dieser Vereini-

gung entschlossen waren, ihre

Pläne notfalls auch mit Waffenge-

walt durchzusetzen, zeigte sich bei

einer weiteren im Rahmen des Er-

mittlungsverfahrens erfolgten

Durchsuchungsmaßnahme am 22.



 



Deutschlandweit waren den

„Reichsbürgern” und „Selbstver-

waltern“ im Jahr 2024 etwa 26.000

Personen (2023: 25.000) zuzu-

rechnen. Der Anteil des gewaltori-

entierten Personenpotenzials lag -

wie im Saarland - bei rund 10 %.

Zu diesem Personenpotenzial zäh-

len gewalttätige Szeneangehörige

sowie Personen, die durch Drohun-

gen oder gewaltbefürwortende Äu-

ßerungen auffallen.

5. Entwicklung und Tendenzen

Die enorme Heterogenität der

„Reichsbürger“ und „Selbstverwal-

ter“ spiegelte sich im abgelaufenen

Jahr auch im Saarland wider. Von

den insgesamt rund 280 Szenean-

gehörigen konnte lediglich ein ge-

ringerer Teil bundesweit oder regi-

onal agierenden Bewegungen zu-

geordnet werden. Demgegenüber

konnte jedoch auch im Jahr 2024

ein gestiegener Organisationsgrad

der saarländischen „Reichsbürger“

bzw. eine bessere regionale Ver-

netzung festgestellt werden. Der

bereits im Vorjahr konstatierte An-

stieg an Aktivitäten setzte sich auch

im Berichtszeitraum fort. Hierbei

handelte es sich überwiegend um

Widerspruchsschreiben gegen be-

hördliche Entscheidungen wie bei-

spielsweise Bußgeldbescheide

oder Erklärungen, in denen u.a. die

Existenz der Bundesrepublik

Deutschland negiert wurde.
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Während in früheren Jahren die

staatlichen Maßnahmen zur Ein-

dämmung der Corona-Pandemie

sowohl virtuell als auch realwelt-

lich einen Agitationsschwerpunkt

der Szene darstellten, standen zu

Jahresbeginn 2024 die sog. Bau-

ernproteste thematisch und propa-

gandistisch im besonderen Fokus

der „Reichsbürger“ im Saarland.

Neben zahlreichen Sympathiebe-

kundungen in einschlägigen Social

Media-Gruppen konnte zumindest

vereinzelt auch eine Teilnahme der

hiesigen „Reichsbürger” am De-

monstrationsgeschehen festge-

stellt werden. In diesem Kontext

versuchen „Reichsbürger“ die Pro-

teste gegen staatliche Maßnahmen

und Regierungshandeln für ihre

Zwecke zu instrumentalisieren.

Hierbei verfolgten sie das Ziel, auf

die vermeintliche Unfähigkeit der

Regierung aufmerksam zu machen

sowie diese zu diskreditieren bzw.

zu diffamieren. In dieser Hinsicht

ließen sich auch Schnittmengen

mit dem Phänomenbereich „Ver-

fassungsschutzrelevante Delegiti-

mierung des Staates” beobachten.

Für die saarländischen „Reichsbür-

ger“ waren im Berichtsjahr auch

weiterhin die Sozialen Medien und

der Messengerdienst Telegram von

besonderer Bedeutung. In diesen

„virtuellen Echokammern“ fanden

sich vielfach Äußerungen und Bei-

träge, mit denen verfassungsfeind-

liche Propaganda verbreitet und die



freiheitliche demokratische Grund-

ordnung, der Staat und dessen le-

gitime Repräsentanten in erhebli-

cher Form diffamiert und verächt-

lich gemacht wurden. Herauszuhe-

ben ist hierbei ein „Reichsbürger“

aus Saarlouis, der bereits vor meh-

reren Jahren in den Sozialen Me-

dien u.a. die Tötung eines Polizei-

beamten als rechtmäßig bezeich-

nete. In der Folgezeit setzte er

seine einschlägigen Aktivitäten,

vornehmlich im virtuellen Raum,

fort. Im Anschluss an eine mehr-

monatige Inhaftierung im Jahr

2023 trat die Person erneut mit

Drohungen gegenüber Repräsen-

tanten der Exekutive und Judikative

in Erscheinung. Im März 2024

wurde der Saarlouiser „Reichsbür-

ger‘, der insbesondere auf dem

Messengerdienst Telegram aktiv

war, abermals festgenommen und

saß fortan in der Justizvollzugsan-

stalt Saarbrücken in Haft.

Trotz der hohen Waffenaffinität

verfügten im Jahr 2024 nur we-

„Reichsbür-nige saarländische

ger” über amtliche Waffenerlaub-

nisse.

In diesem Zusammenhang infor-

mierte der saarländische Verfas-

sungsschutz regelmäßig die

oberste und die jeweils kommunal

zuständige Waffenbehörde über

vorliegende Erkenntnisse zu Perso-

nen, die als „Reichsbürger“ be-
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kannt wurden und über entspre-

chende Waffenerlaubnisse verfüg-

ten, um dort eine waffenrechtliche

Zuverlässigkeitsprüfung auszulö-

sen.

6. Prognose

Die „Reichsbürger” und „Selbstver-

walter” im Saarland werden weiter-

hin versuchen, politische Krisen

und Themenfelder ideologisch um-

zudeuten und für eigene politische

Zwecke zu instrumentalisieren. Je

tiefer dabei staatliche Maßnahmen

in die Persönlichkeitsrechte der

Bürgerinnen und Bürger eingreifen,

desto höher ist das Risiko, dass

diese mitunter verschwörungsmy-

thischen Ideologien bei einem,

wenn auch nur kleinen Teil der Be-

völkerung, verfangen können. Ob

dadurch das Personenpotenzial der

„Reichsbürger“ und „Selbstverwal-

ter“ im Saarland, das zuletzt deut-

lich anstieg, auch einen nachhalti-

gen Aufwuchs erfahren wird, ist

nur schwer zu prognostizieren und

bleibt abzuwarten.

Auch wenn es im Saarland im Jahr

2024 vereinzelt zu gewaltbefür-

wortenden Bekundungen insbe-

sondere in Sozialen Medien bzw.

Messengerdiensten kam, ist die

Mehrheit der hiesigen „Reichs-

bürger” den gewaltfreien Strö-

mungen innerhalb des Phäno-

mens zuzurechnen.



 



VERFASSUNGS-

SCHUTZRELEVANTE

DELEGITIMIERUNG

DES STAATES



IV. Verfassungsschutzrelevante Delegitimierung

des Staates

1. Hintergrund

Die von den Regierungen in Bund

und Ländern getroffenen Maßnah-

men zur Bekämpfung der Corona-

Pandemie führten ab dem Jahr

2020 zu einem vermehrten Protest-

geschehen, das sich in heftigen

Diskussionen in sozialen Netzwer-

ken ebenso niederschlug wie in re-

alweltlichen Versammlungen und

Demonstrationen. Bei genauer Be-

trachtung richteten sich die zahl-

reichen und vielfältigen Wider-

standsbekundungen größtenteils

anfänglich nur gegen die erlasse-

nen Corona-Schutzmafßnahmen.

Im weiteren Verlauf versuchten je-

doch einige Akteure, das Protestge-

schehen für eine eigene verfas-

sungsfeindliche Agenda zu instru-

mentalisieren. Dies äußerte sich

unter anderem in einer aggressiven

Agitation gegen Repräsentanten

und Institutionen des Staates, um

dessen Legitimität systematisch zu

untergraben.

An dieser Stelle ist es wichtig zu

betonen, dass Meinungsbildungs-

prozesse, Meinungsbekundungen

und sonstige Handlungen, die sich

kritisch mit der Verhältnismäßig-

keit der Entscheidungen und Maß-

nahmen der Regierung, deren Re-

präsentanten sowie von Behörden
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auseinandersetzen, grundsätzlich

vom Recht auf Meinungsfreiheit

aus Artikel 5 des Grundgesetzes

geschützt sind. Nicht grundrecht-

lich geschützt sind hingegen Mei-

nungsäußerungen und Handlun-

gen dann, wenn es um die perma-

nente Diffamierung bzw. Verächt-

lichmachung insbesondere des

Staates, seiner Einrichtungen und

Repräsentanten mit dem Ziel geht,

das Vertrauen in diese zu erschüt-

tern und die Funktionsfähigkeit des

Staates zu beeinträchtigen.

Um diese Personenzusammen-

schlüsse und Einzelpersonen

strukturiert und angemessen bear-

beiten zu können, richtete der saar-

ländische Verfassungsschutz im

Oktober 2021 ein Sammelbe-

obachtungsobjekt ein. Gemäß dem

Subsidiaritätsprinzip erfolgt eine

Bearbeitung von Personen unter

diesem Sammelbeobachtungsob-

jekt jedoch nur, sofern sie nicht ei-

nem anderen Phänomenbereich

zugeordnet werden können.

2. Extremismus sui generis

Die Szene der „Delegitimierer” ist

sehr heterogen und verfügt über

keine einheitliche und geschlos-

sene Weltanschauung. Verbinden-



• 

• 

• 

• 

• 



Unterschied zu anderen Phäno-

menbereichen finden sich die Dele-

gitimierer seltener in festen, dauer-

haften Strukturen zusammen, son-

dern agieren oftmals nur in losen

Personenzusammenschlüssen

oder als Einzelpersonen. Wie be-

reits dargestellt, ist dabei zu beach-

ten, dass eine Zuordnung von Per-

sonen oder Gruppen zu diesem Be-

obachtungsobjekt nur dann erfolgt,

wenn eine eindeutige Zuordnung

zu einem anderen Phänomenbe-

reich (z.B. Rechtsextremismus oder

„Reichsbürger und Selbstverwal-

ter“) nicht möglich ist. Vor diesem

Hintergrund lag das Personenpo-

tenzial der Delegitimiererszene im

Saarland auch im Jahr 2024 trotz

eines insgesamt leichten Rück-

gangs im unteren bis mittleren

zweistelligen Bereich.

4. Entwicklung und Tendenzen

Durch die weitgehende Rücknahme

der staatlichen Maßnahmen zur Be-

käampfung der Corona-Pandemie

und das parlamentarische Schei-

tern der allgemeinen Impfpflicht im

April 2022, deren mögliche Einfüh-

rung bis dahin das überragende

Agitationsthema des Spektrums

der Delegitimierer dargestellt

hatte, verlor die bis dahin vorherr-

schende Thematik deutlich an Mo-

bilisierungskraft.

In den Folgejahren versuchte die

hiesige Delegitimiererszene suk-

zessive neue und möglicherweise
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mobilisierungsfähige Themen wie

den russischen Angriffskrieg gegen

die Ukraine, die damit einherge-

henden Waffenlieferungen aus

Deutschland, die gestiegene Infla-

tion sowie die hohen Energiepreise

sowohl im Rahmen des realweltli-

chen Demonstrationsgeschehens

als auch virtuell in den Vorder-

grund zu stellen. Hierbei wurde

deutlich, dass sich der verfas-

sungsschutzrelevante Protest nun

nicht mehr gegen eine vordergrün-

dig einzelne staatliche Maßnahme

richtete, sondern sich gegen das

Regierungshandeln im Allgemei-

nen wandte. Ab diesem Zeitpunkt

war ein Wandel von der konkreten

Mafßnahmen- hin zur allgemeinen

Systemkritik zu konstatieren. Mit

dem neuen Ansatz erreichten die

Akteure des Phänomenbereichs je-

doch zu keinem Zeitpunkt eine ver-

gleichbare Resonanz wie bei dem

Demonstrationsgeschehen im Kon-

text der Corona-Pandemie.

Zum Jahreswechsel 2023/2024

versuchte die hiesige Delegitimie-

rerszene die sog. „Bauernproteste“

für ihre Zwecke zu instrumentali-

sieren. Vordergründig diente hier-

bei als einendes Element - wie bei

den bereits genannten Themen -

die „gemeinsame“ Wut gegen die

Regierung. Eine erfolgreiche Unter-

wanderung bzw. Beeinflussung

des Protestgeschehens durch hie-

sige Delegitimierer konnte jedoch

nicht festgestellt werden.



Die große Bandbreite an Themen

dürfte auch ursächlich für die Zer-

splitterung der Protestszene gewe-

sen sein. So wurde im Rahmen der

Versammlungen eher nebeneinan-

der für ein individuelles als mitei-

nander für ein gemeinsames Ziel

demonstriert. Folglich war die zah-

lenmäßig eher kleine Gruppe der

Delegitimierer im Saarland im Jah-

resverlauf 2024 analog zum Vor-

jahr in regionale Kleingruppen ge-

gliedert, feste Strukturen bzw.

Gruppierungen konnten weiterhin

nicht festgestellt werden. Mutmaß-

lich auch aufgrund ihrer Heteroge-

nität und des eher losen bzw. vola-

tilen Charakters war das Spektrum

der saarländischen Delegitimierer

auch im Berichtszeitraum mehre-

ren personellen Veränderungen

unterworfen.

Insgesamt ist zu konstatieren, dass

die Entwicklung im Bereich des

Sammelbeobachtungsobjekts seit

Beginn der Corona-Pandemie im

Frühjahr 2020 nicht linear, sondern

wellenförmig verlief. So wechsel-

ten Phasen erhöhter Aktivität und

Mobilisierung mit Phasen relativer

Inaktivität oder nachlassender Mo-

bilisierungsfähigkeit.

Während das Spektrum der Delegi-

timierer in den zurückliegenden

Jahren z.B. die Verächtlichma-

chung einzelner Politikerinnen und

Politiker sowie politischer Parteien
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häufig im Rahmen von Kundgebun-

gen und Demonstrationen sowie

insbesondere von bei den Ver-

sammlungsbehörden nicht ange-

meldeten sog. Spaziergängen zum

Ausdruck brachte, verlagerte sich

im Berichtszeitraum - einherge-

hend mit der Abnahme des Protest-

potenzials - die Agitation zuse-

hends in die Sozialen Medien.

5. Bedeutung der

Sozialen Medien

Von zentraler Bedeutung für die

Szene der Delegitimierer im Saar-

land waren auch im Berichtsjahr

die Sozialen Medien und hierbei in

erster Linie der Messengerdienst

Telegram. In diesen „virtuellen

Echokammern“ fanden sich viel-

fach Äußerungen und Beiträge, die

die freiheitliche demokratische

Grundordnung, den Staat und des-

sen legitime Repräsentanten in er-

heblicher Form diffamierten; zu-

dem wurde an verschiedenen Stel-

len die Abschaffung des politi-

schen Systems und die Absetzung

der sie repräsentierenden Personen

gefordert.

Ein nicht unwesentlicher Anteil die-

ser Posts enthielt ein breites Spekt-

rum an Verschwörungserzählun-

gen wie die des „Großen Aus-

tauschs“, der „Neuen Weltord-

nung. oder die „Q-Anon Theorie“,

die vielfach einen antisemitischen

Ursprung haben und im Kern einer

vermeintlichen Elite die gezielte



 



 



V. Linksextremismus

1. Allgemeines

Nachfolgend werden die Ideologie,

die Entwicklung sowie das Perso-

nenpotenzial und die politisch mo-

tivierte Kriminalität im Zusammen-

hang mit dem Linksextremismus im

Saarland dargestellt.

1.1 Ideologie/Grundlagen

Der Begriff „Linksextremismus” im

Allgemeinen und als übergeordne-

ter phänomenologischer Begriff ist

eine Sammelbezeichnung für un-

terschiedliche, sich teilweise auch

deutlich unterscheidende Strö-

mungen, Positionen, Einstellun-

gen, Strategien und Organisations-

formen mit dem jeweils gleichen

Ziel, die freiheitliche Demokratie

und damit die durch das Grundge-

setz vorgegebene Staats- und Ge-

sellschaftsordnung der Bundesre-

publik Deutschland überwinden zu

wollen.

Nach linksextremistischer Über-

zeugung ist die parlamentarische

Demokratie als

Herrschaftsinstrument des Kapi-

talismus anzusehen und von da-

her zu beseitigen.

Unter der Begrifflichkeit Kapitalis-

mus verstehen Linksextremisten

die untrennbare Einheit der markt-

wirtschaftlichen Eigentumsord-

nung und dem demokratischen
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Rechtsstaat. Diese Einheit dient im

linksextremistischen Verständnis

allein der Aufrechterhaltung der

bestehenden Ausbeutungs- und

Unterdrückungsverhältnisse.

Der „Kapitalismus“ als „Wurzel al-

len Übels“ sei unvereinbar mit der

Vorstellung einer auf Freiheit und

Gleichheit aller Menschen beru-

henden Gesellschaft. Linksextre-

misten streben stattdessen je nach

politisch-ideologischer Ausrich-

tung eine totalitäre, sozialistisch-

kommunistische bzw. eine „herr-

schaftsfreie” autonome oder anar-

chistische Gesellschaftsordnung

an. Charakteristisch für die links-

extremistische Szene ist ihre aus-

geprägte Heterogenität. Dies zeigt

sich im Hinblick auf die verschiede-

nen ideologischen Ausprägungen,

den Organisationsgrad, die bevor-

zugten Aktionsformen sowie das

Verhältnis zur Gewalt.

Anhand der Einstellung zur Frage,

ob Gewalt nicht erst in einer „revo-

lutionären Situation’, sondern be-

reits in der Gegenwart ein legitimes

Mittel zur Durchsetzung politischer

Ziele ist, lässt sich die linksextre-

mistische Szene in zwei Lager tei-

len und zwar in nichtgewaltorien-

tierte und gewaltorientierte Links-

extremisten.



Die Mehrzahl lässt sich hier den

nichtgewaltorientierten dogmati-

schen Linksextremisten zuordnen

und wird wesentlich durch links-

extremistische Parteien und partei-

ähnliche Organisationen bestimmt.

Deren gemeinsames Ziel ist nach

wie vor die Abschaffung des demo-

kratischen Verfassungsstaates und

die Errichtung des Sozialismus, um

von diesem ausgehend die „klas-

senlose”, kommunistische Gesell-

schaftsordnung zu etablieren.

Demgegenüber sehen sich gewalt-

orientierte Linksextremisten, zu de-

nen auch die Autonome Szene im

Saarland zählt, auf Grund einer ide-

ologisch hergeleiteten Selbster-

mächtigung zum Widerstand ge-

gen einen vermeintlich repressiven

Staat bestimmt, gesetzesfreie

Räume zu schaffen. Gewalttätige

Angriffe auf Repräsentanten des

Staates und Unternehmen sehen

sie als legitimes Mittel um politi-

sche und wirtschaftliche Entschei-

dungen in ihrem Sinne zu beein-

flussen. Gleichzeitig sollen demo-

kratische Protestformen politisiert

und radikalisiert werden, um ge-

sellschaftliche Diskurse zu ver-

schieben und die freiheitliche Ge-

sellschaft zu polarisieren.

1.2 Entwicklung und Tendenzen

Im Saarland haben sich die Struk-

turen und das Erscheinungsbild
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des organisierten und gewaltori-

entierten Linksextremismus im

Jahr 2024 gegenüber dem Vorjahr

kaum verändert.

Nachdem im Jahre 2023 innerhalb

der bundesdeutschen Autonomen

Szene verstärkte Bewegungen, vor

allem in den Aktionsfeldern Antifa-

schismus und -rassismus sowie

Antirepression wahrgenommen

wurden, war im Jahre 2024 ein Ak-

tionsschwerpunkt der Protest ge-

gen das Erstarken der Partei „Alter-

native für Deutschland” (AfD), der

auch im Saarland festgestellt

wurde.

1.3 Personenpotenzial

Das Gesamtmitgliederpotenzial

linksextremistischer Organisatio-

nen, Gruppierungen und Zusam-

menschlüsse, die tatsächliche

Anhaltspunkte für eine verfas-

sungsfeindliche Ausrichtung bie-

ten, hat sich im hiesigen Zustän-

digkeitsbereich im Vergleich zum

Vorjahr nicht verändert.

Den Hauptanteil stellt mit ca. 185

Mitgliedern bzw. Anhängern nach

wie vor das organisierte linksextre-

mistische Parteienspektrum, ein-

schließlich seiner Umfeldorganisa-

tionen. Demgegenüber stehen etwa

65 Aktivisten der gewaltorientier-

ten linksextremistischen Szene.



Entwicklung des linksextremistischen Personenpotenzials

innerhalb der letzten fünf Jahre

2020 | 2021 2022 2023 2024

Gesamtpotenzial 335 335 300 250 250

Organisierte 270 270 235 185 185

Gewaltorientierte 65 65 65 65 65

1.4 „Politisch motivierte Kriminali-

tät“ (PMK) mit linksextremistischem

Hintergrund

Die Zahl der im Saarland erfassten

Straftaten mit erwiesenem oder zu

vermutendem linksextremisti-

schem Hintergrund lag im Jahr

2024 bei 25 Delikten, darunter acht

Sachbeschädigungen, fünf Ver-

stöße gegen das Versammlungsge-

setz sowie zwei Körperverletzungs-

delikte und ein Landfriedensbruch

während einer angemeldeten Ver-

sammlung.“' Als Einzelfälle konn-

ten unter anderem Delikte wie Nö-

tigung, Diebstahl, Volksverhetzung

sowie öffentliche Aufforderungen

zu Straftaten erfasst werden.

21 Extremistisch motivierte Straftaten bilden

eine Teilmenge der „Politisch motivierten Krimi-

nalität“. Die Fallzahlen in allen Phänomenberei-

Entgegen den Beobachtungen in

bundesdeutschen Szeneschwer-

punkten wie beispielsweise Berlin,

Hamburg oder Leipzig konnten in-

nerhalb der Autonomen Szene im

Saarland über mehrere Jahre keine

Gewalttaten registriert werden. Im

Jahre 2023 wurde erstmals wieder

eine Gewalttat registriert, im Jahre

2024 waren es bereits drei.

Dieser Anstieg der statistisch er-

fassten Straftaten stand mutmaß-

lich in Zusammenhang mit der im

Berichtszeitraum noch bevorste-

henden Bundestagswahl und dem

schon damals zu erwartenden

„Aufschwung der „Alternative für

Deutschland“ (AfD) sowie dem,

nach Auffassung der linksextremis-

tischen Szene, allgemeinen „ge-

sellschaftlichen Rechtsruck‘.

chen basieren auf den Angaben der Landespoli-

zeidirektion des Saarlandes (vormals Landespo-

lizeipräsidium (LPP)).
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Entwicklung der linksextremistisch motivierten Straftaten

im Saarland in den letzten fünf Jahren

2020 2021 2022 2023 2024

Straftaten insgesamt A A 1 8 25

Teilbereich 0 9 9 4 2

Gewalttaten

2. Einzelaspekte

Nachfolgend werden die Struktu-

ren der linksextremistischen Szene

im Saarland dargestellt.

2.1 Gewaltorientierter Linksextre-

mismus

Während ein Großteil linksextre-

mistischer Organisationen aus tak-

tischen Gründen auf die konkrete

Ausübung von Gewalt verzichtet,

stellt für die meisten autonomen

Linksextremisten Gewalt bzw. Mili-

tanz nach wie vor ein legitimes Mit-

tel zur Durchsetzung politischer

Ziele dar. Dieses Spektrum erkennt

das Gewaltmonopol des Staates

nicht an.

Gewaltorientierte Linksextremis-

ten halten zur Erreichung ihrer

Ziele die Gewalt gegen den Staat,

seine Einrichtungen und Reprä-

sentanten sowie gegen tatsächli-

che oder vermeintliche rechtsext-
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remistische Strukturen und Prota-

gonisten für unverzichtbar. Dabei

zielen diese auch auf eine „Radi-

kalisierung der Massen“ ab. Mit

der Teilnahme an Demonstratio-

nen versuchen sie, die meist bür-

gerlich geprägten Proteste um

eine revolutionäre Komponente

zu erweitern.

Zivilgesellschaftliche Proteste, wie

beispielsweise gegen die Migrati-

ons- und Flüchtlingspolitik, Klima-

wandel oder rechtsextremistische

Entwicklungen, liefern dem gewalt-

orientierten Spektrum auf Bundes-

ebene regelmäßig inhaltliche An-

knüpfungspunkte und somit Gele-

genheiten zum Ausleben ihres Ag-

gressionspotenzials gegenüber

den Sicherheitskräften oder „politi-

schen Gegnern” während oder

auch abseits der zentralen Veran-

staltungen.



2.1.1 Autonome Szene und ihre Or-

ganisationsstrukturen im Saarland

Autonome bilden mit etwa 8.600

Aktivisten (2023: ca. 8.300) nach

wie vor die mit Abstand größte

Gruppierung im Bereich des ge-

waltorientierten Linksextremis-

mus in Deutschland.

Obwohl Autonome weder ideolo-

gisch noch strategisch und organi-

satorisch eine homogene Struktur

darstellen, verfügen sie über eine

einheitliche inhaltliche Grundlage.

Das Individuum und seine Selbst-

verwirklichung stehen im Mittel-

punkt des politischen Handelns.

Jede Form der Fremdbestimmung

wird abgelehnt. Demnach wird

auch die bestehende und als au-

toritär erachtete Staats- und Ge-

sellschaftsform abgelehnt und

soll zugunsten einer herrschafts-

freien Ordnung überwunden wer-

den.

Durch die ständige Eroberung und

Verteidigung von sogenannten

„Freiräumen” sollen Teile des ge-

sellschaftlichen Zusammenlebens

der „kapitalistischen Verwertungs-

logik“ und staatlichen Einflüssen

entzogen werden. Beispielsweise

versuchen Autonome, mit Beset-

zung leerstehender Häuser, Grün-

dung von Wohngemeinschaften,

Eröffnung autonomer Zentren, Lä-
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den und Einrichtungen dem „kapi-

talistischen Gesellschaftssystem”

Strukturen entgegenzustellen, die

die Einwirkungsmöglichkeiten sei-

ner Institutionen zumindest punk-

tuell außer Kraft setzen. So soll die

Macht des Staates schrittweise bis

zu seiner vollständigen Auflösung

und Verwirklichung autonomer

Konzepte des gesellschaftlichen

Zusammenlebens reduziert wer-

den.

Während auf Bundesebene im Jahr

2024 eine leichte Zunahme des au-

tonomen Personenpotenzials zu

verzeichnen war, hat sich die Zahl

der Szeneangehörigen im Saarland

gegenüber dem Vorjahr nicht ver-

ändert. Der Autonomen Szene Saar

waren 2024 etwa 60 Personen zu-

zuordnen. Sie nehmen als „Anti-

deutsche” nach wie vor innerhalb

des gewaltorientierten Linksextre-

mismus eine ideologische Sonder-

rolle ein. Anders als traditionelle

Linksextremisten oder propalästi-

nensisch eingestellte antiimperia-

listische Gruppierungen zeigen

sich Angehörige des hiesigen auto-

nomen Spektrums seit Jahren

mehrheitlich bedingungslos soli-

darisch mit dem Staat Israel und

wenden sich deshalb auch gegen

Kritik an den USA, soweit diese als

Schutzmacht Israels auftreten. Zu-

dem lehnen sie die Existenz eines

deutschen Staates und einer deut-

schen Nation kompromisslos ab.

„Antideutsche” unterstellen dem

deutschen Volk eine Neigung zu



„Faschismus und Massenmord“,

die zwangsläufig zur physischen

Vernichtung anderer Ethnien füh-

ren müsse. Angehörige dieses

linksextremistischen Phänomenbe-

reichs sind bundesweit überwie-

gend in autonomen „Antifa“-Grup-

pen aktiv, so auch im Saarland. Im

hiesigen Zuständigkeitsbereich

traten im Jahr 2024 innerhalb der

Autonomen Szene die Organisatio-

nen „Antifa Saar/Projekt AK“ (AK =

Analyse und Kritik) und „ConnAct

Saar“ in Erscheinung.

2.1.1.1 „Antifa Saar/Projekt AK“

Die „Antifa Saar/Projekt AK“ ver-

steht sich als linker und unabhän-

giger Zusammenschluss, der au-

ßerparlamentarisch aktiv ist und

sich den Kampf gegen Faschismus,

Sexismus und Rassismus sowie für

eine Gesellschaft ohne Ausbeutung

und Unterdrückung zum Ziel ge-

setzt hat.

Antifa Saar - Projekt AK
„mehr als nur gegen Nazis.

Bei eingehender Betrachtung ist

aus Sicht der „Antifa Saar/Projekt

AK“ die „Wurzel des Faschismus“

im kapitalistischen System zu fin-

den. So bedeutet der Kampf gegen

den Faschismus in diesem Kontext
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auch das „Eintreten für eine Über-

windung des kapitalistischen Ge-

sellschaftssystems“. Hier wiede-

rum wird das kapitalistische Ge-

sellschaftssystem mit dem bürger-

lichen Staat gleichgesetzt.

2.1.1.2 „ConnAct Saar“

In seiner Anfangsphase diente das

von Aktivisten der „Antifa Saar/Pro-

jekt AK“ eingerichtete Facebook-

profil „ConnAct Saar“ den Szenean-

gehörigen als Mobilisierungs- und

Kommunikationsplattform für ihre

regionalen Aktivitäten. Zwischen-

zeitlich entwickelte sich „ConnAct

Saar“ von einer Facebookgruppie-

rung zu einer unter dem Motto

„kommunistisch, feministisch, an-

tifaschistisch“ agierenden, real-

weltlichen Gruppierung. So führte

„ConnAct Saar“ in einer Veröffentli-

chung aus Mai 2024 unter anderem

aus: „Das bedeutet aber, dass die

endgültige Lösung des unversöhn-

lichen Klassenwiderspruchs nur im

Sturz des deutschen Imperialis-

mus, in der Zerschlagung des bür-

gerlichen Staatsapparates und in

der Errichtung einer klassenlosen

Gesellschaft im Kampf bestehen

kann. Für die Revolution und den

Sozialismus! Für den Kommunis-
“

mus.



2.1.2 Aktionsfelder

In strategischer Hinsicht sind in-

nerhalb des Linksextremismus

bundesweit unterschiedlich stark

ausgeprägte Aktionsfelder, so bei-

spielsweise „Antifaschismus/-ras-

sismus”, „Antirepression, „Antimi-

litarismus” sowie Angriffe auf Kriti-

sche Infrastrukturen und Wirt-

schaftsunternehmen, zu betrach-

ten. Die hiesige Autonome Szene

zeigt sich generell interessiert an

bundesweit relevanten Themen

und unter anderem solidarisch mit

den Verurteilten im sogenannten

„Antifa-Ost-Verfahren“, mit der

kurdischen Freiheitsbewegung und

vermeintlichen ehemaligen RAF-

Mitgliedern, welche inhaftiert sind

oder nach denen noch gefahndet

wird.

Dennoch sind im Bereich des ge-

waltorientierten Linksextremismus

im Saarland insbesondere die fol-

genden Aktionsfelder ausgeprägt:

„Antifaschismus/-rassismus”,

„Kampf gegen Antisemitismus’,

„Antirepression und „Schaffung

autonomer Freiräume“.

Das linksextremistische Aktions-

feld „Antifaschismus/-rassismus“

behielt auch 2024 seinen unverän-

dert hohen Stellenwert im autono-

men Spektrum. Linksextremisten

nutzen den breiten gesellschaftli-

chen Konsens im Kampf gegen den
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Rechtsextremismus für ihre politi-

schen Ziele, die allerdings weit

über die Bekämpfung tatsächlicher

oder vermeintlicher Rechtsextre-

misten und rechtsextremistischer

Erscheinungsformen hinausrei-

chen. So beinhaltet Antifaschis-

mus/-rassismus im linksextremis-

tischen Sinn auch die Ablehnung

der parlamentarischen Demokratie

bzw. einer bürgerlichen Gesell-

schaftsordnung als angeblich ei-

gentliche Ursache von Faschismus,

Rassismus und Rechtsextremis-

mus. Zur Bekämpfung dessen und

als fester Bestandteil der Szeneak-

tivität ist die „antifaschistische Re-

cherchearbeit” zu nennen. Insbe-

sondere Aktivisten der autonomen

„Antifa-Szene“ sammeln Informati-

onen über aus ihrer Sicht „faschis-

tische” Personen und Einrichtun-

gen der rechten Szene und bilden

somit die Grundlage sogenannter

Outing-Aktionen via Internet und in

Szenepublikationen zur öffentli-

chen Bloßstellung mutmaßlicher

„Nazis“. Dennoch gelten „Antifa-

schismus/-rassismus“ in der Szene

nach wie vor als besonders emoti-

onalisierungs-, mobilisierungs-

und kampagnenfähig.

Wie auch in den Jahren zuvor war

im Saarland ein Aktionsschwer-

punkt der Protest gegen den all-

jährlichen Demonstrationszug

„Marsch für das Leben” der „kleri-

kal-faschistischen Piusbruder-



schaft“ am 16.11.2024 in Saarbrü-

cken. Unter dem Motto „Pius-

marsch stoppen - Schwanger-

schaftsabbrüche legalisieren“ pro-

testierten in der Spitze ca. 400 Per-

sonen aus dem bürgerlichen sowie

dem linksextremistischen Spekt-

rum gegen den „Marsch für das Le-
“

ben‘.

Ein Aktionsschwerpunkt der Vor-

jahre war der Prozess wegen Mor-

des des ghanaischen Flüchtlings

Samuel Kofi YEBOAH vor dem OLG

Koblenz. Dieser war am 19. Sep-

tember 1991 bei einem rassistisch

motivierten Brandanschlag auf eine

Flüchtlingsunterkunft in Saarlouis

ums Leben gekommen. Der Prozess

endete im Oktober 2023 mit der

Verurteilung des Haupttäters vor

dem Oberlandesgericht (OLG) Kob-

lenz. Zum 33. Todestag gedachte

man Samuel Kofi YEBOAH in einer

Internetveröffentlichung, in wel-

cher man die rechtlichen Versäum-

nisse und Fehler, die nach über 30

Jahren eingeräumt worden seien,

deutlich kritisierte.

Neben dem „Antifaschismus/-ras-

sismus“ war auch der „Kampf ge-

gen Antisemitismus” ein Themen-

schwerpunkt der gewaltorientier-

ten linksextremistischen Szene im

Saarland. Wie bereits erwähnt, zei-

gen sich Akteure dieses Spektrums

solidarisch mit dem Staat Israel.
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So fand unter anderem am

07.10.2024 auf dem Landwehr-

platz in Saarbrücken eine Mahnwa-

che unter dem Motto „Solidarität

mit Israel! Hamas-Terror stoppen,

Antisemitismus bekämpfen!“ statt.

Diese Kundgebung sollte an den

ersten Jahrestag des Terrorangriffs

der „Hamas“ auf Israel erinnern.

Hieran nahmen ca. 200 Personen,

darunter auch Personen und Orga-

nisationen des bürgerlichen Spekt-

rums, teil.

Mit dem Begriff der „Repression“

versuchen Autonome, jegliche

Form rechtsstaatlichen Handelns

wie z.B. die Durchsetzung gelten-

der Gesetze, zu diskreditieren. Dies

gilt insbesondere für die staatliche

Überwachung und Verfolgung von

Straftaten im Rahmen von linksext-

remistischen Veranstaltungen und

demonstrativen Aktivitäten.

Generell lehnen Autonome das le-

gitime Gewaltmonopol des Rechts-

staates ab. Sie agitieren und agie-

ren gegen den ihnen gegenüber

vermeintlich „repressiven staatli-

chen Repressionsapparat und

seine kapitalistischen Handlanger“.

Zu den bevorzugten Angriffszielen

gehören daher in erster Linie Poli-

zei, Nachrichtendienste, Bundes-

wehr und Behörden, die aus links-

extremistischer Sicht vor allem ei-

ner „Aufstandsbekämpfung“ im In-

nern Deutschlands dienen. Mit der

Begründung



„Kriminell ist das System, nicht der

Widerstand dagegen” nehmen

linksextremistische Gewalttäter

insbesondere in den Szenebrenn-

punkten Berlin, Hamburg oder

Leipzig bei demonstrativen Anläs-

sen schwere Verletzungen von po-

litischen Gegnern und Einsatzkräf-

ten der Polizei in Kauf. Gleichzeitig

versuchen Linksextremisten, mit

Solidaritätskampagnen zugunsten

von Personen aus dem linksextre-

mistischen Spektrum, die von an-

geblicher staatlicher Repression

betroffen sind, eine breite Öffent-

lichkeit in ihrem Sinne gegen

rechtsstaatliches Handeln zu be-

einflussen, ihr militantes Vorgehen

zu rechtfertigen und die linksextre-

mistische Szene zu mobilisieren.

So auch am 01.09.2024, als im

Kontext der Landtagswahlen in

Sachsen und Thüringen vor der

AfD-Geschäftsstelle in Saarbrü-

cken eine Versammlung unter Be-

teiligung der autonomen Szene

Saar stattfand. Hier kam es zu dem

unter Punkt 1.4 erwähnten Land-

friedensbruch, indem man ver-

suchte, die Polizeikette zu durch-

brechen. Im Nachgang wurde der

Polizei unterstellt, nur den politi-

schen Gegner zu schützen.

Um werbe-, aktions- und kampag-

nenfähig bleiben zu können, war

die „Antifa Saar/Projekt AK” jahre-

lang bemüht, eine neue Kontakt-

und Anlaufstelle zu etablieren. Die
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„Schaffung autonomer Freiräume“

war erfolgreich. Im August 2022

hatte die Hausbesitzergesellschaft

„Commune gGmbH’ in der Saarbrü-

cker Futterstraße 4 ein entspre-

chendes Objekt käuflich erworben.

Die Eröffnung des neuen Versamm-

lungs- und Trefflokals der hiesigen

Autonomen Szene war für den

Herbst 2023 geplant. Letztlich fand

die Eröffnung am 13. April 2024 in

Form eines „Tages der offenen Tür“

statt.

2.2 Antiimperialistische

Szene Saar

Dem antiimperialistischen Spekt-

rum im Saarland sind nur noch ei-

nige wenige Aktivisten aus der ehe-

maligen Saarbrücker RAF-Unter-

stützerszene zuzurechnen. Nach

Selbstauflösung der bundesweiten

antiimperialistisch ausgerichteten

Initiative „Libertad! - Freiheit für

alle politischen Gefangenen“ im

März 2016, in der die Saarbrücker

„Antiimps” unter der Firmierung

„Libertad! Saar“ agierten, hatte sich

die hiesige Gruppenstruktur eben-

falls aufgelöst. Seither sind von An-

gehörigen der antiimperialisti-

schen Szene weder eigenständige

Aktivitäten in der Öffentlichkeit

noch eine Mitarbeit in überregiona-

len linksextremistischen Struktu-

ren zu registrieren. Im Mittelpunkt

ihrer „politischen Aktivitäten” stand

vor dem Hintergrund der Entwick-

lungen in der Türkei und in Syrien

ihre bereits seit Jahren betriebene



„Kurdistan-Solidaritätsarbeit‘.

Demzufolge unterstützten sie auch

im Jahr 2024 in Saarbrücken ent-

sprechende Demonstrationen,

Kundgebungen und Mahnwachen

für die „kurdischen Selbstverteidi-

gungskräfte”, die Freilassung des

Kurdenführers Abdullah ÖCALAN

und eine Aufhebung des Verbotes

der extremistisch-terroristischen

„Arbeiterpartei Kurdistans” (PKK)

in Deutschland, die vom PKK-na-

hen „Kurdischen Gesellschaftsze-

ntrum Saarbrücken e.V.“ (KGZ) or-

ganisiert worden waren.

2.3 Organisierter Linksextremismus

Linksextremistische Parteien und

parteiähnliche Organisationen sind

dem Spektrum dogmatischer

Linksextremisten zuzurechnen.

Ihre ideologischen Grundlagen und

politischen Inhalte beruhen im We-

sentlichen auf den Theorien kom-

munistischer Vordenker wie Karl

MARX, Friedrich ENGELS, Wladimir

Ijitsch LENIN, Josef STALIN und

MAO TSETUNG. Sie kämpfen über-

wiegend im Rahmen der geltenden

Gesetze, insbesondere durch Teil-

nahme an Parlamentswahlen, für

eine Überwindung bzw. die Ab-

schaffung der bestehenden „kapi-

talistischen” Staats- und Gesell-

schaftsordnung. Zentrales Ziel des

linksextremistischen Parteienspek-

trums ist nach wie vor die Errich-

tung einer sozialistischen und -
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von dieser ausgehend - einer kom-

munistischen Gesellschaftsord-

nung. Orthodox markxistisch-leni-

nistisch oder maoistisch-stalinis-

tisch ausgerichtete Organisationen

blieben auch im vergangenen Jahr

auf Bundes- und Landesebene

ohne jegliche politische Relevanz.

Die DKP und die MLPD einschließ-

lich ihrer Umfeldorganisationen

beteiligten sich an aktuellen gesell-

schafts-, sozial- und friedenspoliti-

schen Auseinandersetzungen mit

dem offensichtlichen Ziel, demo-

kratische Protestpotenziale für das

Erreichen ihrer systemüberwinden-

den Ziele zu instrumentalisieren.

2.3.1 „Deutsche

Kommunistische Partei“ (DKP)

Die orthodox-kommunistische DKP

hält unverändert an ihrem - laut

Parteiprogramm - zentralen Ziel

„grundlegender Bruch mit kapita-

listischen Eigentums- und Macht-

verhältnissen und Errichtung einer

sozialistischen/kommunistischen

Gesellschaftsordnung, fest. Das

Fundament der ideologischen Aus-

richtung der Partei ist die Lehre des

Marxismus-Leninismus. Sie betä-

tigt sich schwerpunktmäßig in den

Aktionsfeldern „Antifaschismus/-

rassismus“, „Antimilitarismus“ und

„Antikapitalismus“. Organisato-

risch haben sich bei der DKP keine

Veränderungen ergeben.



Rn

Saarland

In der DKP dominiert seit 2013 die

orthodox-kommunistische „Partei-

linke”, die für die unbedingte Rück-

kehr zur unverfälschten Lehre des

Marxismus-Leninismus eintritt.

Demgegenüber hält die innerpar-

teiliche Opposition, zu der auch die

DKP Saarland zählt, an den „Politi-

schen Thesen“ aus dem Jahr 2010

fest. Darin werden die Bedeutung

der Arbeiterklasse als revolutionä-

res Subjekt sowie die Avantgarde-

rolle der Partei relativiert und für

eine Mitarbeit der DKP in allen

„fFortschrittlichen Bewegungen“

plädiert. Die innerparteilichen Aus-

einandersetzungen haben auf Bun-

desebene zu zahlreichen Parteiaus-

tritten geführt. Vor diesem Hinter-

grund sind saarländische Genos-

sinnen und Genossen seit dem im

Jahr 2020 in Präsenzform durchge-

führten 23. Parteitag der DKP in

Frankfurt am Main nicht mehr im

Parteivorstand und in den zentralen

Gremien vertreten.

Die Mitglieder der DKP-Saar sind in

den noch bestehenden Stadt- und

Ortsgruppen in Sulzbach/Dudwei-

ler, Völklingen, Heiligenwald,

Neunkirchen/Wiebelskirchen und

St. Ingbert organisiert. Mangels

jüngerer Neumitglieder und dem
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dadurch weiter gestiegenen Alters-

durchschnitt ist die Partei aller-

dings kaum noch aktions- bzw.

kampagnenfähig; öffentlichkeits-

wirksame Aktivitäten der vorge-

nannten Parteigliederungen waren

2024 nicht zu registrieren.

Am 07.05.2024 wurde auf der

Homepage „DKP Saarland” ein Arti-

kel mit der Überschrift „Israel, die

Palästinenser und wir” veröffent-

licht. Aus diesem Artikel gehen

Meinungsverschiedenheiten zwi-

schen dem Parteivorstand der DKP

und der DKP Saarland hinsichtlich

der Ausrichtung im Nahostkonflikt

hervor. Nach diesem Artikel relati-

viert der Parteivorstand der DKP in

den Augen der DKP Saarland „jede

Aktion palästinensischer Organisa-

tionen als Folge der israelischen

Besatzungspolitik.” Demgegenüber

führt die DKP Saarland aus, dass

sie „terroristische Aktionen gegen

Zivilpersonen und zivile Einrichtun-

gen (...) immer verurteilt“ hat. „Der-

artige Aktionen der Vergangenheit,

wie auch das aktuelle Massaker an

jüdischen Zivilpersonen, haben in-

ternational dem Kampf der Palästi-

nenser um Anerkennung stets ge-

schadet‘, so die DKP Saarland wei-

ter.

Das Sommerfest der DKP im Saar-

land fand am 17. August 2024 im

Naturfreundehaus in Kirkel statt.



2.3.2 „Marxistisch-Leninistische

Partei Deutschlands“ (MLPD)

Die zentralistisch organisierte und

streng maoistisch-stalinistisch

ausgerichtete MLPD wurde 1982

unter Anwendung der theoreti-

schen Grundlagen des Marxismus-

Leninismus als „kommunistische

Partei neuen Typs in Deutschland”

gegründet. Diese aus dem „Kom-

munistischen Arbeiterbund

Deutschlands“ (KABD) hervorge-

gangene „revolutionäre Arbeiter-

partei“ steht für den „echten Sozia-

lismus“. Ideologisches Ziel der

MLPD ist nach wie vor, das derzei-

tige kapitalistische Wirtschafts-

und Gesellschaftssystem zu über-

winden und über den Aufbau des

Sozialismus als Übergangsform

eine klassenlose kommunistische

Gesellschaftsform nach sowjeti-

schem Vorbild zur Zeit STALINs zu

etablieren. Im linksextremistischen

Spektrum ist die MLPD aufgrund ih-

res dogmatischen Verständnisses

von Kommunismus jedoch weitge-

hend isoliert. Den Schwerpunkt ih-

rer politischen Arbeit bildet neben

der Frauen- und Jugendpolitik die

Gewerkschafts- und Betriebsarbeit.

Die MLPD verbindet dies verstärkt

mit einer „sozialistischen“ Umwelt-

politik und der Beteiligung an sozi-

alen, friedenspolitischen, antikapi-

talistischen sowie antifaschisti-

schen/-rassistischen Protesten

bürgerlicher Bündnisse. Mit dieser

Strategie versucht die MLPD ihre
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politischen Positionen in der Öf-

fentlichkeit präsenter zu machen

und Mitglieder für die Parteiorgani-

sation zu gewinnen. Zur Steuerung

der politischen Arbeit werden vor

allem das Internetportal www.rote-

fahne-news.de sowie das Parteior-

gan „Rote Fahne Magazin“ und die

Publikation „Revolutionärer Weg‘

(RW) genutzt.

Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands

Die MLPD-Saar ist überregional

dem Landesverband Rheinland-

Pfalz, Hessen und Saarland (RHS)

angegliedert, der in Frankfurt am

Main ansässig ist. Die Mitglie-

der/Anhänger der MLPD-Saar sind

überwiegend in der Wohngebiets-

gruppe (WGG) Saarbrücken-Mal-

statt organisiert. Darüber hinaus

besteht eine kleine Ortsgruppe ih-

res Jugendverbandes „REBELL” in

Saarbrücken. Ferner ist der Saar-

brücker „Frauenverband Courage

e.V.“ zum Organisationsgeflecht

der MLPD-Saar zu zählen.

Öffentlichkeitswirksame Aktionen

der MLPD-Saar wurden im Jahr

2024 nicht festgestellt.



 



 



VI. Auslandsbezogener Extremismus

(ohne Islamismus/islamistischer Terrorismus)

1. Allgemeines

Das nachstehende Kapitel enthält

Ausführungen zur Ideologie und

Entwicklung sowie zum Personen-

potenzial und zu politisch motivier-

ten Straftaten im Auslandsbezoge-

nen Extremismus im Saarland.

1.1 Ideologie

Der verfassungsschutzspezifische

Begriff „Auslandsbezogener Extre-

mismus” bezeichnet gemeinhin

alle extremistischen Bestrebungen,

die ihren Ursprung im Ausland ha-

ben, jedoch nicht religiös motiviert

sind. Ausländerextremistische Or-

ganisationen orientieren sich an

weltlichen und politischen Ideolo-

gien oder Anschauungen. Ihre Ziel-

richtungen lassen sich im Wesent-

lichen in linksextremistische, nati-

onalistische und ethnisch moti-

vierte Autonomie- und Unabhän-

gigkeitsbestrebungen unterteilen.

Die Ausländerorganisationen sind

nicht autark, sondern meistens Teil

einer Mutterorganisation im Her-

kunftsland oder zumindest ideolo-

gisch eng mit einer solchen ver-

bunden.

Politische Auslandsorganisatio-

nen unterliegen der Beobachtung

des Verfassungsschutzes, wenn

sie gegen die freiheitliche demo-
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kratische Grundordnung der Bun-

desrepublik Deutschland versto-

ßen, sie ihre politischen Ausei-

nandersetzungen mit Gewalt auf

deutschem Boden austragen und

dadurch die Sicherheit des Bun-

des oder eines Landes gefährden,

sie vom Bundesgebiet aus Ge-

waltaktionen in anderen Staaten

durchführen oder unterstützen

und dadurch auswärtige Bezie-

hungen der Bundesrepublik

Deutschland zu diesen Staaten

gefährden oder sich ihre Aktivitä-

ten gegen den Gedanken der Völ-

kerverständigung, insbesondere

das friedliche Zusammenleben

der Völker, richten.

Auslandsbezogene extremistische

Organisationen in Deutschland rea-

gieren auf gesellschaftliche und

politische Entwicklungen in den

Herkunftsländern zeitnah. Sie ver-

suchen gleichzeitig, ihre Mutteror-

ganisationen finanziell und/oder

personell durch die Entsendung

von Kämpfern zu unterstützen.

Deshalb ist es Aufgabe der Ver-

fassungsschutzbehörden, das po-

litische Geschehen im Ausland

mitzuverfolgen, da es nach Auf-

flammen eines Konfliktes fast un-

mittelbar zu Spiegelreaktionen

auf deutschem Boden kommen

kann.



1.2 Entwicklung/Tendenzen

Die größte Gruppe unter den aus-

landsbezogenen extremistischen

Bestrebungen in Deutschland stellt

weiterhin die hier seit dem 26. No-

vember 1993 mit einem Betäti-

gungsverbot belegte und von der

Europäischen Union (EU) seit 2002

als terroristische Organisation ge-

listete „Arbeiterpartei Kurdistans“

(PKK) dar.

Die Aktivitäten der PKK-Anhänger

im Saarland orientierten sich wie in

den Vorjahren an den Vorgaben der

Organisationsführung und waren

regionaler als auch überregionaler

Art. Das Schicksal Abdullah

ÖCALANs und das militärische Vor-

gehen des türkischen Staates in

den kurdischen Siedlungsgebieten,

insbesondere in Nordsyrien (Ro-

java), waren in diesem Zusammen-

hang Anlass für zahlreiche friedli-

che Protestaktionen in Saarbrü-

cken. Dabei wurden die Veranstal-

tungen auch von Personen aus der

linksextremistischen Szene Saar im

Rahmen ihrer Kurdistansolidari-

täatsarbeit unterstützt. Die Teilneh-

merzahlen lagen in der Mehrzahl

im mittleren zweistelligen Bereich.

Zu gewalttätigen Auseinanderset-

zungen zwischen saarländischen

PKK-Anhängern und türkischen

Rechtsextremisten/Nationalisten

am Rande der Protestaktionen in

Saarbrücken kam es nicht. Eine

wesentliche Änderung der Protest-

formen und des Mobilisierungspo-

tenzials der Anhängerschaft wer-

den nicht erwartet.

1.3 Personenpotenzial

Das Gesamtmitgliederpotenzial

ausländerextremistischer Gruppie-

rungen liegt wie im Vorjahr bei

rund 420 Personen. Davon entfal-

len auf die PKK im Saarland weiter-

hin etwa 300 Mitglieder/Anhänger

und ein Mobilisierungspotenzial

von rund 1.000 Personen. Der Rest

des Gesamtmitgliederpotenzials

verteilt sich auf Anhänger der türki-

schen rechtsextremistischen „Ül-

kücü’-Bewegung und des türki-

schen linksextremistischen Spekt-

rums.

Entwicklung des ausländerextremistischen Personenpotenzials in den

letzten fünf Jahren

2020 2021 2022 2023 2024

Gesamtpotenzial A440 440 440 420 420
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1.4 Politisch motivierte Kriminalität

(PMK)

Die Zahl der im Saarland verübten

Straftaten mit erwiesenem bzw. zu

vermutendem ausländerextremisti-

schen Hintergrund lag im Jahr

2024 bei 34 Delikten, darunter fünf

Gewalttaten (vier Körperverlet-

zungsdelikte und ein besonders

schwerer Fall des Landfriedens-

bruchs)”. Im Vergleich zum Vor-

jahr (2023: 25) haben sich die

Straftaten weiter erhöht. Außerdem

wurden in 2024 erstmals wieder

Gewaltdelikte verübt. Diese beruh-

ten auf kulturellen Diskrepanzen,

so u.a. zwischen Kurden und Tür-

ken außerhalb des Protestgesche-

hens, wobei ein Delikt der türkisch

rechtsextremistischen Szene zuzu-

ordnen war. Über die Hälfte der üb-

rigen 29 Gesetzesverletzungen

standen im Zusammenhang mit

dem Nahost-Konflikt, darunter

auch antisemitisch motivierte Ta-

ten. Bei der PKK waren es in der

Mehrzahl Propagandadelikte mit

Verdacht auf eine Straftat gemäß 8

86a StGB (Verwendung von Kenn-

zeichen verfassungswidriger Orga-

nisationen), die von unbekannten

Tätern begangen worden waren.

Weitere Straftaten gingen auf den

Angriffskrieg Russlands gegen die

Ukraine zurück, darunter ebenfalls

Propagandadelikte. Beispielsweise

wurde im Kontext des Ukrainekon-

flikts ein Bild auf Instagram veröf-

fentlicht, das einen Soldaten zeigt,

der am Uniformkragen ein Abzei-

chen mit den strafbaren SS-Sigru-

nen trägt.

Entwicklung der ausländerextremistischen Straftaten im Saarland in den

letzten fünf Jahren

2020 2021 2022 2023 2024

gesamt: 21 9 3 25 34

davon Gewalttaten: (6) (6) 6) 6) I)

22 Extremistisch motivierte Straftaten bilden

eine Teilmenge der „Politisch motivierten Krimi-

nalität“. Die Fallzahlen in allen Phänomenberei-

chen basieren auf den Angaben der Landespoli-

zeidirektion des Saarlandes (vormals Landespo-

lizeipräsidium (LPP)).
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2. Einzelaspekte der

Beobachtung

In den Einzelaspekten werden die

„Arbeiterpartei Kurdistans (PKK)

und die „Ulkücü“-Bewegung (,„Ide-

alisten“-Bewegung) behandelt.

2.1 „Arbeiterpartei Kurdistans“ (PKK)

Das nachstehende Kapitel geht auf

die Lageentwicklung, die Struktu-

ren sowie die Einbindung der saar-

ländischen PKK-Anhängerschaft in

das Organisationsgeflecht ein und

schließt mit einem Ausblick zum

künftigen Aktionsverhalten.

2.1.1 Allgemeine Lage/Entwicklung

Die PKK setzt bislang im türkisch-

irakischen Grenzgebiet mit ihren so

genannten „Volksverteidigungsein-

heiten“ (HPG) auf den bewaffneten

Kampf gegen die türkische Armee.

Medienberichten zufolge besuch-

ten Ende Dezember zwei Abgeord-

nete der prokurdischen Partei für

Emanzipation und Demokratie der

Völker (DEM Parti) den inhaftierten

Kurdenführer Abdullah ÖCALAN

auf der Gefängnisinsel Imrali und

berichteten von umfassenden Ge-

sprächen zur Lösung der kurdi-

schen Frage sowie zu aktuellen

Entwicklungen im Nahen Osten

und in der Türkei. Zudem veröffent-

lichte die Delegation eine sieben

Punkte umfassende Erklärung des

PKK-Gründers mit Vorschlägen für
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eine dauerhafte Lösung der kurdi-

schen Frage.

2.1.2 Strukturen

Die PKK-Europaführung fungiert

seit 2016 unter der Bezeichnung

„Kongress der kurdisch-demokrati-

schen Gesellschaft Kurdistans in

Europa“ (KCDK-E). Die Führungs-

strukturen befinden sich vorwie-

gend in den westlichen Nachbar-

ländern Deutschlands. Die KCDK-E

setzt die konspirativ arbeitenden

Kader in Deutschland für einen be-

grenzten Zeitraum ein. Die Funktio-

näre leiten organisationsinterne

Anweisungen und Vorgaben an

ihre nachgeordneten Ebenen wei-

ter. Zu ihren wesentlichen Aufga-

ben gehören die Beschaffung von

Finanzmitteln, die Durchführung

von öÖffentlichkeitswirksamen Akti-

onen zur Beeinflussung der öffent-

lichen Meinung im Sinne der PKK

sowie die Rekrutierung von Nach-

wuchs für den Kaderapparat und

die Guerillakräfte im Kampfgebiet.

Dabei müssen die berichtspflichti-

gen Funktionäre die Vorgaben der

Europaführung umsetzen. Hierzu

gehört insbesondere die Erfüllung

der Sollvorgaben der jährlichen

Spendenkampagnen. Im Saarland

werden im Rahmen der „Jah-

resspendenkampagne“ („kam-

panya“) schätzungsweise mehrere

hunderttausend Euro erzielt.



Die PKK gliedert sich in Deutsch-

land in vier Sektoren („Saha“), neun

Regionen („Eyalet“) und 31 Gebiete

(„Bölge“) mit jeweils einem Füh-

rungsfunktionär an der Spitze. Das

„PKK-Gebiet Saarland‘ zählt zur

„Region Saarland/Rheinland-

Pfalz”, die auch die Gebiete Mann-

heim/Ludwigshafen und Darm-

stadt umfasst. Die Gebiete gliedern

sich wiederum in Teilgebiete

(„Alan“).

Das „PKK-Gebiet Saarland” mit sei-

nen Teilgebieten umfasst das Saar-

land sowie angrenzende Teile der

Westpfalz und reicht bis in den

Raum Trier und nach Luxemburg.

Zu den Strukturen in Deutschland

gehört auch eine Vielzahl von soge-

nannten Massenorganisationen,

die unterschiedliche Interessen

und Religionsgruppen ansprechen

sollen. Besonders hervorzuheben

sind in diesem Zusammenhang die

PKK-Jugendorganisation „Tevgera

Ciwan&n Soresger“ (TCS) und die

„Kurdische Frauenbewegung in Eu-

ropa“ (AKKH/TIJIK-E) sowie die Reli-

gionsgemeinschaft „Islamische

Gemeinde Kurdistans“ (CIK).

Für die Umsetzung von Vorgaben

der Führungsspitze und zur Steue-

rung des Informationsflusses an

die Basis nutzt die PKK überwie-

gend örtliche Vereine. An der

Spitze des Geflechts aus PKK-na-

hen Vereinen steht organisatorisch

der Dachverband „Konföderation

der Gemeinschaften Kurdistans in
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Deutschland e.V.“ (KON-MED). Die

KON-MED wurde im Mai 2019 ge-

gründet und ersetzt den Dachver-

band „Demokratisches Gesell-

schaftszentrum der KurdiInnen in

Deutschland e.V.“ (NAV-DEM). Der

KON-MED gehören insgesamt fünf

regionale Föderationen an, welche

wiederum den örtlichen Vereinen

vorstehen.

Das „Kurdische Gesellschaftszent-

rum Saarbrücken e.V.“ (KGZ) mit

Räumlichkeiten in der St. Johanner

Str. 66 gehört zum regionalen

Dachverband FCDK-KAWA (,„Föde-

ration der demokratischen Gesell-

schaften Kurdistans e.V.“). Das

KGZ dient der Gebietsleitung als

Anlaufstelle, um Vorgaben der

PKK-Führung organisatorisch um-

zusetzen, hier lebende Kurden für

die Ziele der PKK zu gewinnen, sie

politisch zu schulen und für Veran-

staltungen bzw. Demonstrationen

sowie Spendenkampagnen zu mo-

bilisieren. In diesem Zusammen-

hang organisiert der Verein auch

„Märtyrergedenkveranstaltungen“

für getötete PKK-Mitglieder und die

Feier zum kurdischen Neujahrsfest

„NEWROZ”, so am 20. März 2024 in

Saarbrücken.



2.1.3 Veranstaltungen/Aktivitäten

der saarländischen Anhängerschaft

Im Jahr 2024 wurden von der PKK-

Anhängerschaft u. a. friedlich ver-

laufene Protestaktionen zur Frei-

lassung des PKK-Führers Abdullah

ÖCALAN, so u.a. am 28. Mai, 12.

und 26. Juni, 02. Juli sowie 12. Ok-

tober 2024 in Saarbrücken durch-

geführt. Daneben fanden Kundge-

bungen im Kontext türkischer Mili-

täroperationen in den kurdischen

Siedlungsgebieten insbesondere

auf Strukturen der „Volksverteidi-

gungseinheiten“ (YPG) in Nordsy-

rien (Rojava) statt, beispielsweise

am 20. Juli, 24. August und O6. De-

zember 2024 in Saarbrücken.

2.1.4 Bewertung/Prognose

Die Lageentwicklung in den Krisen-

gebieten in der Türkei, im Nordirak

und in Syrien sowie das Schicksal

bzw. die Freilassung des Kurden-

führers werden weiterhin das Akti-

onsverhalten der PKK-Anhänger-

schaft im Saarland bestimmen. In

Abhängigkeit der Ereignisse im Hei-

matland und einem oftmals unmit-

telbar erhöhten Demonstrations-

aufkommen der PKK-Anhänger-

schaft sind Provokationen und tät-

liche Auseinandersetzungen bei

Zusammenstößen mit nationalis-

tisch/rechtsextremistischen Tür-

ken am Rande der Proteste jedoch

unverändert nicht auszuschließen.

76

Eine existenzielle militärische Be-

drohung der PKK in den Krisenge-

bieten sowie die Nachricht über

den Tod des Kurdenführers Abdu-

lah ÖCALAN sind nach hiesiger

Einschätzung nach wie vor geeig-

net, die PKK-Anhängerschaft im

Saarland derart stark zu emotio-

nalisieren, dass Straftaten zum

Nachteil von Personen und türki-

schen Einrichtungen nicht ausge-

schlossen werden können.

2.2 „ÜUlkücü*-Bewegung (,„Idealis-

ten‘-Bewegung)

In den nachstehenden Absätzen

wird auf die Entstehung der Organi-

sation, ihre Entwicklung und Struk-

turen sowie auf die Gefährdungs-

lage eingegangen.

2.2.1 Entstehung/Entwicklung

Die türkisch-rechtsextremistische

„Ulkücü“-Bewegung entstand Mitte

des 20. Jahrhunderts in der Türki-

schen Republik und ging aus dem

rassistischen und nationalisti-

schen Panturkismus/Turanismus

hervor, einer politischen Bewe-

gung, die anstrebte, alle Turkvölker

unter dem Dach eines großtürki-

schen Staates „Turan” zu vereini-

gen. In dieser Zeit organisierte sich

die Bewegung erstmals in Form ei-

ner politischen Partei mit der Be-

zeichnung „Partei der Nationalisti-

schen Bewegung (MHP).



Die Anhänger der „Ulkücü‘-Bewe-

gung werden umgangssprachlich

als „Graue Wölfe“ oder „Bozkurtlar“

bezeichnet. Symbol und Erken-

nungszeichen ist der „Graue Wolf“

(Bozkurt). Hiervon abgeleitet ist der

so genannte „Wolfsgruß“, eine

Handgeste, welche die Zugehörig-

keit und Identifikation mit der „Ül-

kücü“-Ideologie illustrieren soll.

Ideologisch gründet die „Ulkücü“-

Bewegung im Wesentlichen auf na-

tionalistisch-rassistischen Kern-

elementen. Vor allem die eigene

türkische Nation wird von den An-

hängern sowohl politisch-territo-

rial als auch ethnisch-kulturell als

höchster Wert erachtet. Die Forde-

rung der „Ulkücü“-Anhängerschaft

nach einer Wiedervereinigung aller

Turkvölker in einem Großreich

„Turan“, welches nach eigener Aus-

legung das Territorium vom Balkan

bis nach China umfassen müsste,

steht sinnbildlich für den überstei-

gerten Nationalismus innerhalb der

türkisch-rechtsextremistischen

Szene. Vor allem Juden, Griechen,

Kurden und Armenier sind Volks-

bzw. Religionsgemeinschaften, die

auf Basis der „Ülkücü“-Ideologie

herabgewürdigt und zu Feinden

des Türkentums diskreditiert wer-

den.
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2.2.2 Strukturen

Die „Föderation der Türkisch-De-

mokratischen Idealistenvereine in

Deutschland e.V.“ (ADÜTDF) ist der

größte Dachverband der „Ulkücü“-

Bewegung und fungiert überdies

als Interessenvertreter für die türki-

sche „Partei der nationalistischen

Bewegung“ (MHP).

Organisationsstrukturell ist die

ADÜTDF streng hierarchisch ausge-

richtet. Weisungen der Führung

oder der MHP-Zentrale in Ankara

werden von den zugehörigen loka-

len Vereinen in aller Regel strikt

umgesetzt.

Nach außen hin bemüht sich die

ADÜTDF um ein legales Auftreten.

Daher agieren die Anhänger grund-

sätzlich zurückhaltend sowie ge-

waltfrei. Trotz ihres vorgeblichen

Integrationswillens ist die ADÜTDF

jedoch Transmitter einer Ideologie,

die auf rassistisch-nationalisti-

schen Kernelementen basiert. Die

Idee türkischer Überlegenheit und

Höherwertigkeit ist charakteris-

tisch für die „Ülkücü“-Bewegung.

Über die verbandlich organisierte

„Ulkücü“-Bewegung hinaus ist ihre

Ideologie teilweise auch in nicht

organisierten Teilen der türkisch-

stämmigen Bevölkerung in

Deutschland manifestiert. Diese

„freie“ Szene tauscht sich insbe-

sondere in den sozialen Medien aus

und nutzt den digitalen Raum als

Plattform zur Mobilisierung und
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Verbreitung ihrer nationalen, kultu-

rellen und mitunter auch religiösen

Überlegenheitsvorstellungen.

Im Saarland ist ein Verein dach-

verbandlich organisiert. Aktivitä-

ten mit Außenwirkung wurden im

festge-Berichtszeitraum nicht

stellt.

2.2.3 Bewertung/Prognose

Die Vereinsstrukturen hierzulande

sind weiterhin um die Vermittlung

einer legalen und positiven Außen-

darstellung bemüht. Insofern sind

auch künftig keine Gewaltaufrufe

zu erwarten. Dennoch bleiben die

Vereine in ihrem ideologischen

Profil weiterhin Träger einer extre-

mistischen Ideologie, womit ein

Konfliktpotenzial zwischen Türken

und erklärten Gegnern sowie mit-



telbar auch die Bereitschaft verein-

zelter Anhänger zur Begehung von

Gewalt- und Straftaten gegen

„Feinde“ nicht kategorisch ausge-

schlossen werden kann.

Das Spannungsverhältnis zwi-

schen türkischen Nationalis-

ten/Rechtsextremisten und Anhä-

ngern der „Arbeiterpartei Kurdis-

tans“ (PKK) wird gerade vor dem
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Hintergrund der gegenwärtigen ge-

opolitischen Gemengelage weiter-

hin hoch eingeschätzt. Je nach La-

geentwicklung sind aufgrund des

Emotionalisierungspotenzials tür-

kischer Rechtsextremisten sowie

von PKK-Anhängern bei einem Auf-

einandertreffen dieser Personen-

gruppen gewaltsame Auseinander-

setzungen nicht gänzlich auszu-

schließen.



 



VII. Islamismus/Islamistischer Terrorismus

1. Allgemeines

1.1 Ideologie

Der Begriff „Islamismus” ist eine

Form des politischen Extremismus

basierend auf einer religiösen Ide-

ologie. Sich vordergründig einer re-

ligjiösen Sprache sowie religiöser

Argumentationsmuster bedienend,

verfolgt der Islamismus das Ziel ei-

ner grundlegenden Veränderung

säkularer politischer Ordnungen

und Gesellschaften hin zu einem

islamischen Gottesstaat, dem sog.

Kalifat; seine Anhänger lehnen vom

Menschen gemachte Gesetze ab

und schrecken teilweise auch nicht

vor dem Einsatz von Gewalt zurück.

Islamisten sehen den Islam nicht

nur als ein religiöses, sondern

auch als ein ganzheitliches und

allumfassendes Regelwerk an,

und leiten aus der Religion des Is-

lam gesellschaftspolitische Ord-

nungen ab.

Diese dürfen nach den Vorstellun-

gen von Islamisten ausschließlich

aus Werten und Normen bestehen,

die sich aus den Quellen des Islam,

dem Koran und der Sunna ableiten

lassen. Derartige Bestrebungen,

die einen grundlegenden Umsturz

des hiesigen Staats- und Rechts-

wesens anstreben, sind mit unse-

rer freiheitlichen demokratischen

Grundordnung unvereinbar.
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Unter dem Überbegriff Islamis-

mus werden verschiedene extre-

mistische Strömungen subsu-

miert. Diese reichen von politisch

legalistischen Organisationen

und Vereinigungen über unter-

schiedliche missionarische Bewe-

gungen bis hin zu militanten bzw.

terroristischen Strukturen oder

Netzwerken. Die Übergänge in-

nerhalb dieses Spektrums sowie

innerhalb bestimmter Strömun-

gen sind fließend und müssen im-

mer wieder neu bestimmt wer-

den.

Eine der bedeutendsten Strömun-

gen innerhalb des Islamismus ist

bereits seit vielen Jahren der Sa-

lafiısmus. Salafisten verstehen sich

als Verfechter eines ursprüngli-

chen, unverfälschten Islam und

versuchen, ihre Lebensführung

ausschließlich an den Prinzipien

des Koran, dem Vorbild des Pro-

pheten Muhammad und den drei

ersten muslimischen Generatio-

nen, den sog. rechtschaffenen Alt-

vorderen (arabisch: „al-salaf-al-sa-

lih“), auszurichten. Ziel von Sa-

lafisten ist die vollständige Umge-

staltung von Staat, Gesellschaft

und individueller Lebensführung

jedes einzelnen Menschen nach

„gottgewollten” Grundsätzen. Das

Demokratieprinzip wird katego-



risch abgelehnt, „weltliche“ Ge-

setzgebung strikt negiert. Somit

stehen Kernelemente der salafisti-

schen Ideologie im diametralen

Widerspruch zur freiheitlichen de-

mokratischen Grundordnung.

Die Verfassungsschutzbehörden

unterscheiden zwischen politi-

schem und jihadistischem Salafis-

mus. Politische und jihadistische

Salafisten teilen zwar dieselben

ideologischen Grundlagen, unter-

scheiden sich jedoch vornehmlich

in der Wahl der Mittel zur Verwirk-

lichung ihrer Ziele.

Politische Salafisten versuchen,

ihre islamistische Ideologie durch

intensive Propagandaaktivitäten

und Missionierung (arabisch:

„da'wa“) zu verbreiten, um die Ge-

sellschaft durch Einflussnahme auf

bzw. Beteiligung an gesellschaftli-

chen Entscheidungsprozessen

nach salafistischen Normen zu ver-

andern. Teilweise positionieren

sich Anhänger des politischen Sa-

lafiısmus nachdrücklich gegen Ter-

rorismus und lehnen Gewalt grund-

sätzlich ab; sie heben vielmehr den

friedfertigen Charakter des Islam

hervor.

Jihadistische Salafisten (Jihadis-

ten) indes erklären entgegen der is-

lamischen Tradition die Teilnahme

am bewaffneten Kampf gegen „Un-

gläubige“ zur individuellen Pflicht

und berufen sich auf den „Jihad“ als
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angeblich allen Muslimen aufer-

legte Verpflichtung. Für Jihadisten

stellt Gewalt nicht nur ein Mittel

neben anderen dar, sondern wird

als der wichtigste und einzige Weg

zur Durchsetzung einer gottgefälli-

gen Ordnung angesehen (,„Gottes-

krieger“).

Insbesondere auf junge Menschen

und alle diejenigen, die sich in der

Mehrheitsgesellschaft marginali-

siert fühlen, wie z.B. ungefestigte,

Sinn suchende Jugendliche und

Heranwachsende, übt der Salafis-

mus eine enorme Anziehungskraft

aus. Mit dieser „Gegenkultur” eines

alternativen Lebensstils, markan-

ten Alleinstellungsmerkmalen

(Kleidung und Sprache) und einem

detaillierten, stereotypen salafisti-

schen Regelwerk für das tägliche

Leben grenzen sich die Salafisten

nach außen als eingeschworene

Gemeinschaft mit familiärem Zu-

sammengehörigkeitsgefühl ab.

Durch diese Abgrenzung fühlt sich

die Anhängerschaft als Teil einer

islamischen Avantgarde, als Vor-

kämpfer des „wahren Islam”, der

Welt der Ungläubigen moralisch

überlegen. In diesem Kontext diffa-

mieren Salafisten nicht nur Anders-

gläubige und Atheisten, sondern

vielfach auch moderate Muslime

oder solche, die ihre politischen

und gesellschaftlichen Auffassun-

gen nicht teilen, als „Ungläubige”

(arabisch: „kuffar“).



1.2 Entwicklung und Tendenzen

Im Jahr 2024 zeigte der Islamismus

im Saarland erneut ein breit gefä-

chertes Erscheinungsbild, das von

dem schiitischen Islamismus zuzu-

rechnenden Gruppierungen bis zu

gewaltorientierten Salafisten

reichte. Nachrichtendienstliche Ar-

beitsschwerpunkte waren weiter-

hin das frühzeitige Erkennen is-

lamistisch-terroristischer Struktu-

ren und Aktivitäten bzw. die Bear-

beitung entsprechender Verdachts-

fälle und Gefährdungshinweise so-

wie die Beobachtung salafistischer

Bestrebungen.

Bereits seit mehreren Jahren kon-

statieren die Sicherheitsbehörden

des Bundes und der Länder eine

anhaltend hohe Gefährdungslage

für Deutschland bzw. deutsche In-

teressen durch den islamistischen

Terrorismus. Dies bedeutet, dass es

grundsätzlich jederzeit zu gefähr-

dungsrelevanten Ereignissen bis

hin zu terroristischen Anschlägen

in Deutschland bzw. gegen deut-

sche Ziele im Ausland kommen

kann.

Unverändert ist der sog. „Islami-

sche Staat“ (IS) für die Terroris-

musgefahr sowohl weltweilt als

auch in Europa von zentraler Be-

deutung. Inzwischen hat es der IS

geschafft, zum Inbegriff des Jiha-

dismus zu werden. Dies bedeutet,

dass insbesondere Jugendliche, die
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einen immer größer werdenden Teil

der Anhänger und Unterstützer der

weltweit gefährlichsten Terroror-

ganisation ausmachen, die beiden

Begriffe IS und Jihad synonym ver-

wenden. Für dieses Spektrum ist

der IS auch deshalb so attraktiv, da

er ihm die Möglichkeit bietet, mit

einem Minimum an Ideologie ein

Maximum an Gewalt zu fanatisie-

ren und auch auszuleben. Diese

weitgehende Freiheit von Ideologie

trägt auch dazu bei, dass sich der

Jihadismus und somit der IS zu-

nehmend vom Salafismus entkop-

peln.

Nach der territorialen Niederlage

des IS in Syrien und Irak im Jahr

2019 rückten die regionalen Able-

ger der Terrororganisation verstärkt

in den Blickpunkt. Hierbei ist aller-

dings zu beachten, dass die Aktivi-

täten der IS-Ableger nicht mehr nur

regional beschränkt sind. Den Ab-

legern verschaffen insbesondere

Anschläge auch außerhalb ihrer ei-

gentlichen Kernregion ein hohes

Ansehen auch in Konkurrenz mit

anderen Organisationen.

In den zurückliegenden Jahren ha-

ben sich IS-Ableger insbesondere

auf dem afrikanischen Kontinent

etabliert und bisweilen erheblich

an Bedeutung gewonnen. Analog

hierzu entwickelte sich im Schatten

der Machtübernahme der Taliban in

Afghanistan der sog. „Islamische

Staat Provinz Khorasan“ (ISPK) zu



einem der wichtigsten regionalen

Ableger der aktuell gefährlichsten

Terrororganisation. Am 22. März

2024 griffen Anhänger des ISPK

eine Konzerthalle in der Nähe von

Moskau an. Bei dieser Attacke star-

ben 144 Menschen, über 350 Per-

sonen wurden verletzt.

TARGETNS

JUSTEBERROR

Auch Europa und die Bundesrepub-

lik Deutschland blieben im Be-

richtszeitraum nicht von islamis-

tisch-terroristischen Anschlägen,

durch die Menschen getötet wur-

den, verschont. So stach am 31.

Mai 2024 eine Person in Mann-

heim/BW mit einem Jagdmesser

auf Anwesende bei einer islamkriti-

schen Kundgebung des Vereins

Bürgerbewegung Pax Europa ein.

Ein herbeigeeilter Polizist wurde

durch Messerstiche so schwer ver-

letzt, dass er wenige Tage später

verstarb. Fünf weitere Personen

wurden zum Teil schwer verletzt.

Der Täter ist IS-Sympathisant und
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soll sich spätestens Anfang Mai

2024 zu einem Anschlag auf aus

seiner Sicht ungläubige Menschen

entschlossen haben. Gegen die

Person wurde Mitte Februar 2025

der Prozess vor dem OLG Stuttgart

eröffnet.

Am 23. August 2024 stach ein mut-

maßlicher IS-Sympathisant mit ei-

nem Messer auf Besucher des

Stadtfests in Solingen/NW ein.

Aufgrund seiner mutmaßlich is-

lamistischen Überzeugungen habe

er möglichst viele vermeintliche

Ungläubige töten wollen. Drei Men-

schen starben, acht weitere wur-

den zum Teil schwer verletzt. Der IS

reklamierte den Anschlag anschlie-

ßend für sich. Gegen den Ange-

schuldigten wurde Ende Februar

2025 vor dem Staatsschutzsenat

des OLG Düsseldorf Anklage erho-

ben.

Auch die europäischen Nachbar-

staaten waren von islamistisch-ter-

roristischen Attacken betroffen. So

stach am 19. September 2024 ein

22-Jähriger im niederländischen

Rotterdam wahllos auf Passanten

ein. Dabei tötete er einen deut-

schen Staatsangehörigen und ver-

letzte eine weitere Person schwer.

Der mutmaßlich islamistisch moti-

vierte Angreifer konnte schließlich

von Passanten überwältigt werden.

Dass es nicht zu weiteren islamis-

tisch motivierten Anschlägen in



Deutschland kam, ist auch auf die

erfolgreichen Aufklärungsbemü-

hungen der Sicherheitsbehörden

des Bundes und der Länder sowie

die enge Zusammenarbeit mit aus-

ländischen Nachrichtendiensten

zurückzuführen. So konnten im Be-

richtszeitraum weitere mutmaßli-

che Anschlagsvorhaben in

Deutschland aber auch in Europa

verhindert oder bereits in einem

frühen Stadium unterbrochen wer-

den.

In Deutschland und Frankreich war

insbesondere der Sportsommer

2024 mit den Olympischen Spielen

in Paris und der Fußballeuropa-

meisterschaft in Deutschland be-

gleitet von Sorgen vor islamisti-

schen Terroranschlägen. In Frank-

reich vereitelten die Sicherheitsbe-

hörden den Anschlag eines 18-jäh-

rigen Tschetschenen, der im Na-

men des IS bei einem Angriff auf

die Olympischen Spiele sterben

wollte.

Kämpfer mit Fahne des

„Islamischen Staates“

Für die westliche Staatengemein-

schaft zuletzt entscheidender als

die militärische Schlagkraft ist die

jihadistische Propaganda des IS,

mit der weltweit zu Anschlägen un-

ter Verwendung einfachster Tatmit-

tel wie Messer, Schusswaffen und

Fahrzeugen aufgerufen wird. Die

größte Gefahr für die Sicherheits-

lage in Deutschland geht dement-

sprechend aktuell von durch den IS

ideologisierten und motivierten

„Einzeltätern’” und Kleingruppen

aus.

„Einzeltäter“ dürfen in diesem Kon-

text allerdings nicht als vollkom-

men isoliert fehlgedeutet werden.

Die Erkenntnisse aus den zurück-

liegenden Jahren verdeutlichen,

dass die vermeintlichen „Einzeltä-

ter“ häufig lediglich bei der konkre-

ten Tatausführung alleine agieren.

Während der Vortatphase sind die

Täter über die Sozialen Medien mit

der Gedankenwelt terroristischer

Gruppierungen sowie Gleichge-

sinnten eng verbunden und fühlen

sich mittels dieser virtuellen Ver-

netzung als Teil solcher Bewegun-

gen. Überdies stehen sie über die

Sozialen Medien in zum Teil inten-

sivem Kontakt zu Hintermännern

und Unterstützern terroristischer

Organisationen im Ausland. Diese

Verbindungen können essentiell

für die Aufrechterhaltung der Tat-

motivation sein. Zudem werden die

„Einzeltäter“ vielfach bei der Tat-

planung sowie -vorbereitung über



verschlüsselte Messenger-Dienste

beraten und unterstützt; in einigen

Fällen ist eine „Onlinebegleitung“

bis in die Tat hinein dokumentiert.

Im Unterschied zu komplexen An-

schlägen der Vergangenheit mit

hohem logistischem Aufwand

zeichneten sich die Anschläge in

den zurückliegenden Jahren so-

wohl in Deutschland als auch in Eu-

ropa vielfach durch einen einfa-

chen und leicht umsetzbaren Mo-

dus Operandi aus (Low-Profile-An-

griffe). Häufig wurden dazu leicht

zu beschaffende Tatwaffen wie

Messer verwendet. Anschlagsorte

und Opfer waren eher zufällig ge-

wählt, die Täter waren häufig Ein-

zelpersonen ohne Anbindung an

terroristische Gruppierungen.

Durch diese Anschlagsart werden

eine große psychologische Wir-

kung und ein gesellschaftliches

Klima der Angst und Unsicherheit

erzeugt. Die Zunahme von islamis-

tischen Einzelattentaten korrelierte

mit einer islamistischen Internet-

propaganda, die in den letzten Jah-

ren gezielt hierzu aufrief.

Europaweit waren in den letzten

Jahren zunehmend radikalisierte

Minderjährige in jihadistische Akti-

vitäten verwickelte Auch in

Deutschland spielte diese Ziel-

gruppe eine immer größere Rolle

bei der Bearbeitung des islamisti-

schen Terrorismus. Im Berichts-
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zeitraum konnten mehrere An-

schlagsvorhaben Minderjähriger im

Vorfeld verhindert werden. So wur-

den etwa im Frühjahr 2024 vier Ju-

gendliche im Alter von 15 bis 18

Jahren aus Nordrhein-Westfalen

und Baden-Württemberg festge-

nommen, da sie sich online zu An-

schlägen auf christliche und jüdi-

sche Einrichtungen verabredet hat-

ten.

Als wichtigstes Medium bei der is-

lamistischen Radikalisierung und

Mobilisierung von Jugendlichen

fungiert das Internet. Die Sozialen

Medien sind heutzutage für viele

Jugendliche primärer Anlaufpunkt

für Informationen sowie für soziale

Kontakte. Eine kategorische Diffe-

renzierung zwischen realer und vir-

tueller Welt ist insbesondere für

Jugendliche und Heranwachsende

inzwischen von geringer Bedeu-

tung. Die Online-Radikalisierung ist

durch den schnellen und umfang-

reichen Konsum von Propaganda

und weitverzweigte, auch internati-

onale, Vernetzung charakterisiert.

Islamistische und jihadistische In-

halte, von Videos salafistischer

Prediger und Influencer bis hin zu

terroristischem Material des IS,

werden auch auf Mainstream-Platt-

formen wie Instagram oder TikTok

konsumiert und geteilt, während

Kontakte proaktiv in thematisch

einschlägigen Chatgruppen vor al-

lem bei Telegram und Discord ge-



sucht werden. Der Radikalisie-

rungsprozess wird dadurch häufig

beschleunigt und dauert oft nur

noch wenige Monate.

Eine weitere zentrale Herausforde-

rung für die deutschen Sicherheits-

behörden stellte die fortgesetzte

Eskalation des Nahostkonflikts dar.

Der Angriff der islamistischen Ter-

rororganisation HAMAS am 7. Ok-

tober 2023 auf Israel löste eine

groß angelegte Gegenoffensive des

israelischen Militärs im Gazastrei-

fen aus. Israel ging hierbei gegen

die HAMAS, die von ihr aufgebaute

paramilitärische Infrastruktur und

ihre Führungspersonen vor. Am 31.

Juli 2024 wurde der politische Füh-

rer der HAMAS Ismail Haniya durch

eine Explosion im Gästehaus der

iranischen Revolutionsgarden in

Teheran getötet. Sein Nachfolger

Yahya Sinwar, der zuvor schon als

einer der HAMAS-Anführer im Ga-

zastreifen fungiert hatte und als

Planer des HAMAS-Angriffs von

2023 gilt, kam Mitte Oktober 2024

bei einem Feuergefecht ums Leben.

Nach einem kontinuierlichen Rake-

tenbeschuss der libanesischen

„Hizb Allah” auf den Norden Israels

eskalierte die Lage im Herbst 2024

auch im Libanon. So kam es im

September zunächst zu einer ho-

hen Zahl an Explosionen von Pa-

ger-Geräten im Libanon, die haupt-

sächlich von Mitgliedern bzw. An-

hängern der „Hizb Allah“ verwendet
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wurden; die Explosionen führten zu

zahlreichen Toten und Verletzten.

Am 27. September 2024 fiel

schließlich der langjährige „Hizb

Allah“-Generalsekretär Hassan

Nasrallah einem Luftangriff der is-

raelischen Seite in Beirut zum Op-

fer. In den Folgemonaten kam es zu

großangelegten Bombardements

im Libanon durch das israelische

Militär.

Der Terrorangriff der HAMAS aufIs-

rael und die daraus resultierenden

militärischen Auseinandersetzun-

gen auch zwischen der israelischen

Armee und der libanesischen „Hizb

Allah“ können nicht als isoliertes

regionales Phänomen betrachtet

werden. Vielmehr strahlt der be-

waffnete Konflikt zwischen Israel

und der HAMAS bzw. der „Hizb Al-

lah” auch auf die Sicherheitslage in

Deutschland aus. Sowohl die HA-

MAS als auch die „Hizb Allah” sind

in Deutschland mit einem Betäti-

gungsverbot belegt. Insbesondere

im Zuge der israelischen Militärof-

fensive in Gaza kam es zu einer

Vielzahl von pro-palästinensischen

Demonstrationen in Deutschland,

wobei die Teilnehmer mitunter eine

hohe Emotionalisierung aufwiesen.

Auch innerhalb der islamistischen

Szene im Saarland waren Reaktio-

nen auf den Nahostkonflikt insbe-

sondere in den Sozialen Medien zu

verzeichnen. Dort löste die aktuelle

Lage in Nahost, insbesondere die



mitunter katastrophale humanitäre

Situation sowie die hohe Zahl zivi-

ler Opfer, auf der individuellen

Ebene eine teils hohe Emotionali-

sierung aus. Erwartungsgemäß so-

lidarisierten sich Einzelpersonen

aus dem salafistischen bzw. schii-

tisch-islamistischen Spektrum mit

Palästina. Dabei waren jedoch nur

wenige offene Sympathiebekun-

dungen für die HAMAS oder die

„Hizb Allah“ erkennbar. Insgesamt

fielen die Reaktionen aus den hiesi-

gen islamistischen Kreisen eher zu-

rückhaltend aus.

Nicht vernachlässigt werden darf

im entsprechenden Zusammen-

hang, dass jihadistische Salafisten

den Nahostkonflikt für eine mas-

sive Drohpropaganda gegen den

Westen instrumentalisieren. So

wurden von jihadistischen Grup-

pierungen, ihnen nahestehenden

Medienstellen sowie einzelnen An-

hängern Drohungen gegen Israel,

Europa oder insgesamt den Westen

teilweise mit konkreten An-

schlagsvorschlägen - lanciert. So-

gar die Generalführung von „al-

Qaida“ (AQ) sowie mehrere AQ-Re-

gionalableger traten mit entspre-

chenden Mobilisierungsaufrufen

medial in Erscheinung.
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Emblem von „al Qaida“ (AQ)

Ein weiteres Thema, dass jedoch

zumindest innerhalb der islamisti-

schen Szene des Saarlandes auf

wenig Resonanz stieß, war der

Sturz des autoritär regierenden sy-

rischen Staatspräsidenten Bashar

al-Assad im Dezember 2024 durch

syrische Oppositionskräfte und is-

lamistische Gruppierungen unter

Führung der „Hai’at Tahrir al-Sham,

auf Deutsch: „Komitee zur Befrei-

ung der Levante“ (HTS) nach einem

13-jährigen Bürgerkrieg. Die HTS

ging im Jahr 2017 aus einem Zu-

sammenschluss von fünf überwie-

gend islamistischen Widerstands-

gruppen des syrischen Bürger-

kriegs hervor. Bis Juli 2016 ope-

rierte die Gruppierung unter dem

Namen „Jabhat al-Nusra“ (JaN) als

Verbündeter von AQ in Syrien. Ihr

damaliger und heutiger Anführer

Ahmed Hussein al-Shar’a (auch be-

kannt als Abu Muhammad al-

Jaulani) verfolgt seitdem einen mo-

derateren politischen Kurs mit nati-

onal ausgerichteter Agenda und

strebt nach internationaler Aner-

kennung.

Als möglicher Nährboden für den

gewaltorientierten Jihadismus und

den islamistischen Terrorismus ist



die Beobachtung „Salafistischer

Bestrebungen“ für den saarländi-

schen Verfassungsschutz von be-

sonderer Bedeutung. Im Saarland

haben sich mehrere salafistische

1.3 Personenpotenzial

Moscheegemeinden etabliert, da-

runter Vereine in Sulzbach, Merzig,

Saarbrücken und im Raum Saar-

louis.

Das Mitglieder-/ Anhängerpotenzial der dem Beobachtungsbereich Is-

lamismus zugeordneten Organisationen, Gruppierungen und Einzelakti-

visten im Saarland lag im Jahr 2024 mit rund 430 Personen auf dem Ni-

veau des Vorjahres.

Entwicklung des islamistischen Personenpotenzials in den

letzten fünf Jahren

2020 2021 2022 2023 2024

Gesamtpo-

tenzial 00 420 420 430 430

Auch das salafistische Personen-

potenzial im Saarland ist im abge-

laufenen Jahr mit rund 370 Perso-

nen konstant geblieben. Damit ist

der Salafismus weiterhin die zah-

lenmäßig bedeutendste islamisti-

sche Strömung im Saarland. Glei-

ches gilt auch auf Bundesebene,

wo im Jahr 2024 rund 11.000

(2023: 10.500) Salafisten gezählt

wurden. Nach einem zuletzt mehr-

jährigen leichten Rückgang des sa-

lafistischen Personenpotenzials in

Deutschland war somit seit 2020

erstmals wieder ein Aufwuchs der

Szene zu verzeichnen.

Die Entwicklung der Mitglieder-

und Anhängerzahlen im Bereich

des Salafismus von ihrem Höchst-

stand im Jahr 2020 mit über

12.000 Personen auf etwas niedri-

gere Gesamtzahlen in den zurück-

liegenden Jahren darf jedoch nicht

mit einem Bedeutungsverlust der

Szene verwechselt werden. Viel-

mehr ist an dieser Stelle hervorzu-

heben, dass sich die Gesamtzahl

der Salafisten im Saarland seit

2011 mehr als verwvierfacht und im

gleichen Zeitraum auf Bundes-

ebene fast verdreifacht hat. Diese

Steigerungsraten belegen letztlich

eindrucksvoll, dass es sich bei dem



Salafısmus über Jahre hinweg um

die am dynamischsten wachsende

Bestrebung innerhalb des Islamis-

mus in Deutschland sowie dem

Saarland handelte.

Der unverändert hohen Bedeu-

tung des Salafismus für die Arbeit

des saarländischen Verfassungs-

schutzes liegt u.a. zugrunde, dass

der Szene insbesondere unter Ju-

gendlichen, Heranwachsenden

und jungen Erwachsenen nach

wie vor eine uneingeschränkt

hohe Attraktivität zukommt.

Die überwiegende Mehrheit der sa-

lafistischen Szenemitglieder im

Saarland wird unverändert dem po-

litischen Salafismus zugerechnet;

nur etwa zehn Prozent gelten als

gewaltorientiert. Dabei umfasst der

Terminus „Gewaltorientierung“

nach der Definition im Verfas-

sungsschutzverbund die Teilas-

pekte gewaltbefürwortend, gewalt-

unterstützend, gewaltbereit und

gewalttätig. Demzufolge geht nur

von wenigen Islamisten im Saar-

land tatsächlich eine potenzielle

Gefahr im polizeilichen Sinne aus.

Da die Grenzen zwischen den ein-

zelnen Teilkategorien jedoch flie-

ßend sind, erfordert das Spektrum

?3 In diesem Zusammenhang ist zu beachten,

dass in den zurückliegenden Jahren an dieser

Stelle jeweils lediglich die islamistisch motivier-

ten Straf- bzw. Gewalttaten veröffentlicht wur-

den. Diese bilden jedoch lediglich eine Teil-

menge der Fallzahlen im Bereich PMK-religiöse

Ideologie ab.
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der gewaltorientierten Salafisten

eine besonders intensive nachrich-

tendienstliche Beobachtung.

1.4 „Politisch motivierte

Kriminalität“ (PMK)

Nach Angaben des saarländischen

Landespolizeipräsidiums (LPP)

wurden im Saarland im Jahr 2024

insgesamt 25 Straftaten registriert,

die auf den Phänomenbereich

PMK-religiöse Ideologie entfal-

len“®. Im Vergleich zum Vorjahres-

niveau (18 Fälle) ergibt sich damit

ein Anstieg von sieben Delikten.

Im Jahr 2024 konnte ein Terroris-

musdelikt im vorliegenden Phäno-

menbereich gezählt werden. Hier-

bei handelte es sich um ein Straf-

verfahren nach 8 89a StGB (,„Vorbe-

reitung einer schweren staatsge-

fährdenden Gewalttat‘). Zudem

wurden im abgelaufenen Jahr zwei

Gewaltdelikte im Bereich der PMK-

religiöse Ideologie erfasst. Neben

einem Verfahren nach SS 223, 224

StGB („Gefährliche Körperverlet-

zung) wurde auch wegen eines

Delikts nach 88 113, 114 StGB

(„Widerstand gegen / tätlicher An-

griff auf Vollstreckungsbeamte‘)

ermittelt.

Extremistisch motivierte Straftaten bilden eine

Teilmenge der „Politisch motivierten Kriminali-

tät“. Die Fallzahlen in allen Phänomenbereichen

basieren auf den Angaben der Landespolizeidi-

rektion des Saarlandes (vormals Landespolizei-

präsidium (LPP)).



Extremistisch motivierte Straftaten

bilden lediglich eine Teilmenge der

PMK. Hierbei handelt es sich um

diejenigen Straftaten, bei denen es

Anhaltspunkte dafür gibt, dass sie

darauf abzielen, einzelne Prinzi-

pien der freiheitlichen demokrati-

schen Grundordnung zu beein-

trächtigen oder zu beseitigen.

Vor diesem Hintergrund sind von

den 25 im Jahr 2024 bekannt ge-

wordenen Delikten 18 als extremis-

tisch eingestuft. Im Vergleich dazu

wurden in 2023 von den 18 Fällen

im Bereich der PMK-religiöse Ideo-

logie 12 als extremistisch kategori-

siert. Bei der Entwicklung der extre-

mistisch motivierten Gewalttaten

im Jahr 2024 ergibt sich folgendes

Bild: Von den zwei registrierten Ge-

walttaten der PMK-religiöse Ideo-

logie ist eine Tat als extremistisch

eingestuft worden.

Der Anstieg der Straftaten sowohl

im Bereich der PMK-religiöse Ideo-

logie als auch bei der Teilmenge

der extremistisch motivierten Taten

hängt analog zum Vorjahr zumin-

dest in Teilen mit dem bewaffneten

Konflikt im Nahen Osten zusam-

men. Zudem ist eine Vielzahl der im

Berichtsjahr insgesamt zu ver-

zeichnenden Delikte im virtuellen

Raum zu verorten.

Entwicklung der islamistisch motivierten Straftaten in den

letzten fünf Jahren

2020 2021 2022 2023 2024

Straftaten 4 4 2 12 18

davon Ge- 9 4 9 9 4

walttaten

Die o.a. Entwicklung der justiziel-

len Fallzahlen ist aus hiesiger Sicht

allerdings nur bedingt geeignet,

eine Lageeinschätzung über das

tatsächliche islamistische Gefähr-

dungspotenzial im Saarland zu ge-

ben. So wird in der Statistik ledig-

lich eine Momentaufnahme der im

Berichtszeitraum eingeleiteten

Strafverfahren dargestellt; nicht

berücksichtigt werden spätere Ver-

urteilungen, Freisprüche und Ver-

fahrenseinstellungen sowie in

nachrichtendienstlicher Bearbei-

tung befindliche Gefahrenver-

dachtsfälle und Gefährdungssach-

verhalte.

Die von islamistischen Terrororga-

nisationen wie dem IS und AQ aus-



gehende Propaganda kann bei vie-

len orientierungslosen, ungefestig-

ten, marginalisierten oder psy-

chisch belasteten Menschen Radi-

kalisierungsprozesse auslösen. Die

Gefahr von Terroranschlägen durch

„Einzeltäter“ und Kleingruppen, die

zwar isoliert agieren, aber von einer

gemeinsamen Ideologie getragen

und oftmals in eine virtuelle Ge-

meinschaft integriert sind, ist

dadurch unvermindert hoch.

2. Einzelaspekte der

Beobachtung

2.1 Islamistischer Terrorismus

Die Bundesrepublik Deutschland

und ihre Interessen im Ausland be-

finden sich fortwährend im Fokus

transnationaler Terrororganisatio-

nen, primär des IS, grundsätzlich

aber auch seitens AQ, und sind

nach wie vor einer abstrakt hohen

Gefährdung ausgesetzt. Insbeson-

dere der Aufstieg des IS zur Regio-

nalmacht im Nahen und Mittleren

Osten sowie im weiteren Verlauf

zur bedeutendsten islamistischen

Terrororganisation hatte spätes-

tens seit Mitte 2015 erhebliche

Auswirkungen auf die Sicherheits-

lage in Deutschland. Mit der stei-

genden Gefahr terroristischer An-

schläge und islamistisch motivier-

ter Attentate stieg auch das damit

zusammenhängende Hinweisauf-

kommen im saarländischen Verfas-

sungsschutz drastisch an und riss
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auch nach dem territorialen Nieder-

gang des IS in der syrisch-iraki-

schen Krisenregion nicht ab, zumal

in den zurückliegenden Jahren Ab-

leger des IS teilweise erheblich an

Bedeutung gewonnen haben. Ins-

besondere von Seiten anderer (Si-

cherheits-) Behörden, Bildungsein-

richtungen und nicht zuletzt auf-

merksamer Bürgerinnen und Bür-

ger kam es weiterhin zu Hinweisen

auf Personen, die sich radikalisiert

bzw. islamistischen Gruppierungen

angeschlossen haben oder selbst

radikalisierend auf andere einwir-

ken sollen sowie auf Flüchtlinge,

die einen jihad-salafistischen Vor-

lauf haben und Mitglieder einer is-

lamistisch-terroristischen Organi-

sation im Ausland sein sollen.

Im Jahr 2024 war hiesige Behörde

wie in den Vorjahren regelmäßig

mit Hinweisen, Verdachtsfällen

und Gefährdungssachverhalten

konfrontiert, die einen Bezug zum

Saarland aufwiesen. Weiterhin

stellte die Bearbeitung dieser Fälle

auch im abgelaufenen Jahr einen

Aufgabenschwerpunkt im saarlän-

dischen Verfassungsschutz dar.

Die Mehrheit der Verdachtsmel-

dungen stand dabei im Zusammen-

hang mit dem IS. Aufgrund des ho-

hen Gefährdungspotenzials wur-

den diese Sachverhalte einer priori-

sierten operativen Bearbeitung zu-

geführt. Die überwiegende Anzahl

der Verdachtsfälle konnte in enger



Zusammenarbeit mit dem Bundes-

amt für Verfassungsschutz (BfV)

und der saarländischen Polizei mit

hinreichender Wahrscheinlichkeit

falsifiziert werden. Dies bedeutet,

dass nach eingehender Bewertung

in diesen Fällen der Eintritt eines

gefährdenden Ereignisses für eher

unwahrscheinlich gehalten wird.

Der bereits in den vergangenen

Jahren festgestellte Trend, dass der

größte Teil der Personen, die von

entsprechenden Verdachtsmel-

dungen bzw. Gefährdungssachver-

halten betroffen waren, im Zuge

der Flüchtlingsbewegung nach

Deutschland bzw. ins Saarland ein-

reisten, hat sich weiter fortgesetzt.

Im entsprechenden Zusammen-

hang sind die Sicherheitsbehörden

häufig mit der besonderen Heraus-

forderung konfrontiert, dass sich

die Sachverhalte auf frühere Aktivi-

täten in der Heimatregion beziehen

und sich nur schwerlich eindeutig

verifizieren bzw. falsifizieren las-

sen.

2.2 Salafistische Bestrebungen

Im Jahr 2024 wurden mehrere der

im Saarland ansässigen sunniti-

schen Moscheegemeinden dem Sa-

lafismus zugerechnet, darunter

Vereine in Sulzbach, Merzig, Saar-

brücken und im Raum Saarlouis.

Mangels fester überregionaler

Strukturen des Salafismus stehen
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im Saarland lokale Moscheege-

meinden bzw. -vereine sowie lose

und volatile Personenzusammen-

schlüsse im Fokus der nachrichten-

dienstlichen Bearbeitung. Bundes-

weit prominente Führungsfiguren

der Szene haben in den letzten Jah-

ren an Einfluss verloren. An ihre

Stelle sind regionale Strukturen

bzw. Führungsfiguren getreten. Ein

Grund für die Fragmentierung der

salafistischen Szene sind die in den

letzten Jahren erfolgreich durchge-

führten Maßnahmen der Sicher-

heitsbehörden gegen Bestrebun-

gen mit insbesondere jihad-salafis-

tischen Bezügen, z.B. Verhaftun-

gen sowie verschiedene Verbots-

verfahren auf Bundes- und Länder-

ebene.

Am 12. Juni 2024 wurde beispiels-

weise der salafistische Verein

„Deutschsprachige Muslimische

Gemeinschaft e.V. Braunschweig“

(DMG Braunschweig) und die ihm

zuzuordnenden Da’wa-Projekte,

darunter die bundesweite Flyer-

Verteilkampagne „Was danach?”,

durch das niedersächsische Innen-

ministerium verboten, da sich der

Verein gegen die verfassungsmä-

ige Ordnung sowie den Gedanken

der Völkerverständigung richtete.

Im Zuge des Verbotsverfahrens

wurde die durch den Verein betrie-

bene Moschee in Braunschweig ge-

schlossen, zudem wurde die Sper-

rung sämtlicher Internetauftritte



und Social Media-Kanäle der DMG

Braunschweig veranlasst.

Die salafistischen Gemeinden im

Saarland sind wie in den vergange-

nen Jahren dem politischen Sa-

lafismus zuzurechnen. Politische

Salafısten verfolgen langfristig das

Ziel einer Umgestaltung säkular

geprägter Gesellschaften hin zu ei-

nem islamischen Staats- und Ge-

sellschaftswesen, das sich aus-

schließlich am Koran und dem

Handeln des Propheten Muham-

mad orientiert. Dieses Ziel soll un-

ter Verzicht auf die Anwendung von

Gewalt ausschließlich durch Be-

kehrung und Überzeugungsarbeit

erreicht werden.

In 2024 fanden im Saarland erneut

keine öffentlichkeitswirksamen

Veranstaltungen von Salafisten

statt. Während die hiesige Szene in

früheren Jahren durch öffentliche

Missionierungsarbeit (arabisch:

„da’wa“) in Form von Koranverteil-

aktionen und Bücherständen in

saarländischen Innenstädten so-

wie offensiver Propagandaarbeit im

Internet auf sich aufmerksam ge-

macht hatte, scheinen sich die An-

hänger seit mehreren Jahren

schwerpunktmäßig auf die Befol-

gung der islamischen Lehre in der

persönlichen Lebensführung zu

konzentrieren.
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2.3 Schiitischer Islamismus

Die bedeutendste Organisation in-

nerhalb des schiitisch-islamisti-

schen Spektrums ist die 1982 im

Libanon gegründete „Hizb Allah“

(„Partei Gottes”). Anlass für die

Entstehung der zunächst aus-

schließlich paramilitärischen Be-

wegung „Hizb Allah” war der Ein-

marsch israelischer Truppen in den

Libanon zu Beginn der 1980er-

Jahre. Die „Hizb Allah”, die seit ih-

rem Bestehen das Existenzrecht Is-

raels negiert und den bewaffneten

Kampf gegen den Erzfeind auch mit

terroristischen Mitteln führt, ver-

fügt insbesondere aufgrund ihres

sozialpolitischen und karitativen

Engagements unter den libanesi-

schen Schiiten über eine erhebli-

che Anhängerschaft. Seit 1992 ist

die „Hizb Allah“ im libanesischen

Parlament vertreten und inzwi-

schen zu einem festen Bestandteil

des politischen Systems geworden,

außerdem verfügt sie über einen

militärischen Arm.

Als Reaktion auf den Terrorangriff

der HAMAS auf Israel im Oktober

2023 beteiligte sich auch die „Hizb

Allah”, die starke ideologische und

strukturelle Bindungen zum Iran

aufweist, an Angriffen auf die isra-

elische Nordgrenze. Im Zuge der

militärischen Operationen Israels

im Libanon wurde u.a. Hassan Nas-

rallah, der langjährige Generalsek-



retär der „Hizb Allah“, Ende Sep-

tember 2024 getötet; nur vier Wo-

chen später wurde Naim Qassem zu

seinem Nachfolger bestimmt.

In Deutschland pflegen die Anhä-

nger der „Hizb Allah“ den organisa-

torischen und ideologischen Zu-

sammenhalt u.a. in örtlichen Mo-

scheevereinen, die sich in erster Li-

nie durch Spendengelder finanzie-

ren. Der einschlägigen Szene im

Saarland dienen dabei Vereine im

Landkreis Saarlouis als Anlaufstel-

len.

Innerhalb der schiitischen Gemein-

schaften in Deutschland diente das

1962 gegründete „Islamische

Zentrum Hamburg e.V.“ (IZH) als

Multiplikator schiitisch-islamisti-

schen Gedankenguts. Neben der

iranischen Botschaft war das IZH

die wichtigste offizielle Vertretung
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Irans in Deutschland und gleichzei-

tig eines seiner bedeutendsten Pro-

pagandazentren in Europa. Die

enge Anbindung des IZH an die

Führung Irans zeigte sich u.a. da-

rin, dass der Leiter des IZH ein aus-

gewiesener islamischer Rechtsge-

lehrter sein musste, der vom irani-

schen Außenministerium bestimmt

wurde und als Vertreter des irani-

schen „Revolutionsführers“ in

Zentraleuropa galt. Iran versuchte

auf diesem Weg, Schiiten aller Na-

tionalitäten an sich zu binden und

die gesellschaftlichen, politischen

und religiösen Grundwerte der Ira-

nischen Revolution in Europa Zu

verbreiten.

Nachdem bereits im November

2023 im Rahmen eines vereins-

rechtlichen Ermittlungsverfahrens

Exekutivmaßnahmen durchgeführt

worden waren, hat das Bundesmi-

nisterium des Innern und für Hei-

mat (BMI) am 24. Juli 2024 das IZH

sowie fünf Teilorganisationen im

Bundesgebiet verboten. Das BMI

stellte in seiner Verbotsverfügung

fest, dass sich Zweck und Tätigkeit

des IZH u.a. gegen die verfas-

sungsmäßige Ordnung der Bundes-

republik Deutschland und gegen

den Gedanken der Völkerverständi-

gung richteten, auch aufgrund der

Unterstützung der aus dem Iran ge-

steuerten „Hizb Allah“ im Libanon.

Ferner sei das IZH in jeder Hinsicht

den Vorgaben des iranischen Revo-

lutionsführers zur umfassenden



Umsetzung des Revolutionskon-

zepts gefolgt.

Im Rahmen des Verbotsvollzugs

wurden in acht Bundesländern

über 50 Objekte durchsucht. Es

wurden vier Moscheen, darunter

die vom IZH betriebene „Imam-Ali-

Moschee“ mit Sitz in Hamburg, ge-

schlossen und das Vermögen des

IZH sowie der Teilorganisationen

beschlagnahmt. Das Saarland war

von den Exekutivmaßnahmen nicht

betroffen.

2.4 Prognose

Die Anschläge im abgelaufenen

Jahr verdeutlichten abermals,

dass Europa sowie die Bundesre-

publik Deutschland unverändert

im Zielspektrum islamistischer

Terroristen stehen.

Nach einvernehmlicher Bewertung

der Sicherheitsbehörden des Bun-

des und der Länder besteht bereits

seit mehreren Jahren eine anhal-

tend hohe Gefährdungslage für

Deutschland bzw. deutsche Inte-

ressen im Ausland. Dies bedeutet,

dass es grundsätzlich jederzeit zu

gefährdungsrelevanten Ereignissen

bis hin zu terroristischen Anschlä-

gen in Deutschland und gegen

deutsche Ziele im Ausland kom-

men kann.

Nicht zuletzt aufgrund seiner Betei-

ligung an militärischen Einsätzen
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und Operationen in mehrheitlich

muslimischen Ländern in Asien

und Afrika steht Deutschland wei-

terhin im Blickfeld global-jihadisti-

scher Terrororganisationen wie

dem IS und AQ. Da der hohe Verfol-

gungsdruck und die regelmäßigen

Verluste auf Führungsebene die

operativen Fähigkeiten der Terror-

organisationen im Ausland stark

beschränken, sind allerdings kom-

plexe Anschläge unter Verwendung

von Kriegswaffen und Sprengmit-

teln weniger wahrscheinlich als

sog. „Low-Profile“-Attentate unter

Verwendung einfach zu beschaf-

fender Tatmittel auf „weiche Ziele“,

wie ungeschützte Orte des öffentli-

chen Lebens mit vielen Menschen.

Die größte Gefahr für die Sicher-

heitslage in Deutschland und damit

auch im Saarland geht dement-

sprechend weiterhin von Personen,

die in ihren Heimatländern parami-

litäarisch ausgebildet wurden und

über militärische Kampferfahrung

verfügen, sowie von fanatisierten

„Einzeltätern“ und Kleingruppen

aus, die sich durch den Konsum

von jihadistischer Propaganda über

das Internet und Messengerdienste

radikalisiert haben.

Ein weiteres gefahrenerhöhendes

Moment stellt die Eskalation des

Nahostkonflikts seit Herbst 2023

dar. So versuchen jihadistische

Gruppen und Terrororganisationen



den gewaltsamen Konflikt in Nah-

ost als Teil einer vermeintlich anti-

muslimischen westlichen Strategie

zu instrumentalisieren und rufen in

diesem Kontext verstärkt zu An-

schlägen gegen Israel und „den

Westen” auf. Wie bereits in frühe-

ren Jahren deutlich wurde, können

solche Ereignisse emotionalisie-

rend und unter Umständen auch

mobilisierend sowie radikalisie-

rend insbesondere auf marginali-

sierte Jugendliche und Heranwach-

sende wirken. Speziell von „Einzel-

tätern“ wurden bereits in der Ver-

gangenheit entsprechende Aufrufe

97

als Rechtfertigung für die Durch-

führung von Anschlägen herange-

zogen.

Die Beobachtung des Salafismus

als möglicher Nährboden für den

Jihadismus, das frühzeitige Erken-

nen islamistisch-terroristischer

Strukturen und Aktivitäten sowie

die Bearbeitung entsprechender

Verdachtsfälle und Gefährdungs-

hinweise bleiben insofern auch zu-

künftig zentrale Arbeitsschwer-

punkte des saarländischen Verfas-

sungsschutzes.



 



VIII. Geheimschutz und Sabotageschutz

1. Allgemeines

Aufgabe des Geheimschutzes ist

es, die materiellen und personel-

len Voraussetzungen dafür zu

schaffen, dass Unbefugte keine

Kenntnis von im öffentlichen Inte-

resse geheimhaltungsbedürftigen

Tatsachen (Verschlusssachen im

Sinne von Staatsgeheimnissen

und amtlichen Geheimnissen) er-

halten.

Grundlage für den personellen Ge-

heimschutz sowie die Mitwirkung

des Verfassungsschutzes ist 8 4

Saarländisches Verfassungs-

schutzgesetz (SVerfschG) in Ver-

bindung mit dem Saarländischen

Sicherheitsüberprüfungsgesetz

(SSÜG).

Die Abteilung Verfassungsschutz

führt dabei neben den Überprüfun-

gen der Bewerber und Mitarbeiter

der eigenen Dienststelle für alle

saarländischen Behörden als „mit-

wirkende Behörde“ die Sicherheits-

überprüfungen mit den entspre-

chenden Ermittlungen durch.

Als Reaktion auf die Anschläge vom

11. September 2001 durch islamis-

tische Terroristen wurden zudem

Sicherheitsüberprüfungen aus

Gründen des personellen Sabota-

geschutzes eingeführt. Der Sabota-

geschutz hat die Aufgabe, lebens-
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oder verteidigungswichtige Ein-

richtungen, deren Ausfall oder Zer-

störung die Gesundheit oder das

Leben großer Teile der Bevölkerung

erheblich gefährden kann oder die

für das Funktionieren des Gemein-

wesens unverzichtbar sind, vor Sa-

botageakten durch Innentäter zu

schützen.

2. Sicherheitsüberprüfungen

nach dem saarländischen Si-

cherheitsüberprüfungsgesetz

(SSÜG)

Durch die Sicherheitsüberprüfung

soll festgestellt werden, ob eine

Person die erforderliche Zuverläs-

sigkeit für eine sicherheitsempfind-

liche Tätigkeit besitzt.

Die Sicherheitsüberprüfung setzt

die Zustimmung der betroffenen

und ggf. der mitbetroffenen Person

(z.B. volljährige Ehegattin oder

Ehegatte, Lebenspartnerin oder Le-

benspartner) voraus. Es besteht

also keine Pflicht, die für eine Über-

prüfung notwendigen Angaben zu

machen. Allerdings ist eine Betrau-

ung mit einer sicherheitsempfindli-

chen Tätigkeit ohne die Sicher-

heitsüberprüfung ausgeschlossen.

Es werden 3 Stufen der Sicher-

heitsüberprüfung unterschieden,

die sich an der Höhe des Geheim-

haltungsgrades orientieren, zu dem

die betroffene Person Zugang er-

halten soll:



• 

• 
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IX. Hybride Bedrohung durch Spionage, Sabotage,

Cyberangriffe, Proliferation und Desinformation

1. Einleitung

Die Bundesrepublik Deutschland

bietet als eine weltweit führende

Industrienation mit global agieren-

den Wirtschaftsunternehmen, ihrer

geopolitischen Bedeutung, zahlrei-

chen anerkannten Forschungsein-

richtungen sowie national und sup-

ranational agierenden Institutionen

ein breites Betätigungsfeld für aus-

ländische Nachrichtendienste. Auf-

grund der derzeit stattfindenden

globalen geopolitischen Umbrüche

wächst der Bedarf von Staaten, In-

formationen über tatsächliche oder

vermeintliche Gegner zu erlangen.

Die Gefahren durch hybride Bedro-

hungen erreichten Deutschland

und auch das Saarland in Form von

Spionage, Sabotage, Cyberangrif-

fen, Proliferation und anderen

nachrichtendienstlichen Aktivitä-

ten. Auch die Verbreitung von Pro-

paganda und Desinformation sowie

von illegitimen Einflussnahmeakti-

vitäten haben stark zugenommen.

Hybride Bedrohungen bezeichnen

verschiedene Formen illegitimer

Einflussnahme auf Staaten durch

fremde Staaten. Dabei versuchen

diese Staaten, auch mittels nicht-

staatlicher Akteure, durch den ko-

ordinierten Einsatz verschiedener

Instrumente ihre Ziele gegen die

Interessen und Werte der angegrif-

fenen Staaten offen oder verdeckt

durchzusetzen. Sie beabsichtigen

hierbei Demokratien zu schwächen

und zu destabilisieren.

(Quelle: Bundesministerium des

Innern)

Die Vielfältigkeit der eingesetzten

Mafnahmen macht die Zuordnung

zu einer koordinierten Kampagne

mitunter schwierig und verzögert

somit eine zeitnahe Reaktion der

angegriffenen Staaten.

Die Hauptakteure der gegen

Deutschland gerichteten Spionage-

aktivitäten waren, mit jeweils un-

terschiedlichen Schwerpunkten,

die Russische Föderation, die

Volksrepublik China, die Islami-

sche Republik Iran sowie die Re-

publik Türkei.

Im Berichtszeitraum hat der völker-

rechtswidrige Angriffskrieg Russ-

lands gegen die Ukraine und das

immer offensivere Verhalten Chi-

nas die Arbeit der Spionage- und

Cyberabwehr sowie des Wirt-

schaftsschutzes wesentlich ge-

prägt. Russland setzt dabei immer

aggressiver Methoden der sog.

„hybriden Kriegsführung” gegen

Deutschland ein. Im Jahr 2024
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2.1 Der neue Modus Operandi russi-

scher Nachrichtendienste

Seit dem 24. Februar 2022 ist das

Verhältnis zwischen Russland und

den westlichen Staaten mafgeb-

lich durch den andauernden russi-

schen Krieg gegen die Ukraine ge-

prägt. Dies führt auch zu weitrei-

chenden Folgen für die Spionage-

aktivitäten russischer Nachrichten-

dienste in Deutschland.

Die Spionageaktivitäten russischer

Nachrichtendienste gingen bis zu

Beginn des Angriffskrieges in der

Regel von deren Legalresidenturen

aus. Unter Legalresidenturen ver-

steht man Operationsbasen eines

fremden Nachrichtendienstes, ab-

getarnt in einer offiziellen (z.B. Bot-

schaft, Generalkonsulat) oder halb-

offiziellen (z.B. Presseagentur,

Fluggesellschaft) Vertretung im

Gastland. Die dort vorgeblich als

Diplomaten oder Journalisten täti-

gen Nachrichtendienstmitarbeiter

betreiben selbst offene oder ver-

deckte Informationsbeschaffung

bzw. leisten Unterstützung bei

nachrichtendienstlichen Operatio-

nen, die direkt von den Zentralen

der Nachrichtendienste in den Hei-

matländen geführt werden. Die

russischen Legalresidenturen wa-

ren in der Vergangenheit über das

gesamte Bundesgebiet verteilt.

?4 Siehe Abschnitt Sabotage.

In Folge der 2023 durch die Bun-

desregierung veranlassten Re-

duktion des nachrichtendienstli-

chen Personals an den russischen

diplomatischen Vertretungen in

Deutschland kam es zu einer

deutlichen Schwächung der Tä-

tigkeit russischer Nachrichten-

dienste in Deutschland.

Zudem wurde Russland durch die

Bundesregierung aufgefordert, vier

der fünf Generalkonsulate im Bun-

desgebiet zu schließen, wodurch

den russischen Nachrichtendiens-

ten wichtige regionale Operations-

basen verloren gingen.

Die russischen Nachrichtendienste

müssen daher alternative Wege der

Informationsbeschaffung einschla-

gen, um die Einschränkungen zu

kompensieren. Dies umfasst neben

dem verstärkten Einsatz von Cy-

beroperationen insbesondere den

Einsatz von sog. „Low-Level-Agen-

ten” „Illegalen“ und „Selbstanbie-

tern. „Illegale”e sind - unter

falschem Namen eingeschleuste

nachrichtendienstliche Mitarbeiter

- die vorgeben, einer regulären Be-

schäftigung in Deutschland nach-

zugehen, tatsächlich jedoch für

Nachrichtendienste tätig sind. Sog.

„selbstanbieter” sind Personen, die

aufgrund von Geltungssucht, fi-

nanziellen Motiven oder pro-russi-

scher Ideologie Informationen an
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russische Nachrichtendienste wei-

tergeben oder weitergeben wollen.

3. Sabotage

Sabotagehandlungen wurden

lange Zeit überwiegend von extre-

mistischen und terroristischen Akt-

euren durchgeführt. Seit 2023

prägt jedoch eine neue Form der

Sabotage die Bedrohungslage in

Deutschland: Sabotagehandlungen

oder - vorbereitungen im Auftrag

fremder Nachrichtendienste.

Sabotage bezeichnet das vorsätz-

liche Beeinträchtigen oder Zer-

stören von Einrichtungen oder

Prozessen besonders im Bereich

der kritischen Infrastruktur (KRI-

TIS) aus wirtschaftlichen, militä-

rischen oder politischen Motiven.

Im Berichtsjahr konnte hier insbe-

sondere ein deutlich aggressiveres

Vorgehen Russlands festgestellt

werden. So ging die Spionageab-

wehr 2024 einer Vielzahl von Ver-

dachtsfällen nach, die möglicher-

weise durch sog. „Low-Level-Agen-

ten“ ausgeführt wurden. Mediales

Aufsehen erregte im Juli 2024 ins-

besondere der Versand von zeitge-

steuerten Brandsätzen per DHL-

Luftfrachtpost.

Ein zentrales Ziel von Sabotageak-

tivitäten, die im Auftrag von russi-

schen Nachrichtendiensten durch-

geführt werden, ist die Störung der

Lieferung von militärischer Ausrüs-

tung für die Ukraine. Grundsätzlich

dienen Sabotagehandlungen nicht

nur dem direkten Ziel des physi-

schen Beinträchtigen oder Zerstö-

rens, sondern sollen auch indirekt

eine psychologische Wirkung auf

die Bevölkerung und Politik gene-

rieren. Durch die mediale oder poli-

tische Resonanz soll die öffentliche

Meinung im Sinne des Auftragge-

bers beeinflusst werden oder gene-

rell Unsicherheiten geschürt und

verstärkt werden.

Der Einsatz von sog. „Low-Level-

Agenten“ stellt dabei eine Neue-

rung in der Vorgehensweise ver-

mutlich russischer Auftraggeber

dar. Die angeworbenen „Low-Le-

vel-Agenten sind überwiegend

jung, russischsprachig, ideolo-

gisch pro-russisch und haben Inte-

resse, schnell Geld zu verdienen. Es

handelt sich vermehrt um Personen

aus dem (klein-)kriminellen Milieu,

die keinen nachrichtendienstlichen

Hintergrund aufweisen. Die Rekru-

tierung erfolgt meistens über

Social Media oder Messenger-

dienste durch russischsprachige

Mittelspersonen. Mitunter ist den

angeworbenen Personen oftmals

nicht klar, dass sie im Auftrag eines

fremden Nachrichtendienstes han-

deln.

Es kann angenommen werden,

dass russische Nachrichtendienste
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auch im Saarland Rekrutierungsbe-

strebungen verfolgen bzw. diese

zurzeit intensivieren.

4. Wirtschafts- und Wissen-

schaftsspionage

Neben Politik und Verwaltung ste-

hen auch Wirtschaft und Wissen-

schaft im Fokus fremder Nachrich-

tendienste. Die deutsche Innovati-

onskraft in den Unternehmen,

Hochschulen und Forschungsein-

richtungen weckt starke Begehr-

lichkeiten bei fremden Nachrich-

tendiensten. Das Ausforschen von

Unternehmen, Forschungseinrich-

tungen und Hochschulen sowie der

illegale Wissens- und Technologie-

transfer wird als Wirtschafts- be-

ziehungsweise Wissenschaftsspio-

nage bezeichnet.

Insbesondere Staaten mit Techno-

logierückstand sind an der Be-

schaffung von Informationen über

Fertigungstechniken und techni-

schem Know-how interessiert, um

auf dem Markt mit kostengünstig

gefertigten Nachbauten (Plagiaten)

wettbewerbsfähig zu sein und Kos-

ten für eigene Entwicklungen bzw.

Lizenzgebühren zu sparen.

Die Nachrichtendienste Chinas

und Russlands haben zudem den

gesetzlichen Auftrag, ihre heimi-

sche Wirtschaft durch Spionage

zu fördern.

China strebt an, unter ihrem Präsi-

denten XI Jinping bis 2049 die poli-

tische, wirtschaftliche und techno-

logische Weltführerschaft zu erlan-

gen. Die Ziele aller Maßnahmen der

legalen und illegalen Wissensbe-

schaffung Chinas lassen sich im

Konzept der „zivil-militärischen Fu-

sion“ deutlich erkennen. Das Kon-

zept wurde 2015 erstmals formu-

liert und 2017 mit Gründung der

„Zentralkommission für integrierte

militärische und zivile Entwick-

lung“ offiziell zur nationalen Stra-

tegie. Das Konzept veranschaulicht

die Grundhaltung der chinesischen

Staats- und Parteiführung, dass der

„Chinesische Traum” der wirt-

schaftlichen und technologischen

Weltführerschaft nur zu erreichen

sei, wenn parallel immer die militä-

rische Komponente zur Absiche-

rung der chinesischen Interessen

mitgedacht wird. Zur Erreichung

dieses Ziels ist China jedoch wei-

terhin auf Know-How und Techno-

logie aus dem Westen angewiesen.

Neben dem Konzept der „zivil-mili-

tärischen Fusion” hat China daher

weitere Gesetze erlassen, um die-

ses Defizit zu schließen. So wurde

unter anderem 2017 das Nationale

Geheimdienstgesetz (sog. „Spiona-

gegesetz”) erlassen, welches die

chinesische Bevölkerung, Organi-

sationen und Unternehmen ver-

pflichtet, mit den Nachrichten-

diensten zusammenzuarbeiten.
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Insbesondere sogenannte

Emerging and Disruptive Technolo-

gies (EMT), die sowohl zivil als

auch militärisch genutzt werden

können, sind für das Erreichen ihrer

Ziele für China von großem Inte-

resse. EMT umfassen Wirtschafts-

und Wissenschaftsfelder wie

Künstliche Intelligenz, Biotechno-

logie, Informations- und Kommuni-

kationstechnik und Quantentech-

nologie.

Auch wenn das Saarland - be-

dingt durch die im bundesweiten

Vergleich geringere Wirtschafts-

leistung, das Fehlen von Global

Playern und die größere Entfer-

nung zu den politischen Entschei-

dungsträgern auf Bundesebene -

nicht unbedingt bei klassischer

und Wirtschaftsspionage im Fo-

kus ausländischer Nachrichten-

dienste stehen dürfte, so ist die

Bedeutung des Saarlandes insbe-

sondere als Forschungsstandort

hervorzuheben und daher im

Blickpunkt fremder, insbesondere

chinesischer Nachrichtendienste.

Ein zentraler Weg bei der Beschaf-

fung von Technologie und Know-

how sind legale Wissenschaftsko-

operationen zwischen deutschen

und chinesischen Forschungsein-

richtungen und Hochschulen, aber

auch die Entsendung von chinesi-

schen Gastwissenschaftlern- und

wissenschaftlerinnen sowie Stu-

dierenden in westliche Länder oder

die gezielte Rekrutierung ausländi-

scher Experten nach China. Vor al-

lem Gastwissenschaftler und Stu-

dierende mit staatlichen Stipen-

dien, vorrangig des „China Scholar-

ship Councils“ (CSC), unterliegen

zahlreichen Zwängen, welche der

deutschen akademischen Freiheit

diametral gegenüberstehen.

Der Beitrag der Verfassungsschutz-

behörden zur Verbesserung der Si-

cherheitslage liegt in einer ver-

stärkten, auch proaktiven Aufklä-

rung der Aktivitäten staatlicher Ak-

teure. Durch die Weitergabe des

„Modus Operandi“ fremder Nach-

richtendienste können Unterneh-

men, Forschungseinrichtungen

und Hochschulen in die Lage ver-

setzt werden, Schutzmaßnahmen

zu ergreifen. Mit verstärkter Sensi-

bilisierung soll die Resilienz der

saarländischen Wirtschaft und des

Forschungsbereiches gegen Aktivi-

täten ausländischer Nachrichten-

dienste gestärkt werden.

5. Cyberangriffe

Fremde Nachrichtendienste setzen,

neben realweltlicher Spionage,

vermehrt auf Cyberangriffe als

nachrichtendienstliches Mittel für

ihre Informationsbeschaffung. Cy-

berangriffe ergänzen als zusätzli-

che Informationsquelle die bislang

eingesetzten nachrichtendienstli-

chen Mittel (wie z.B. den Einsatz

menschlicher Quellen). Die Gründe

liegen vorwiegend in der relativ

kostengünstigen und risikofreien

107



• 

• 

• 

• 

• 



In einer weltweit koordinierten

Operation namens DYING EMBER

wurden im Januar 2024 unter Fe-

derführung des Federal Bureau of

Investigation (FBI) kompromittierte

Netzwerkgeräte bereinigt, die von

APT” 28 als Teil einer Angriffs-

struktur genutzt wurden. Aufgrund

bestehender Schwachstellen

konnte die Netzwerkgeräte durch

die Schadsoftware „Moobot‘ kom-

promittiert werden. Die Sicher-

heitsbehörden von Bund und Län-

dern konnten in Kooperation mit

dem FBI das von APT 28 genutzte

Botnetz „Moobot” in Deutschland

zerschlagen. Die Eigentümer der

kompromittierten Geräte stellten

sehr wahrscheinlich nicht das ei-

gentliche Ziel der Angriffe von APT

28 dar. Stattdessen wurden die Ge-

räte zur Verschleierung der eigenen

Angriffsstruktur verwendet. Im

Saarland war ein Gerät von der

Kompromittierung betroffen.

6. Proliferation

Unter Proliferation wird die Weiter-

verbreitung von Massenvernich-

tungswaffen (atomar, biologisch

und chemisch) und dazugehörigen

Trägertechnologien (Raketen und

Drohnen) sowie zur Herstellung

benötigter Güter und Know-how

verstanden. Die fünf Hauptakteure,

°35 APT steht für „Advanced Persistent Threat“

und bezeichnet einen komplexen und über ei-

nen längeren Zeitraum andauernden Angriff auf

sogenannte Risikostaaten, im Be-

reich Proliferation sind Russland,

China, Iran, Pakistan und Nordko-

rea. Insbesondere bei diesen Risi-

kostaaten besteht die Gefahr, dass

Massenvernichtungswaffen als

Drohkulisse zur Einschüchterung

politischer Gegner oder sogar in

militärischen Konflikten eingesetzt

werden.

Ungeachtet des bereits bestehen-

den technologischen Fortschritts

im Heimatland sind proliferations-

relevante Staaten weiterhin auf das

Beschaffen von ausländischen Pro-

dukten und Know-how angewie-

sen. Daher versuchen Risikostaa-

ten systematisch Exportkontroll-

maßnahmen durch konspiratives

Verhalten zu umgehen und die be-

nötigten Produkte in Deutschland

und im Saarland zu beschaffen.

Dies betrifft nicht nur rüstungsrele-

vante Produkte, sondern auch so-

genannte Dual-use-Güter, die so-

wohl zivil als auch militärisch nutz-

bar sind. Forschungskooperationen

in proliferationsrelevanten For-

schungsfeldern sowie Wirtschafts-

und Wissenschaftsspionage stel-

len zudem mögliche Risiken der

Weiterverbreitung von proliferati-

onsrelevantem Wissen dar.

IT-Systeme durch professionelle, ressourcen-

starke Angreifer.
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Zur Verschleierung von prolifera-

tionsrelevanten Exportgeschäften

in Risikostaaten werden ver-

und undurchsichtige

und Be-

zweigte

Netzwerke von Tarn-

schaffungsfirmen aufgebaut.

Vor allem Russland und China nut-

zen hierfür vielfach abgetarnte

staatliche Beschaffungsstrukturen,

die von den jeweiligen Nachrich-

tendiensten betrieben oder unter-

stützt werden. Hinzu kommen

deutsche oder europäische Firmen,

die Exportkontrollbehörden falsche

Angaben zur Endverwendung/zum

Endverwender machen oder Liefe-

rungen in sogenannte „Umge-

hungsländer“ vornehmen, die von

Exportrestriktionen nicht betroffen

sind. Mit dem Ziel der Verschleie-

rung der tatsächlichen Endverwen-

dung/Endverwender werden bei-

spielsweise Dokumentationen wie

sogenannte Endverbleibszertifikate

gefälscht.

Iran und Pakistan stellen weiterhin

einen Schwerpunkt in der Bearbei-

tung möglicher proliferationsrele-

vanter Bestrebungen dar. Auch zu-

künftig istnicht davon auszugehen,

dass der Iran und Pakistan ihre Be-

schaffungsbemühungen reduzie-

ren werden.

Seit ein paar Jahren nimmt der Ver-

fassungsschutzverbund - neben

der klassischen Proliferation - zu-

nehmend Beschaffungsbemühun-

gen fremder Staaten in weiteren

technologischen Feldern, den so-

genannten EMT, wahr. Aufgrund ih-

res Dual-use-Charakters mit einer

hohen militärischen Relevanz ber-

gen EMT die Gefahr, bei einem Ein-

satz im Krisenfall einen mit Mas-

senvernichtungswaffen vergleich-

baren Effekt zu haben. Im Fokus

stehen vor allem Quantentechnolo-

gie, Künstliche Intelligenz, Bio-

technologie, Hyperschall, 3-D-

Druck und Drohnentechnologie.

y Bund
Verfassungsschutz 7 Länder

Wir haben Verantwortung

Insbesondere im klassischen Be-

reich sind bedeutsame Beschaf-

fungsbemühungen durch China in

Deutschland kaum feststellbar.

China ist in den Bereichen ABC-

Waffen und Raketentechnik tech-

nologisch weit fortgeschritten und
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auf Wissens- und Güterbeschaf-

fung aus dem Westen nicht ange-

wiesen. Die Proliferationsbemü-

hungen Chinas fokussieren sich

daher auf den Bereich EMT. Hier ar-

beiten die Chinesen - unter massi-

ver Nutzung der deutschen Wirt-

schaft und Wissenschaft - mit

Nachdruck an ihrem „Sprung in die

Weltspitze” und haben diesen in

vielen Technologiefeldern auch be-

reits vollzogen.

Der Wissens- und Gütertransfer er-

folgt auf vielfältige Art und Weise

u.a. über reguläre Unternehmens-

erwerbe, Direktinvestitionen in Un-

ternehmen in den Bereichen der

kritischen Infrastrukturen oder

Hochtechnologie, Wissenschafts-

und Forschungskooperationen,

aber auch durch Wissenschafts-

und Wirtschaftsspionage sowie

durch Cyberspionage. Know-how

und Produkte in EMT sind oftmals

weder Gegenstand von Sanktionen

noch internationalen Restriktionen

und daher nicht von Exportkontrol-

len oder -beschränkungen betrof-

fen. Dies zeigt die hohe Anfälligkeit

Deutschlands für Abflüsse hiesiger

Hochtechnologie.

6.1 Umgehungslieferungen in die

Russische Föderation

In Reaktion auf den russischen An-

griffskrieg gegen die Ukraine hat

die Europäische Union - abge-

stimmt mit den USA, Großbritan-

nien und Kanada - umfassende

Wirtschafts- und Finanzsanktionen

gegen Russland beschlossen. Die

Sanktionen gehen weit über die

klassischen Proliferationsbereiche

hinaus und betreffen u.a. den Fi-

nanz-, Transport-, Verteidigung-,

Energie- und Industriesektor (Spit-

zentechnologie).

Der Verfassungsschutzverbund

konnte vor dem Hintergrund der

weitreichenden Sanktionen eine

Intensivierung proliferationsrele-

vanter Aktivitäten Russlands un-

ter Umgehung von Sanktionen

und Verschleierung tatsächlicher

Endverwender feststellen.

Insbesondere Umgehungsge-

schäfte von deutschen und europä-

ischen Firmen in nicht sanktio-

nierte Nachbarstaaten Russlands

haben drastisch zugenommen. Di-

verse Einzelfälle im Berichtsjahr

belegen, dass mit einem konstant

hohen Niveau an illegalen Beschaf-

fungsbemühungen zu rechnen ist.

So hat die Generalbundesanwalt-

schaft im Februar 2024 Anklage

gegen einen saarländischen Unter-

nehmer erhoben. Im Juli 2024

wurde der Saarländer durch das

Oberlandesgericht Stuttgart zu

sechs Jahren und 9 Monaten Haft

verurteilt... Der Geschäftsführer

zweier Unternehmen wurde für

schuldig befunden, gewerbsmäßig

gegen das Außenwirtschaftsgesetz
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verstoßen zu haben, da er über zi-

vile Scheinfirmen Elektronikbau-

teile an einen militärischen End-

kunden in Russland geliefert hat.

Nach Beginn des Angriffskrieges

wurden die Elektronikteile mit Hilfe

von Umgehungslieferungen über

Kirgisistan und Hongkong nach

Russland transportiert. Die gelie-

ferten Bauteile sind gängige Be-

standteile des sanktionierten und

in der Ukraine eingesetzten russi-

schen Drohnentyps „Orlan 10° und

von der Russland-Embargo-Verord-

nung der EU Nr. 833/2014 erfasst.

7. Desinformation und

Einflussnahme

Gezielte Falschmeldungen, cyber-

gestützte Manipulationen und die

vorsätzliche Verbreitung von Ver-

schwörungserzählungen für ziel-

gruppenspezifische Desinforma-

tion gelten als Kernelement und

Bedro-Markenzeichen hybrider

hungen. Desinformation wird ge-

zielt eingesetzt, um das Vertrauen

in etablierte Informationsquellen

zu untergraben und alternative Er-

klärungsansätze zu präsentieren.

2024 stand insbesondere die sog.

„Doppelgänger-Kampagne“ im Fo-

kus der Sicherheitsbehörden und

der öffentlichen Berichterstattung.

Die „Doppel-gänger-Kampagne‘ ist

die bekannteste russische Desin-

formationskampagne der letzten

Jahre (mind. seit 2022 aktiv) und

auch weiterhin aktiv. Die Kam-

pagne wird den russischen IT-Un-

ternehmen „Social Design Agency“

und „Structura“ zugerechnet, wel-

che wiederum dem Kreml naheste-

hen sollen.

Deutschland war neben den USA

und Frankreich eines der Hauptziel-

länder der Kampagne. Die Akteure

imitieren für ihre Kampagne die

Webseiten bekannter deutscher

Medienhäuser und erstellen ge-

fälschte, aber überzeugend echt

wirkende Onlineauftritte. Somit

soll eine vertrauenswürdige Quelle

für die bewusste Desinformation

und pro-russischen Narrative simu-

liert werden. Die von der „Doppel-

gänger-Kampagne”“ verwendeten

Narrative sind auf die Zielländer

abgestimmt und stützen die lang-

fristigen Ziele der russischen Re-

gierung. Für Deutschland konzi-

pierte Artikel behandelten Energie-

und Klimafragen sowie den Krieg in

der Ukraine. Ziel ist es, Zweifel an

den demokratischen Werten und

Misstrauen gegenüber der deut-

schen Regierung und der Ukraine

zu saen.

Im Zuge von Maßnahmen der ame-

rikanischen Regierung gegen die

Kampagne im letzten Jahr wurden

32 Internetadressen abgeschaltet,

die durch die Kampagne genutzt

wurden. Als Folge registrierten die

Akteure der Kampagne neue, fast

identische Internetadressen, um
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8.1 Wirtschafts- und Wissenschafts-

schutz

Ein wesentlicher Teil des präven-

tiven Wirtschafts- und Wissen-

schaftsschutzes wird durch die

und BeratungSensibilisierung

von Unternehmen, Hochschulen

und wissenschaftlichen Einrich-

tungen ausgefüllt.

Gerade kleine und mittelständische

Unternehmen (KMU) verfügen häu-

fig im Hinblick auf Firmensicher-

heit weder über die notwendigen

personellen, noch über die finanzi-

ellen Ressourcen. Sie unterschät-

zen nach den Erfahrungen der Ver-

fassungsschutzbehörden zudem

oft die möglichen Risiken für ihr

Unternehmen. Diese Fehleinschät-

zung kann unter Umständen exis-

tenzielle Folgen haben. Der Verfas-

sungsschutz berät im Rahmen sei-

ner Möglichkeiten daher saarländi-

sche Firmen und wissenschaftliche

Einrichtungen bei denen aufgrund

von nachrichtendienstlichen Er-

kenntnissen bekannt ist, dass sie

möglicherweise im Zielspektrum

fremder Nachrichtendienste stehen

könnten.

Grundsätzlich soll der intensive Di-

alog mit Wirtschaft und Wissen-

schaft dazu beitragen, dass Unter-

nehmen, Forschungseinrichtungen

und Hochschulen sich vor illega-

lem Wissens- und Technologie-

transfer, Cyberangriffen, Spionage

und Sabotage sowie Bedrohungen

durch Extremismus und Terroris-

mus schützen können. Zudem wer-

den unter anderem Verhaltensre-

geln bei Geschäftsreisen in Staaten

mit besonderen Sicherheitsrisiken

anhand von Beispielen verdeut-

licht. Insbesondere saarländische

Firmen und Forschungseinrichtun-

gen, die geschäftliche Kontakte

nach China, in die GUS-Staaten und

in den Iran unterhalten, werden

über Spionagerisiken und die be-

kannt gewordenen Methoden frem-

der Nachrichtendienste aufgeklärt.

Ziel ist die Stärkung der Vertrau-

enskultur und die Etablierung ei-

Informati-nes wechselseitigen

onsaustausches.

Letztlich soll dadurch auch die Be-

reitschaft der Unternehmen und

Forschungseinrichtungen geweckt

werden, eigeninitiativ Spionagever-

dachtsmomente und Cyberangriffe

an den Verfassungsschutz zu mel-

den. Der Verfassungsschutz steht

den betroffenen Behörden, Unter-

nehmen und Forschungseinrich-

tungen als vertraulicher Ansprech-

partner zur Verfügung.

8.2 Informationsnetzwerk „Hybride

Bedrohungen“

Ein ganzheitlicher Ansatz der Be-

kämpfung von hybriden Bedrohun-

gen erfordert sowohl eine ver-

stärkte Zusammenarbeit zwischen
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Bund, Ländern und ihren Kommu-

nen als auch eine Vernetzung in-

nerhalb des Landes zwischen Si-

cherheitsbehörden und anderen

Ressorts/ öffentlichen Einrichtun-

gen.

Für eine zielgerichtete Steuerung

von relevanten Informationen an

betroffene saarländische Behör-

den/öffentliche Einrichtungen/Ver-

bände wurde daher 2023 das „In-

formationsnetzwerk Hybride Be-

drohungen“ etabliert. Über das

Netzwerk werden offene Informati-

onen zur Sensibilisierung der

Netzwerkpartner versandt. Zudem

wurden am 23. Juli 2023 und 27.

November 2024 zwei Vernetzungs-

veranstaltungen, das Forum „Hyb-

ride Bedrohungen”, ausgerichtet.

Der Fokus der letztjährigen Veran-

staltung lag auf dem Thema Wirt-

schafts- und Wissenschaftsschutz

und wurde auch medial begleitet.

8.3 „Präventions- und Deradikalisie-

rungsnetzwerk im Saarland“ (PuDiS)

Seit 2019 arbeitet das Ministerium

für Inneres, Bauen und Sport

(MIBS) mit dem federführenden

Ministerrum für Arbeit, Soziales,

Frauen und Gesundheit (MASFG)

gemeinsam an einer ressortüber-

greifende Deradikalisierungs- und

Präventionsstrategie. 2020 wurde

hierfür das „Präventions- und Dera-

dikalisierungsnetzwerk im Saar-

land“ (PuDiS) gegründet. Die Len-

kungsgruppe von PuDiS besteht

aus Vertreterinnen und Vertretern

des MASFG; MIBS, des Ministeri-

ums der Justiz sowie des Ministeri-

ums für Bildung und Kultur.

Neben der Lenkungsgruppe wurde

2024 noch das Konsultationsgre-

mium etabliert. In diesem Gremium

tauschen sich Vertretende des Ver-

fassungsschutzes sowie der Polizei

mit den zivilgesellschaftlichen Be-

ratungsstellen zu fiktiven Fallsze-

narien aus, um Prozessketten,

Handlungsempfehlungen und

Kommunikationswege zwischen

relevanten Akteuren abzustimmen

und zu verbessern.

9. Bewertung/Prognose

Die aktuelle Sicherheitslage zeigt,

dass fremde Nachrichtendienste

auch zukünftig ihre Aktivitäten in

Deutschland weiter fortsetzen und

intensivieren werden. Dabei muss

sich Deutschland auf immer facet-

tenreichere Spionageversuche, Sa-

botagevorbereitungen und -hand-

lungen, aggressivere Cyberatta-

cken, den illegalen Erwerb von sen-

siblen Technologien und Know-

how und weitere Bemühungen zur

illegitimen Einflussnahme einstel-

len. Die größten Gefährdungen ge-

hen dabei von Russland und China

aus. Im Kontext des Ukrainekrieges

stehen immer noch und auch wei-

terhin insbesondere die versuchten

Sabotagehandlungen durch „Low-

Level-Agenten”, russische Desin-
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Saarländisches Verfassungsschutzgesetz (SVerfSchG)

Gesetz Nr. 1309 - Saarländisches Verfassungsschutzgesetz (SVerfSchG)

vom 24. März 1993

zuletzt geändert durch das Gesetz vom 18. April 2018 (Amtsbl. IS. 332).

Fundstelle: Amtsblatt 1993, S. 296

Inhaltsverzeichnis

Erster Abschnitt

Allgemeine Vorschriften

s1 Zweck des Verfassungsschutzes

82 Zuständigkeit und Organisation

8 3 Beobachtungsaufgaben

84 Aufgaben bei der Sicherheitsüberprüfung

55 Begriffsbestimmungen

8 6 Grundsatz der Verhältnismäßigkeit

Zweiter Abschnitt

Befugnisse

8 7 Verarbeitung von Informationen

88 Nachrichtendienstliche Mittel

89 Erhebung personenbezogener Daten über unver-

dächtige Personen

s 10 Speicherung, Veränderung und Nutzung personen-

bezogener Daten in Dateien

s 11 Berichtigung, Löschung und Sperrung personenbe-

zogener Daten in Dateien

8 12 Berichtigung, Vernichtung und Sperrung personen-

bezogener Daten in Akten

8 13 Personenbezogene Daten über Minderjährige

8 14 Dateianordnungen

Dritter Abschnitt

Informationsübermittlung

8 15 Übermittlung von Informationen an die Verfassungs-

schutzbehörde

8 15a Auskünfte an die Verfassungsschutzbehörde

120



 



Erster Abschnitt

Allgemeine Vorschriften

s1

Zweck des Verfassungsschutzes

Der Verfassungsschutz dient dem Schutz der freiheitlich demokratischen

Grundordnung, des Bestandes und der Sicherheit des Bundes und der

Länder sowie dem Schutz vor Organisierter Kriminalität.

82

Zuständigkeit und Organisation

(1) Verfassungsschutzbehörde ist das Ministerium für Inneres, Bauen und

Sport. Die Aufgaben und Befugnisse des Verfassungsschutzes werden von

einer Abteilung wahrgenommen, die nicht in einer für die Polizei zustän-

digen Abteilung eingegliedert oder mit Polizeidienststellen organisato-

risch verbunden werden darf (Abteilung für Verfassungsschutz).

(2) Polizeiliche Befugnisse oder Weisungsbefugnisse stehen der Verfas-

sungsschutzbehörde nicht zu. Es kann die Polizeibehörden auch nicht im

Wege der Amtshilfe um Maßnahmen ersuchen, zu denen es selbst nicht

befugt ist.

(3) Verfassungsschutzbehörden anderer Länder dürfen im Saarland nur

im Einvernehmen mit der Verfassungsschutzbehörde tätig werden.

53

Beobachtungsaufgaben

(1) Die Verfassungsschutzbehörde beobachtet

1. Bestrebungen in der Bundesrepublik Deutschland, die gegen die frei-

heitliche demokratische Grundordnung, den Bestand oder die Sicherheit

des Bundes oder eines Landes gerichtet sind oder eine ungesetzliche Be-

einträchtigung der Amtsführung der Verfassungsorgane des Bundes oder

eines Landes oder ihrer Mitglieder zum Ziele haben,
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2. sicherheitsgefährdende oder geheimdienstliche Tätigkeiten im Gel-

tungsbereich des Grundgesetzes für eine fremde Macht,

3. Bestrebungen in der Bundesrepublik Deutschland im Geltungsbereich

des Grundgesetzes, die durch Anwendung von Gewalt oder darauf gerich-

tete Vorbereitungshandlungen auswärtige Belange der Bundesrepublik

Deutschland gefährden,

A. Bestrebungen und Tätigkeiten der Organisierten Kriminalität in der Bun-

desrepublik Deutschland.

5. Bestrebungen in der Bundesrepublik Deutschland, die gegen den Ge-

danken der Völkerverständigung (Artikel9 Abs. 2 des Grundgesetzes),

insbesondere gegen das friedliche Zusammenleben der Völker (Artikel 26

Abs. 1 des Grundgesetzes) gerichtet sind

soweit tatsächliche Anhaltspunkte für den Verdacht solcher Bestrebungen

oder Tätigkeiten vorliegen.

Die Beobachtung erfolgt durch gezielte und planmäßige Sammlung und

Auswertung von Informationen, insbesondere von sach- und personenbe-

zogenen Auskünften, Nachrichten und Unterlagen über die in Satz 1 ge-

nannten Bestrebungen und Tätigkeiten. Zur Erfüllung der Aufgaben nach

Satz 1, 3 und 5 legt der Leiter der Abteilung für Verfassungsschutz nach

Unterrichtung des Ministers für Inneres, Bauen und Sport die Beobach-

tungsobjekte fest.

(2) Die Abteilung für Verfassungsschutz unterrichtet den Minister für In-

neres, Bauen und Sport regelmäßig und umfassend über ihre Auswer-

tungsergebnisse. Ziel der Unterrichtung ist, die Landesregierung in die

Lage zu versetzen, Art und Ausmaß von Bestrebungen und Tätigkeiten im

Sinne von Absatz 1 zutreffend zu beurteilen und die erforderlichen Ab-

wehrmaßnahmen zu treffen. Die Unterrichtung dient auch der Aufklärung

der Öffentlichkeit durch die Verfassungsschutzbehörde über Bestrebun-

gen und Tätigkeiten nach Absatz 1.
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84

Aufgaben bei der Sicherheitsüberprüfung

Die Verfassungsschutzbehörde wirkt auf Ersuchen der zuständigen öÖf-

fentlichen Stellen mit

1. bei der Sicherheitsüberprüfung von Personen, denen im öffentlichen

Interesse geheimhaltungsbedürftige Tatsachen, Gegenstände oder Er-

kenntnisse anvertraut werden, die Zugang dazu erhalten sollen oder ihn

sich verschaffen können,

2. bei der Sicherheitsüberprüfung von Personen, die an sicherheitsemp-

findlichen Stellen von lebens- oder verteidigungswichtigen Einrichtungen

beschäftigt sind oder beschäftigt werden sollen,

3. bei technischen Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz von Tatsachen,

Gegenständen oder Erkenntnissen, die im öffentlichen Interesse geheim-

haltungsbedürftig sind, gegen die Kenntnisnahme durch Unbefugte.

Für die Durchführung von Sicherheitsüberprüfungen nach Satz 1 gilt das

Saarländische Sicherheitsüberprüfungsgesetz.

85

Begriffsbestimmungen

(1) Im Sinne dieses Gesetzes sind

1. Bestrebungen gegen den Bestand des Bundes oder eines Landes solche

politisch bestimmten, ziel- und zweckgerichteten Verhaltensweisen in ei-

nem oder für einen Personenzusammenschluss, der darauf gerichtet ist,

die Freiheit des Bundes oder eines Landes von fremder Herrschaft aufzu-

heben, ihre staatliche Einheit zu beseitigen oder ein zu ihm gehörendes

Gebiet abzutrennen;

2. Bestrebungen gegen die Sicherheit des Bundes oder eines Landes sol-

che politisch bestimmten, ziel- und zweckgerichteten Verhaltensweisen

in einem oder für einen Personenzusammenschluss, der darauf gerichtet

ist, den Bund, Länder oder deren Einrichtungen in ihrer Funktionsfähigkeit

erheblich zu beeinträchtigen;
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3. Bestrebungen gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung sol-

che politisch bestimmten, ziel- und zweckgerichteten Verhaltensweisen

in einem oder für einen Personenzusammenschluss, der darauf gerichtet

ist, einen der in Absatz 2 genannten Verfassungsgrundsätze zu beseitigen

oder außer Geltung zu setzen;

4. Bestrebungen und Tätigkeiten Organisierter Kriminalität die von Ge-

winn- oder Machtstreben bestimmte planmäßige Begehung von Strafta-

ten, die einzeln oder in ihrer Gesamtheit von erheblicher Bedeutung für

die Rechtsordnung sind, durch mehr als zwei Beteiligte, die auf längere

oder unbestimmte Dauer arbeitsteilig tätig werden

a) unter Verwendung gewerblicher oder geschäftsähnlicher Strukturen

oder

b) unter Anwendung von Gewalt oder durch entsprechende Drohung oder

c) unter Einflussnahme auf Politik, Verwaltung, Justiz, Medien oder Wirt-

schaft.

Für einen Personenzusammenschluss handelt, wer ihn in seinen Bestre-

bungen nachdrücklich unterstützt. Verhaltensweisen von Einzelpersonen,

die nicht in einem oder für einen Personenzusammenschluss handeln,

sind Bestrebungen im Sinne des Gesetzes, wenn sie auf Anwendung von

Gewalt gerichtet oder auf Grund ihrer Wirkungsweise sonst geeignet sind,

ein Schutzgut dieses Gesetzes erheblich zu beschädigen.

(2) Zur freiheitlichen demokratischen Grundordnung im Sinne dieses Ge-

setzes zählen:

1. das Recht des Volkes, die Staatsgewalt in Wahlen und Abstimmungen

und durch besondere Organe der Gesetzgebung, der vollziehenden Gewalt

und der Rechtsprechung auszuüben und die Volksvertretung in allgemei-

ner, unmittelbarer, freier, gleicher und geheimer Wahl zu wählen,

2. die Bindung der Gesetzgebung an die verfassungsmäßige Ordnung und

die Bindung der vollziehenden Gewalt und der Rechtsprechung an Gesetz

und Recht,

3. das Recht auf Bildung und Ausübung einer parlamentarischen Opposi-

tion,

4. die Ablösbarkeit der Regierung und ihrer Verantwortlichkeit gegenüber

der Volksvertretung,
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5. die Unabhängigkeit der Gerichte,

6. der Ausschluss jeder Gewalt- und Willkürherrschaft und

7. die im Grundgesetz konkretisierten Menschenrechte.

(3) Soweit in diesem Gesetz besondere Eingriffsbefugnisse das Vorliegen

gewalttätiger Bestrebungen oder darauf gerichteter Vorbereitungshand-

lungen voraussetzen, ist Gewalt jede unmittelbare körperliche Einwirkung

auf Personen oder Sachen.

5 6

Grundsatz der Verhältnismäßigkeit

Eine Maßnahme der Verfassungsschutzbehörde ist unzulässig, wenn ihr

Ziel auf eine andere, den Betroffenen weniger beeinträchtigende \Weise

erreicht werden kann. Die Maßnahme darf nicht erkennbar außer Verhält-

nis zur Bedeutung des aufzuklärenden Sachverhaltes stehen. Die Maß-

nahme ist unverzüglich zu beenden, wenn ihr Zweck erreicht ist oder sich

Anhaltspunkte dafür ergeben, dass er nicht oder nicht auf diese Weise er-

reicht werden kann.

Zweiter Abschnitt

Befugnisse

87

Verarbeitung von Informationen

(1) Die Verfassungsschutzbehörde darf personenbezogene Daten nur ver-

arbeiten, soweit es zur Erfüllung seiner Aufgaben erforderlich ist. Voraus-

setzung für die Verarbeitung von personenbezogenen Daten zur Aufga-

benerfüllung nach 8 3 ist das Vorliegen tatsächlicher Anhaltspunkte für

den Verdacht der dort genannten Bestrebungen oder Tätigkeiten.
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(2) Die Verfassungsschutzbehörde darf personenbezogene Daten aus all-

gemein zugänglichen Quellen erheben, um zu prüfen, ob tatsächliche An-

haltspunkte für Bestrebungen oder Tätigkeiten nach 8 3 Abs. 1 Satz 1 vor-

liegen.

(3) Ist zum Zwecke der Informationserhebung die Übermittlung personen-

bezogener Daten notwendig, ist sie nurnach Maßgabe des 8 6 zulässig.

(4) Werden Informationen durch Befragung offen erhoben, so ist der Er-

hebungszweck anzugeben. Der Befragte ist auf die Freiwilligkeit seiner

Angaben hinzuweisen.

88

Nachrichtendienstliche Mittel

(1) Die Verfassungsschutzbehörde darf Methoden, Gegenstände und In-

strumente, die unmittelbar der heimlichen Informationsbeschaffung die-

nen (nachrichtendienstliche Mittel), anwenden. Zulässig sind insbeson-

dere der Einsatz von Vertrauensleuten und Gewährspersonen, das Anwer-

ben und Führen gegnerischer Agenten, Observationen, Bild- und Tonauf-

zeichnungen. Der Einsatz nachrichtendienstlicher Mittel darf nicht auf die

Gründung von Vereinigungen abzielen oder eine steuernde Einflussnahme

zum Inhalt haben. Die nachrichtendienstlichen Mittel sind in einer Dienst-

vorschrift abschließend zu benennen, die auch die Zuständigkeit für die

Anordnung des Einsatzes dieser Mittel regelt. Die Dienstvorschrift bedarf

der Zustimmung des Ministers für Inneres, Bauen und Sport. Die Behör-

den des Landes sind verpflichtet, der Verfassungsschutzbehörde techni-

sche Hilfe für Tarnungsmaßnahmen zu leisten.

(2) Der Einsatz nachrichtendienstlicher Mittel ist nur zulässig, wenn

1. er sich gegen Organisationen, unorganisierte Gruppen, in ihnen, für sie

oder einzeln tätige Personen richtet, bei denen tatsächliche Anhalts-

punkte für den Verdacht der Bestrebungen oder Tätigkeiten nach 8 3 Abs.

1 Satz 1 bestehen,
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2. ersich gegen andere als die in Nummer 1 genannten Personen richtet,

deren Einbeziehung in eine solche Maßnahme auf Grund bestimmter Tat-

sachen unumgänglich erscheint, um auf diese Weise Erkenntnisse über

gewalttätige Bestrebungen oder darauf gerichtete Vorbereitungshandlun-

gen nach S 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 3 oder Bestrebungen oder Tätigkeiten

nach 8 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2, 4 und 5 zu gewinnen,

3. auf diese Weise die zur Erforschung von Bestrebungen oder Tätigkeiten

nach 8 3 Abs. 1 Satz 1 erforderlichen Nachrichtenzugänge geschaffen und

gesichert werden können oder

4. dies zur Abschirmung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Einrichtun-

gen, Gegenstände und Nachrichtenzugänge der Verfassungsschutzbe-

hörde gegen sicherheitsgefährdende oder geheimdienstliche Tätigkeiten

oder solche der Organisierten Kriminalität erforderlich ist.

Außer in den Fällen des Satzes 1 ist der Einsatz nachrichtendienstlicher

Mittel nur zulässig, wenn die Voraussetzungen des 8 1 Abs. 1 und des 8 3

des Gesetzes zur Beschränkung des Brief-, Post- und Fernmeldegeheim-

nisses (Artikel 10-Gesetz - G 10) vom 26. Juni 2001 (BGBl. IS. 1254,

2298), geändert durch das Gesetz vom 9. Januar 2002 (BGBl. IS. 361), in

der jeweils geltenden Fassung vorliegen.

(3) Der verdeckte Einsatz besonderer technischer Mittel zur Informations-

gewinnung im Schutzbereich des Artikels 13 des Grundgesetzes in Abwe-

senheit einer für die Verfassungsschutzbehörde tätigen Person ist nur Zu-

lässig, wenn es im Einzelfall zur Abwehr einer gegenwärtigen gemeinen

Gefahr oder einer gegenwärtigen Lebensgefahr unerlässlich ist und die Er-

forschung des Sachverhalts auf andere Weise aussichtslos oder wesent-

lich erschwert wäre. Die Maßnahme ist nicht zulässig, wenn tatsächliche

Anhaltspunkte für die Annahme vorliegen, dass durch die Maßnahme Er-

kenntnisse aus dem Kernbereich privater Lebensgestaltung erlangt wür-

den; dieser Kernbereich umfasst auch das Berufsgeheimnis der in den

sg 53, 53a der Strafprozessordnung genannten Berufsgeheimnisträger.

Wird bei der Maßnahme erkennbar, dass Äußerungen erfasst werden, die

dem Kernbereich privater Lebensgestaltung zuzuordnen sind, ist die In-

formationserhebung unverzüglich und so lange wie erforderlich zu unter-

brechen. Soweit aus dem Kernbereich privater Lebensgestaltung stam-

mende Informationen bereits erhoben und gespeichert worden sind, sind
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diese unverzüglich zu löschen. Informationen, bei denen sich nach Aus-

wertung herausstellt, dass sie dem Kernbereich privater Lebensgestaltung

zuzuordnen sind, sind ebenfalls unverzüglich zu löschen. Bestehen Zwei-

fel, ob erhobene Informationen dem Kernbereich privater Lebensgestal-

tung zuzuordnen sind, ist unverzüglich eine richterliche Entscheidung

über die Verwertbarkeit oder Löschung der Informationen herbeizuführen.

Die Tatsachen der Erhebung, Speicherung und Löschung kernbereichsre-

levanter Informationen sind ohne Hinweis auf den tatsächlichen Inhalt der

Informationen zu dokumentieren. Im Falle der Unterrichtung ist die be-

troffene Person auch über die Tatsache der Erhebung, Speicherung und

Löschung von Informationen aus dem Kernbereich privater Lebensgestal-

tung zu unterrichten.

(4) Der verdeckte Einsatz besonderer technischer Mittel darf sich nur ge-

gen den Verdächtigen oder gegen Personen richten, von denen aufgrund

von Tatsachen anzunehmen ist, dass sie für den Verdächtigen bestimmte

oder von ihm herrührende Mitteilungen entgegennehmen oder weiterge-

ben oder dass der Verdächtige sich in ihrer Wohnung aufhält. Maßnahmen

nach Absatz 3 sind in Wohnungen anderer Personen nur zulässig, wenn

aufgrund von Tatsachen anzunehmen ist, dass der Verdächtige sich dort

aufhält und Maßnahmen in Wohnungen des Verdächtigen allein zur Erfor-

schung des Sachverhalts nicht möglich sind. Der verdeckte Einsatz beson-

derer technischer Mittel istjedoch gegen eine Person, die ein Zeugnisver-

weigerungsrecht aus beruflichen Gründen nach 83 53, 53a der Strafpro-

zessordnung hat, nur zulässig, wenn die Person selbst Verdächtiger im

Sinne des Satzes 1 ist und die Erforschung des Sachverhaltes auf andere

Weise aussichtslos oder wesentlich erschwert wäre.

(5) Maßnahmen nach Absatz 3 dürfen nur auf Antrag des Leiters der Ab-

teilung für Verfassungsschutz oder seines Vertreters durch das Gericht

angeordnet werden. Bei Gefahr im Verzuge kann die Anordnung auch

durch den Leiter der Abteilung für Verfassungsschutz oder seinen Vertre-

ter getroffen werden; in diesem Fall ist die gerichtliche Entscheidung un-

verzüglich nachzuholen.

Die Anordnung ergeht schriftlich. In ihr sind anzugeben

1. der Name und die Anschrift der Person, gegen die sich die Maßnahme

richtet, soweit möglich,
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2. die zu überwachende Wohnung oder die zu überwachenden Wohn-

raume,

3. Art, Umfang und Dauer der Maßnahme und

4. die wesentlichen Gründe der Entscheidung.

Soweit die Anordnung des Leiters der Abteilung für Verfassungsschutz

oder seines Vertreters nicht binnen drei Tagen durch das Gericht bestätigt

wird, tritt sie außer Kraft. Die Anordnungen sind auf längstens einen Mo-

nat zu befristen; Verlängerungen um jeweils nicht mehr als einen Monat

sind auf Antrag zulässig, soweit die Voraussetzungen der Anordnung fort-

bestehen. Liegen die Voraussetzungen der Anordnung nicht mehr vor oder

ist der verdeckte Einsatz technischer Mittel zur Informationsgewinnung

nicht mehr erforderlich, so ist die Maßnahme unverzüglich zu beenden.

Der Vollzug der Anordnung erfolgt unter Aufsicht eines Bediensteten der

Verfassungsschutzbehörde, der die Befähigung zum Richteramt hat. Zu-

ständiges Gericht ist das Amtsgericht Saarbrücken.

(6) Der verdeckte Einsatz besonderer technischer Mittel im Schutzbereich

des Artikels 13 des Grundgesetzes ausschließlich zum Schutz der für den

Verfassungsschutz in diesem Bereich tätigen Personen bedarf der Geneh-

migung des Leiters der Abteilung für Verfassungsschutz. Eine anderwei-

tige Verwertung der hierbei erlangten Erkenntnisse zu Zwecken der Ge-

fahrenabwehr ist nur zulässig, wenn zuvor die Rechtmäßigkeit der Maß-

nahme richterlich festgestellt ist; bei Gefahr im Verzug ist die richterliche

Entscheidung unverzüglich nachzuholen. Absatz 5 Satz 9 gilt entspre-

chend.

(7) Unter den Voraussetzungen des Absatzes 2 Satz 2 darf die Verfas-

sungsschutzbehörde auch technische Mittel zur Ermittlung des Standorts

eines aktiv geschalteten Mobilfunkendgeräts oder zur Ermittlung der Ge-

räate- und Kartennummer einsetzen, wenn die Durchführung der Maß-

nahme ansonsten nicht möglich oder wesentlich erschwert wäre. Die

Maßnahme ist auf höchstens drei Monate zu befristen. Eine Verlängerung

um jeweils nicht mehr als drei Monate ist auf Antrag zulässig, soweit die

Voraussetzungen der Anordnung fortbestehen. Personenbezogene Infor-

mationen Dritter dürfen anlässlich solcher Maßnahmen nur erhoben wer-

den, wenn dies aus technischen Gründen unvermeidbar ist. Diese Infor-
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mationen dürfen über den Informationsabgleich zur Ermittlung der Ge-

räate- und Kartennummer hinaus nicht verwendet werden und sind nach

Beendigung der Maßnahme unverzüglich zu löschen. Die Mafsnahme ist

unverzüglich zu beenden, sobald die gesuchten Nummern ermittelt sind.

Für das Verfahren gilt 8 15a Abs. 1 entsprechend.

(8) Erkenntnisse und Unterlagen, die durch Maßnahmen nach den Absät-

zen 3, 6 und 7 gewonnen wurden, dürfen zur Verfolgung und Erforschung

der dort genannten Bestrebungen oder Tätigkeiten sowie nach Maßgabe

des 8 A Absatz 4 bis 6 des Artikel 10-Gesetzes verwendet werden. Für die

Speicherung und Löschung der durch Maßnahmen nach den Absätzen 3

und 6 erlangten personenbezogenen Daten der von Mafßnahmen nach Ab-

satz 3 Betroffenen gilt 8 4 Absatz 1 bis 3 des Artikel 10-Gesetzes bezüg-

lich der Prüf-, Kennzeichnungs- und Löschungsfristen entsprechend. Für

die nachträgliche Information des Betroffenen gilt 8 12 des Artikel 10-Ge-

setzes entsprechend. Bei Maßnahmen nach Absatz 3 bedarf eine weitere

Zurückstellung der Information eines Betroffenen entsprechend 8 12 Ab-

satz 1 Satz 3 des Artikel 10-Gesetzes der richterlichen Zustimmung. Dem

Gericht sind die Gründe mitzuteilen, die einer Mitteilung an den Betroffe-

nen entgegenstehen. Die Verfassungsschutzbehörde unterrichtet den

Ausschuss für Fragen des Verfassungsschutzes vierteljährlich über die

nach den Absätzen 3, 6 und 7 angeordneten Maßnahmen.

8 9

Erhebung personenbezogener Daten über unverdächtige Personen

(1) Über Personen, bei denen keine tatsächlichen Anhaltspunkte für den

Verdacht vorliegen, dass sie selbst Bestrebungen oder Tätigkeiten nach

8 3 Abs. 1 Satz nachgehen, dürfen personenbezogene Daten ohne deren

Einwilligung nur unter den Voraussetzungen des 8 8 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2

bis A und Satz 2 gezielt erhoben werden. Einer Einwilligung bedarf es fer-

ner nicht bei Personen, die Zielpersonen fremder Nachrichtendienste

sind, und bei gefährdeten Personen.

(2) Fallen bei einer zulässigen Informationserhebung auch personenbe-

zogene Daten über Personen an, bei denen auch unter Berücksichtigung

der angefallenen Informationen keine tatsächlichen Anhaltspunkte für ei-
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nen Verdacht im Sinne des Absatzes 1 vorliegen, dürfen sie von der Ver-

fassungsschutzbehörde nur unter den in Absatz 1 genannten Vorausset-

zungen genutzt werden.

8 10

Speicherung, Veränderung und Nutzung personenbezogener Daten in Da-

teien

(1) Zur Aufgabenerfüllung nach 8 3 dürfen personenbezogene Daten im

automatisierten Verfahren verarbeitet werden.

(2) In Dateien gespeicherte personenbezogene Daten müssen aktenmäßig

belegbar sein.

s 11

Berichtigung, Löschung und Sperrung personenbezogener Daten in Da-

teien

(1) Die Verfassungsschutzbehörde hat die in Dateien gespeicherten per-

sonenbezogenen Daten

1. zu berichtigen, wenn sie unrichtig sind; sie sind zu ergänzen, wenn sie

unvollständig sind und dadurch schutzwürdige Interessen der betroffe-

nen Person beeinträchtigt sein können;

2. zu löschen, wenn ihre Speicherung unzulässig war oder ihre Kenntnis

für die Aufgabenerfüllung nicht mehr erforderlich ist und schutzwürdige

Interessen der betroffenen Person nicht beeinträchtigt werden;

3. zu sperren, wenn die Löschung unterbleibt, weil Grund zu der Annahme

besteht, dass durch die Löschung schutzwürdige Interessen der betroffe-

nen Person beeinträchtigt würden; gesperrte personenbezogene Daten

dürfen nur mit Einwilligung der betroffenen Person verwendet werden.

(2) Die Verfassungsschutzbehörde prüft bei der Einzelfallbearbeitung und

nach festgesetzten Fristen, spätestens nach fünf Jahren, ob gespeicherte

personenbezogene Daten zu berichtigen, zu löschen oder zu sperren sind.
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Gespeicherte personenbezogene Daten über Bestrebungen oder Tätigkei-

ten nach S 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1, 3 bis 5 sind spätestens zehn Jahre nach

dem Zeitpunkt der letzten gespeicherten Information zu löschen, es sei

denn, der Leiter der Abteilung für Verfassungsschutz trifft zur Beobach-

tung der Organisierten Kriminalität, der gewalttätigen Bestrebungen oder

darauf gerichteter Vorbereitungshandlungen im Einzelfall ausnahms-

weise eine andere Entscheidung.

(3) Personenbezogene Daten, die ausschließlich zu Zwecken der Daten-

schutzkontrolle, der Datensicherung oder zur Sicherstellung eines ord-

nungsgemäßen Betriebes einer Datenverarbeitungsanlage gespeichert

werden, dürfen nur für diese Zwecke genutzt werden.

8 12

Berichtigung, Vernichtung und Sperrung personenbezogener Daten in Ak-

ten

(1) Stellt die Verfassungsschutzbehörde fest, dass in Akten gespeicherte

personenbezogene Daten unrichtig sind oder wird ihre Richtigkeit von

dem Betroffenen bestritten, so ist dies in der Akte zu vermerken oder auf

sonstige Weise festzuhalten.

(2) Die Verfassungsschutzbehörde hat personenbezogene Daten in Akten

zu vernichten, wenn es im Einzelfall feststellt, dass ihre Speicherung un-

zulässig war oder ihre Kenntnis für die Aufgabenerfüllung nicht mehr er-

forderlich ist. Die Vernichtung unterbleibt, wenn Grund zu der Annahme

besteht, dass durch sie schutzwürdige Interessen des Betroffenen beein-

trächtigt würden; in diesem Falle sind die personenbezogenen Daten zu

sperren und dürfen nur mit Einwilligung des Betroffenen übermittelt wer-

den. Die Vernichtung unterbleibt auch, wenn die personenbezogenen Da-

ten von anderen, die zur Aufgabenerfüllung noch benötigt werden, nicht

oder nur mit unvertretbarem Aufwand getrennt werden können; in diesem

Falle sind sie zu sperren und entsprechend zu kennzeichnen.

(3) Für Akten, die zu einer bestimmten Person geführt werden, gilt 8 11

Abs. 2 entsprechend.
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8 13

Personenbezogene Daten über Minderjährige

Personenbezogene Daten über das Verhalten einer Person vor Vollendung

des 14. Lebensjahres dürfen nicht in Dateien gespeichert werden. Perso-

nenbezogene Daten über das Verhalten einer Person nach Vollendung des

14. und vor Vollendung des 16. Lebensjahres sind zwei Jahre nach dem

Verhalten zu löschen, es sei denn, dass weitere Erkenntnisse im Sinne des

8 3 Abs. 1 Satz 1 angefallen sind. Personenbezogene Daten über das Ver-

halten einer Person nach Vollendung des 16. und vor Vollendung des 18.

Lebensjahres sind zwei Jahre nach dem Verhalten auf die Erforderlichkeit

der Speicherung in Dateien zu überprüfen und spätestens fünf Jahre nach

dem Verhalten zu löschen, es sei denn, dass weitere Erkenntnisse im

Sinne des 8 3 Abs. 1 Satz 1 über ein Verhalten nach Eintritt der Volljährig-

keit angefallen sind. Für Akten, die zu einer minderjährigen Person geführt

werden, gelten die vorstehenden Prüfungs- und Löschungsfristen ent-

sprechend.

8 14

Dateianordnungen

(1) Die Verfahrensbeschreibung nach 8 9 Abs. 1 des Saarländischen Da-

tenschutzgesetzes sowie Überprüfungsfristen sind für jede automatisierte

Datei in einer Dateianordnung zusammenzufassen. Der Landesbeauf-

tragte für Datenschutz und Informationsfreiheit ist vor ihrem Erlass anzu-

hören.

(2) In der Dateianordnung über automatisierte personenbezogene Textda-

teien ist die Zugriffsberechtigung auf Personen zu beschränken, die un-

mittelbar mit Arbeiten in dem Gebiet betraut sind, dem die Textdateien zu-

geordnet sind.

(3) Die Verfassungsschutzbehörde hat in angemessenen Abständen die

Notwendigkeit der Weiterführung oder Änderung der Dateien zu überprü-

fen.
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Dritter Abschnitt

Informationsübermittlung

8 15

Übermittlung von Informationen an die Verfassungsschutzbehörde

(1) Die Behörden des Landes, die Gemeinden, die Gemeindeverbände und

die sonstigen der Aufsicht des Landes unterstehenden juristischen Perso-

nen des öffentlichen Rechts und die Gerichte hinsichtlich ihrer Register

übermitteln von sich aus der Verfassungsschutzbehörde die ihnen be-

kannt gewordenen Informationen, wenn tatsächliche Anhaltspunkte dafür

bestehen, dass die Übermittlung für die Erfüllung der Beobachtungsauf-

gaben im Sinne des S 3 Abs. 1 erforderlich ist.

(2) Die Staatsanwaltschaften des Landes und, vorbehaltlich der staatsan-

waltschaftlichen Sachleitungsbefugnis, die Polizei übermitteln darüber

hinaus der Verfassungsschutzbehörde die ihnen bekannt gewordenen In-

formationen, wenn tatsächliche Anhaltspunkte dafür bestehen, dass die

Übermittlung für die Erfüllung seiner Aufgaben nach 8 3 Abs. 1 Satz 1 er-

forderlich ist. Die Übermittlung personenbezogener Daten, die auf Grund

einer Maßnahme nach 8 100a der Strafprozessordnung bekannt gewor-

den sind, ist nur zulässig, wenn tatsächliche Anhaltspunkte dafür beste-

hen, dass jemand eine der in S 3 des Artikel 10-Gesetzes genannten Straf-

taten plant, begeht oder begangen hat. Auf die der Verfassungsschutzbe-

hörde nach Satz 2 übermittelten personenbezogenen Daten und die dazu

gehörenden Unterlagen findet 84 Abs. 1 bis 3 des Artikel 10-Gesetzes

entsprechende Anwendung.

(3) Die in Absatz 1 genannten Stellen, mit Ausnahme der Gerichte, soweit

sie kein Register führen, sind auf Ersuchen der Verfassungsschutzbehörde

zur Übermittlung der zur Erfüllung seiner Aufgaben erforderlichen, ihnen

bekannt gewordenen Informationen verpflichtet. Ein Ersuchen kann nur

dann gestellt werden, wenn die Informationen nicht aus allgemein zu-

gänglichen Quellen oder nur mit übermäßigem Aufwand oder nur durch

eine den Betroffenen stärker belastende Maßnahme erhoben werden kön-

nen. Die Verfassungsschutzbehörde hat die Ersuchen aktenkundig zu ma-

chen.
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(4) Die Verfassungsschutzbehörde hat die übermittelten Informationen

nach ihrem Eingang unverzüglich darauf zu überprüfen, ob sie zur Erfül-

lung seiner in den 8S 3 und 4 genannten Aufgaben erforderlich sind.

8 15a

Auskünfte an die Verfassungsschutzbehörde

(1) Die Verfassungsschutzbehörde darf im Einzelfall Auskünfte gemäß

Ss 8a Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 bis 5 des Bundesverfassungsschutzgeset-

zes vom 20. Dezember 1990 (BGBl I S. 2954, 2970), zuletzt geändert

durch Artikel 2 des Gesetzes vom 30. Juni 2017 (BGBl. 1S.2097), zur Er-

füllung der Aufgaben nach 8 3 Absatz 1 Satz 1 Nr. 2, 3 und 5 einholen.

Über das Einholen der Auskünfte entscheidet der Leiter der Abteilung für

Verfassungsschutz oder sein Vertreter auf Antrag. Der Antrag ist durch ei-

nen Beamten, der die Befähigung zum Richteramt hat, zu stellen und zu

begründen. Der Minister für Inneres, Bauen und Sport unterrichtet die G

10-Kommission (8 3 Absatz 1 des Gesetzes zur Durchführung des Arti-

kel 10-Gesetzes, Artikel 2 des Gesetzes zur Durchführung des Terroris-

musbekämpfungsgesetzes und anderer Gesetze) über die Entscheidung

vor deren Vollzug. Bei Gefahr im Verzug kann der Minister für Inneres,

Bauen und Sport den Vollzug der Entscheidung auch bereits vor der Un-

terrichtung der Kommission anordnen.

(2) Die G 10-Kommission prüft von Amts wegen oder auf Grund von Be-

schwerden die Zulässigkeit und Notwendigkeit der Einholung von Aus-

künften. 8 15 Abs. 5 des Artikel 10-Gesetzes ist mit der Maßgabe entspre-

chend anzuwenden, dass die Kontrollbefugnis der G 10-Kommission sich

auf die gesamte Erhebung, Verarbeitung und Nutzung der nach S 8a Abs.

2 Nr. 1 bis 5 des Bundesverfassungsschutzgesetzes erlangten personen-

bezogenen Daten erstreckt. Entscheidungen über Auskünfte, die die G 10-

Kommission für unzulässig oder nicht notwendig erklärt, hat der Minister

für Inneres, Bauen und Sport unverzüglich aufzuheben.

8 15b

Weitere Auskunftsverlangen

(1) Die Verfassungsschutzbehörde darf von denjenigen, die ganz oder teil-

weise geschäftsmäßig Telekommunikationsdienste erbringen oder daran
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mitwirken, Auskunft über die nach 88 95 und 111 des Telekommunikati-

onsgesetzes erhobenen Bestandsdaten verlangen, soweit dies zur im Ein-

zelfall Erfüllung seiner Aufgaben erforderlich ist (8 113 Absatz 1 Satz 1

Telekommunikationsgesetz). Bezieht sich das Auskunftsverlangen nach

Satz 1 auf Daten, mittels derer der Zugriff auf Endgeräte oder auf Spei-

chereinrichtungen, die in diesen Endgeräten oder hiervon räumlich ge-

trennt eingesetzt werden, geschützt wird ( 8 113 Abs. 1 Satz 2 Telekom-

munikationsgesetz ), darf die Auskunft nur verlangt werden, wenn die ge-

setzlichen Voraussetzungen für die konkret beabsichtigte Nutzung der Da-

ten im Zeitpunkt des Ersuchens vorliegen.

(2) Die Auskunft nach Absatz 1 darf auch anhand einer zu einem bestimm-

ten Zeitpunkt zugewiesenen Internetprotokoll-Adresse (8 113 Absatz 1

Satz 3 Telekommunikationsgesetz) sowie weiterer zur Individualisierung

erforderlicher technischer Daten verlangt werden.

(3) Für Auskunftsverlangen nach Absatz 1 Satz 2 gilt 8 15a Absatz 1 ent-

sprechend.

(A) Die betroffene Person ist in den Fällen von Absatz 1 Satz 2 und Absatz

2 von der Beauskunftung zu benachrichtigen. Die Benachrichtigung er-

folgt, soweit und sobald eine Gefährdung des Zwecks der Auskunft und

der Eintritt übergreifender Nachteile für das Wohl des Bundes oder eines

Landes ausgeschlossen werden können. Sie unterbleibt, wenn ihr über-

wiegende schutzwürdige Belange Dritter oder der betroffenen Person

selbst entgegenstehen. Wird die Benachrichtigung nach Satz 2 zurückge-

stellt oder nach Satz 3 von ihr abgesehen, sind die Gründe aktenkundig zu

machen.

(5) Aufgrund eines Auskunftsverlangens nach Absatz 1 oder 2 haben die

Verpflichteten die zur Auskunftserteilung erforderlichen Daten unverzüg-

lich, vollständig und richtig zu übermitteln.

(6) Die Verfassungsschutzbehörde hat für ihm erteilte Auskünfte eine Ent-

schädigung entsprechend 8 23 des Justizvergütungs- und -entschädi-

gungsgesetzes zu gewähren.

8 16

Registereinsicht
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(1) Die Verfassungsschutzbehörde darf zur Aufklärung gewalttätiger Be-

strebungen oder darauf gerichteter Vorbereitungshandlungen nach 8 3

Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 3 oder zur Erfüllung seiner Aufgaben nach 8 3 Abs.

1 Satz 1 Nr. 2,4 und 5 von öffentlichen Stellen geführte Register einsehen.

(2) Eine solche Einsichtnahme ist nur zulässig, wenn

1. die Aufklärung auf andere Weise nicht möglich erscheint, insbesondere

durch eine Übermittlung der personenbezogenen Daten durch die regis-

terführende Stelle der Zweck der Maßnahme gefährdet würde, oder

2. die betroffenen Personen durch eine anderweitige Aufklärung unver-

hältnismäßig beeinträchtigt würden

und eine besondere gesetzliche Geheimhaltungsvorschrift oder ein Be-

rufsgeheimnis der Einsichtnahme nicht entgegensteht. Die durch die Maß-

nahme nach Absatz 1 erhobenen personenbezogenen Daten dürfen nur

nach Maßgabe des 8 4 Abs. 1 und 2 des Artikel 10-Gesetzes anderweitig

verwendet werden.

(3) Über die Einsichtnahme ist ein gesonderter Nachweis zu führen, aus

dem ihr Zweck, die in Anspruch genommene Stelle sowie die Namen der

Betroffenen, auf die sich die für eine weitere Verwendung erforderlichen

personenbezogenen Daten beziehen, hervorgehen. Die Aufzeichnungen

sind gesondert aufzubewahren, gegen unberechtigten Zugriff zu sichern

und am Ende des Kalenderjahres, das dem Jahr der Erstellung folgt, zu

vernichten.

8 17

Übermittlung von Informationen durch die Verfassungsschutzbehörde

(1) Die Verfassungsschutzbehörde darf Informationen, die nicht perso-

nenbezogen sind, an deutsche und ausländische Behörden und öffentli-

che Stellen und an über- und zwischenstaatliche Stellen übermitteln,

wenn dies zur Erfüllung eigener Aufgaben erforderlich ist oder der Emp-

fänger die Information zur Erfüllung seiner Aufgaben benötigt.
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(2) Die Verfassungsschutzbehörde darf personenbezogene Daten an deut-

sche Behörden und öffentliche Stellen übermitteln, wenn dies zur Erfül-

lung eigener Aufgaben erforderlich ist oder der Empfänger die Informati-

onen zum Schutz der freiheitlichen demokratischen Grundordnung oder

sonst für Zwecke der öffentlichen Sicherheit, der Strafverfolgung oder der

Gefahrenabwehr benötigt.

(3) Die Verfassungsschutzbehörde übermittelt den Staatsanwaltschaften

und, vorbehaltlich der staatsanwaltschaftlichen Sachleitungsbefugnis,

den Polizeien von sich aus die ihm bekannt gewordenen Informationen,

wenn tatsächliche Anhaltspunkte dafür bestehen, dass die Übermittlung

zur Verhinderung oder Verfolgung von Staatsschutzdelikten erforderlich

ist. Delikte nach Satz 1 sind die in 8S 74a und 120 des Gerichtsverfas-

sungsgesetzes genannten Straftaten sowie sonstige Straftaten, bei denen

auf Grund ihrer Zielsetzung, des Motivs des Tatverdächtigen oder dessen

Verbindung zu einer Organisation tatsächliche Anhaltspunkte dafür vor-

liegen, dass sie gegen die in Artikel 73 Nr. 10 Buchstabe b oder c des

Grundgesetzes genannten Schutzgüter gerichtet sind.

(4) Die Verfassungsschutzbehörde darf personenbezogene Daten an

Dienststellen der Stationierungsstreitkräfte übermitteln, soweit die Bun-

desrepublik Deutschland dazu im Rahmen von Artikel 3 des Zusatzabkom-

mens zu dem Abkommen zwischen den Parteien des Nordatlantik-Vertra-

ges über die Rechtsstellung ihrer Truppen hinsichtlich der in der Bundes-

republik Deutschland stationierten ausländischen Truppen vom 3. August

1959 (BGBl. 1961 II S. 1183, 1218), zuletzt geändert durch das Abkom-

men vom 18. März 1993 (BGBl. 1994 ITS. 2594), in der jeweils geltenden

Fassung verpflichtet ist.

(5) Die Verfassungsschutzbehörde darf personenbezogene Daten an aus-

ländische öffentliche Stellen sowie an über- und zwischenstaatliche Stel-

len übermitteln, wenn die Übermittlung zur Erfüllung eigener Aufgaben

oder zur Wahrung von Sicherheitsinteressen des Empfängers erforderlich

ist. Die Übermittlung unterbleibt, wenn auswärtige Belange der Bundes-

republik Deutschland oder überwiegende schutzwürdige Interessen der

Betroffenen, insbesondere auf Grund der Gefahr einer rechtsstaatswidri-

gen Verfolgung, entgegenstehen. Die Übermittlung unterbleibt auch, so-

fern der Empfänger nicht die erforderlichen Maßnahmen zur Verwirkli-

chung der Grundsätze des Übereinkommens des Europarates über den
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Schutz des Menschen bei der automatischen Verarbeitung personenbezo-

gener Daten vom 28. Januar 1981 (BGBl. 1985 II S. 539) oder vergleich-

bare Regelungen getroffen hat.

(6) Die Verfassungsschutzbehörde hat die Übermittlung von personenbe-

zogenen Daten nach den Absätzen 2 bis 5 aktenkundig zu machen. In der

entsprechenden bei der Verfassungsschutzbehörde geführten Datei ist die

Datenübermittlung zu vermerken. Die Übermittlung von Informationen an

ausländische öffentliche Stellen sowie an über- und zwischenstaatliche

Stellen ist nur im Einvernehmen mit dem Bundesamt für Verfassungs-

schutz zulässig.

(7) Eine Übermittlung von Informationen an andere Stellen ist zulässig,

wenn es zum Schutz vor Bestrebungen oder Tätigkeiten nach 8 3 Abs. 1

Satz 1 unumgänglich ist. Satz 2 findet keine Anwendung, wenn personen-

bezogene Daten zum Zwecke der Informationserhebung nach 8 7 Abs. 3

übermittelt werden. Die Verfassungsschutzbehörde führt über die Über-

mittlung personenbezogener Daten einen Nachweis, aus dem der Zweck

der Übermittlung, ihre Veranlassung, die Aktenfundstelle und der Empfän-

ger hervorgehen; die Nachweise sind gesondert aufzubewahren, gegen

unberechtigten Zugriff zu sichern und am Ende des Kalenderjahres, das

dem Jahr ihrer Erstellung folgt, zu vernichten.

(8) Vor jeder Informationsübermittlung ist der Akteninhalt zu würdigen

und der Informationsübermittlung zu Grunde zu legen. Erkennbar unvoll-

ständige Informationen sind vor der Übermittlung im Rahmen der Verhält-

nismäßigkeit durch Einholung zusätzlicher Auskünfte zu vervollständigen.

Auszüge aus Textdateien dürfen nicht ohne die dazugehörenden erläu-

ternden Unterlagen übermittelt werden.

(9) Der Empfänger darf die übermittelten personenbezogenen Daten, so-

weit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist, nur zu dem Zweck verwen-

den, zu dem sie ihm übermittelt wurden. Die Verfassungsschutzbehörde

hat den Empfänger auf die Zweckbindung hinzuweisen und sich vorzube-

halten, um Auskunft über die vorgenommene Verwendung der personen-

bezogenen Daten zu bitten.
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8 18

Unterrichtung der Öffentlichkeit

(1) Bei der Unterrichtung der Öffentlichkeit einschließlich der Medien über

Erkenntnisse der Verfassungsschutzbehörde dürfen auch personenbezo-

gene Daten bekannt gegeben werden, wenn die Bekanntgabe für das Ver-

ständnis des Zusammenhangs oder der Darstellung von Organisationen

oder unorganisierten Gruppen erforderlich ist und die Interessen der All-

gemeinheit das schutzwürdige Interesse von Betroffenen überwiegen.

(2) Der Öffentlichkeit sind die Gesamtzahl der Bediensteten sowie die

Stellenübersicht der Verfassungsschutzbehörde, die Gesamtzahl der von

der Verfassungsschutzbehörde in Dateien im Sinne des 86 Satz 1 des

Bundesverfassungsschutzgesetzes gespeicherten Personendatensätze

und die Summe der für die Verfassungsschutzbehörde eingesetzten Haus-

haltsmittel bekannt zu geben.

8 19

Übermittlungsverbote

(1) Die Übermittlung von Informationen nach den Vorschriften der 88 15

bis 18 unterbleibt, wenn

1. für die übermittelnde Stelle erkennbar ist, dass unter Berücksichtigung

der Art der Information, insbesondere aus der engeren Persönlich-

keitssphäre von Betroffenen, und ihrer Erhebung die schutzwürdigen In-

teressen des Betroffenen das Allgemeininteresse an der Übermittlung

überwiegen,

2. überwiegende Sicherheitsinteressen dies erfordern oder

3. besondere gesetzliche Übermittlungsregelungen entgegenstehen.

(2) Personenbezogene Daten über das Verhalten Minderjähriger, die das

16. Lebensjahr nicht vollendet haben, dürfen nach den Vorschriften die-

ses Gesetzes nicht an ausländische oder über oder zwischenstaatliche

Stellen übermittelt werden.
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s 20

Nachberichtspflicht

Erweisen sich Informationen nach ihrer Übermittlung nach den Vorschrif-

ten dieses Gesetzes als unvollständig oder unrichtig, sind sie unverzüglich

gegenüber dem Empfänger zu berichtigen, wenn dies zu einer anderen Be-

wertung der Informationen führen könnte oder zur Wahrung schutzwür-

diger Interessen der betroffenen Person erforderlich ist.

Vierter Abschnitt

Auskunftsrecht

s 21

Auskunft an Betroffene

(1) Die Verfassungsschutzbehörde erteilt Betroffenen über zu ihrer Person

gespeicherte Daten sowie über den Zweck und die Rechtsgrundlage der

Verarbeitung auf Antrag unentgeltlich Auskunft. Von der Auskunft können

Angaben über die Herkunft der Daten und die Empfänger von Übermittlun-

gen ausgenommen werden. Über personenbezogene Daten in Akten, die

nicht zur Person des Betroffenen geführt werden, ist nur Auskunft zu er-

teilen, soweit der Betroffene Angaben macht, die das Auffinden der Daten

mit angemessenem Aufwand ermöglichen.

(2) Absatz 1 gilt nicht, soweit eine Abwägung ergibt, dass das Auskunfts-

recht des Antragstellers gegenüber den öffentlichen Interessen an der Ge-

heimhaltung der Tätigkeit der Verfassungsschutzbehörde oder einem

überwiegenden Geheimhaltungsinteresse Dritter zurücktreten muss.

(3) Die Ablehnung der Auskunftserteilung bedarf keiner Begründung, so-

weit dadurch der Zweck der Auskunftsverweigerung gefährdet würde. Die

Gründe der Auskunftsverweigerung sind aktenkundig zu machen. Wird die

Auskunftserteilung abgelehnt, ist der Antragsteller auf die Rechtsgrund-

lage für das Fehlen der Begründung und darauf hinzuweisen, dass er sich

an den Landesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit
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wenden kann. Dem Landesbeauftragten für Datenschutz und Informati-

onsfreiheit ist auf sein Verlangen Auskunft zu erteilen. Stellt die Verfas-

sungsschutzbehörde im Einzelfall fest, dass dadurch die Sicherheit des

Bundes oder eines Landes gefährdet würde, darf das Auskunftsrecht nur

von dem Landesbeauftragten persönlich ausgeübt werden. Mitteilungen

des Landesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit an den

Antragsteller dürfen keine Rückschlüsse auf den Erkenntnisstand der Ver-

fassungsschutzbehörde zulassen, sofern es nicht einer weitergehenden

Auskunft zustimmt.

Fünfter Abschnitt

Parlamentarische Kontrolle

8 22

Ausschuss für Fragen des Verfassungsschutzes

Die Landesregierung unterliegt hinsichtlich der Tätigkeit der Verfassungs-

schutzbehörde der Kontrolle durch den Ausschuss für Fragen des Verfas-

sungsschutzes. Die Rechte des Landtages und seiner Ausschüsse bleiben

unberührt.

8 23

Zusammensetzung und Verfahren

(1) Der Landtag bestimmt die Zahl der Mitglieder und die Zusammenset-

zung des Ausschusses für Fragen des Verfassungsschutzes. Gewählt ist,

wer die Stimmen der Mehrheit der Mitglieder des Landtages auf sich ver-

eint.

(2) Scheidet ein Mitglied aus dem Ausschuss für Fragen des Verfassungs-

schutzes aus, insbesondere, weil es der entsendenden Fraktion nicht

mehr angehört oder Mitglied der Landesregierung geworden ist, ist unver-

züglich ein neues Mitglied gemäß Absatz 1 Satz 2 zu wählen.
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(3) Jedes Mitglied kann die Einberufung und Unterrichtung des Ausschus-

ses für Fragen des Verfassungsschutzes verlangen. Die Beratungen des

Ausschusses für Fragen des Verfassungsschutzes sind geheim. Die Mit-

glieder sind zur Geheimhaltung der Angelegenheiten verpflichtet, die

ihnen bei ihrer Tätigkeit im Ausschuss bekannt geworden sind. Dies gilt

auch für die Zeit nach ihrem Ausscheiden aus dem Ausschuss. Sitzungs-

unterlagen und Protokolle verbleiben im Gewahrsam der Verfassungs-

schutzbehörde und können nur dort von den Mitgliedern des Ausschusses

eingesehen werden. Der Ausschuss für Fragen des Verfassungsschutzes

gibt sich eine Geschäftsordnung.

8 24

Befugnisse

Die Verfassungsschutzbehörde unterrichtet den Ausschuss umfassend

über die allgemeine Tätigkeit der Verfassungsschutzbehörde, über Vor-

gänge von besonderer Bedeutung und auf Verlangen des Ausschusses

über Einzelfälle. Der Ausschuss hat Anspruch auf diese Unterrichtung. Er

kann von der Verfassungsschutzbehörde alle für seine Kontrollaufgaben

erforderlichen Auskünfte, Unterlagen, Akten- und Dateieinsichten sowie

Stellungnahmen verlangen sowie einzelne Bedienstete der Verfassungs-

schutzbehörde hören. Der Minister für Inneres, Bauen und Sport kann ei-

nem bestimmten Kontrollbegehren widersprechen, wenn es im Einzelfall

die Erfüllung der Aufgaben der Verfassungsschutzbehörde erheblich ge-

fäahrden würde.

8 25

Landesbeauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit

(1) Der Ausschuss für Fragen des Verfassungsschutzes hat auf Antrag ei-

nes Mitgliedes im Einzelfall den Landesbeauftragten für Datenschutz und

Informationsfreiheit zu beauftragen, im Rahmen seines Aufgabenberei-

ches und seiner Befugnisse nach dem Saarländischen Datenschutzgesetz

Hinweisen auf Angelegenheiten und Vorgänge, die die Verfassungs-

schutzbehörde betreffen, nachzugehen und dem Ausschuss über das Er-

gebnis seiner Ermittlungen zu berichten.
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